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Die (Erz-)Bischöfe der bayerischen (Erz-)Diözesen

Satzung zur Änderung der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DKirchStO)  

in der Fassung vom 1. Januar 2015

Die Erzbischöfe und Bischöfe der (Erz-)Diözesen 
München und Freising, Bamberg, Augsburg, Eichstätt, 
Passau, Regensburg und Würzburg haben am 7. März 
2024 gleichlautend je für ihren Bereich eine Satzung 
zur Änderung der Ordnung über die Erhebung von 
Kirchensteuern in den bayerischen (Erz-)Diözesen 
beschlossen. Diese Änderungssatzung wird in der für 
die Diözese Regensburg geltenden Fassung nachste-
hend bekannt gemacht.

§ 1 
Änderungen

Die vorstehend genannte Ordnung wird wie folgt 
geändert:

1. Art. 3 (Schuldner der Kirchensteuern) 
a) Die Überschrift wie folgt neu gefasst: „Gläu-

biger und Schuldner von Kirchensteuern“.
b) In Art. 3 Abs. 5 wird hinter dem Wort „Kirchen-

steuergesetzes“ die Abkürzung „(KirchStG)“ 
eingefügt.

2.	 Art.	4	(Umlagepflichtige)	
a)  In Art. 4 wird die Überschrift wie folgt neu 

gefasst: „Umlagepflicht“. In Abs. 1 wird nach 
der Formulierung „Umlagepflichtig sind die 
Angehörigen der römisch-katholischen Kir-
che,“ eine neue Nr. 1 und Nr. 2 eingefügt. 

b)  In Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 findet sich der weitere 
bisherige Text des Art. 4 Abs. 1 mit folgenden 
Änderungen: Das Wort „einen Wohnsitz“ wird 

durch „wohnen“ sowie das Wort „den“ vor 
„gewöhnlichen Aufenthalt“ durch das Wort 
„ihren“ sprachlich angepasst. Weiter wird in 
Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der zweite Satz „Von der 
Umlagepflicht sind Arbeitnehmer mit einem 
Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthalt 
in einer bayerischen (Erz-)Diözese insoweit 
ausgenommen, als sie in einem anderen 
Bundesland als dem Freistaat Bayern zur 
Umlage im Lohnabzugsverfahren herange-
zogen werden“ gestrichen und als Ergän-
zung zum ersten Satz folgender Halbsatz 
hinzugefügt „(...) soweit sie nicht in einem 
anderen Land zur Umlage im Lohnabzugs-
verfahren herangezogen werden oder“.

 
Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 erfährt damit folgende 
Neufassung: „die in einer bayerischen (Erz -)  
Diözese wohnen oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben und mit einem Steuerbe-
trag zur Einkommensteuer veranlagt sind 
oder von deren Einkünften ein Steuerabzug 
vorgenommen wird, soweit sie nicht in einem 
anderen Land zur Umlage im Lohnabzugs-
verfahren herangezogen werden oder“.

c)  In Art. 4 Abs. 1 wird eine neue Nummer 2 
eingefügt mit folgendem Wortlaut: 

 „die außerhalb Bayerns wohnen oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

 a) wenn für die Veranlagung zur Einkom-
mensteuer nach § 20 a der Abgabenordnung 
(AO) in Verbindung mit § 21 AO ein bayeri-
sches Finanzamt zuständig ist, 
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 b) soweit für ihre Einkünfte aus einer bayeri-
schen Betriebsstätte Lohnsteuer einbehalten 
wird, wobei als bayerische Betriebsstätte 
in den Fällen des § 20 a Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 AO in Verbindung mit § 21 AO jede 
Betriebsstätte gilt, für deren Lohnsteuer ein 
bayerisches Finanzamt zuständig ist oder

 c) soweit ein in Bayern ansässiger Abzugs-
verpflichteter von ihren Kapitalerträgen 
Kirchenkapitalertragsteuer einbehält und 
abführt und die jeweilige bayerische (Erz 
)Diözese nach dem Recht des Wohnsitz-
landes für die Kirchenkapitalertragsteuer 
hebeberechtigt ist.“

d)  Art. 4 Abs. 2 in seiner bisherigen Fassung 
wird gestrichen.

e)  Die Nummerierung der ursprünglichen 
Absätze in Art. 4 Abs. 3, 4 und 5 werden 
systematisch angepasst, sodass Art. 4 Abs. 
3 in seiner bisherigen Fassung Art. 4 Abs. 2 
(neu) wird, Art. 4 Abs. 4 in seiner bisherigen 
Fassung Art. 4 Abs. 3 (neu) wird sowie Art. 
4 Abs. 5 in seiner bisherigen Fassung Art. 4 
Abs. 4 (neu) wird.

3. Art. 5 (Erhebungszeitraum)
 Aufgrund der Änderungen in Art. 4 ist eine Än-

derung in der Verweisungskette erforderlich. Der 
bisherige Verweis in Art. 5 auf „Art. 4 Abs. 4 und 
5“ wird ersetzt durch den Verweis auf „Art. 4 Abs. 
3 und Abs. 4“.

4. Art. 6 (Höhe des Umlagesatzes)
a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Umlagesatz“. 
b)  In Art. 6 Abs. 1 S. 3 wird der Satz „Die 

Kirchenkapitalertragsteuer ist nach dem 
Umlagesatz der außerhalb Bayerns umla-
geerhebenden Gemeinschaft zu erheben, 
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge dieser 
Gemeinschaft angehört“ gestrichen und fol-
gender neuer Satz eingefügt: „Maßgeblich ist 
in den Fällen des Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 
a und b der in Bayern geltende Umlagesatz, 
in den Fällen des Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 
c der Umlagesatz der außerhalb Bayerns 
umlageerhebenden (Erz-)Diözese“.

c)  In Art. 6 Abs. 2 wird nach dem Wort „Ein-
kommensteuergesetzes“ folgende amtliche 
Abkürzung hinzugefügt: „(EStG)“. 

d) In Art. 6 Abs. 4 werden die Wörter „des Ein-
kommensteuergesetzes“ redaktionell ersetzt 
durch „EStG“. 

5. Art. 7 (Konfessions- oder glaubensverschie-
dene Ehe)
a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Bemessungsgrundlage bei konfessions-
verschiedener und glaubensverschiedener 
Ehe“.

b)  In Art. 7 Abs. 1 wird der erste Halbsatz 
gestrichen, sodass Art. 7 Abs. 1 folgende 
Neufassung erhält: „Gehören Ehegatten 
verschiedenen umlageerhebenden Gemein-
schaften an (konfessionsverschiedene Ehe), 
so wird die Umlage für die betreffende (Erz 
)Diözese (...)“.

c)  In Art. 7 Abs. 1 Nr. 2 werden an zwei Stellen 
die Wörter „des Einkommensteuergesetzes“ 
redaktionell jeweils durch „EStG“ ersetzt.

d)  In Art. 7 Abs. 2 werden die Wörter „der vom 
Umlagepflichtigen nicht dauernd getrennt 
lebende“ gestrichen und durch das Wort „ein“ 
ersetzt. Ferner werden die Wörter „Kirche 
oder“ ersatzlos gestrichen.

6. Art. 8 (Ehegatten als Gesamtschuldner)
 Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: „Ge-

samtschuldner bei konfessionsgleicher Ehe“.

7. Art. 9 (Anrechnung der Kirchenlohn- und 
Kirchenkapitalertragsteuer)

 Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: „An-
rechnung von Kirchenlohnsteuer und Kirchenka-
pitalertragsteuer“.

8. Art. 11 (Abzug vom Arbeitslohn)
a)  Die Überschrift wie folgt neu gefasst: „Abzug 

der Kirchenlohnsteuer“.
b)  In Art. 11 Abs. 3 Satz 1 sowie in Art. 11 Abs. 

3 Satz 2 wird der erste Halbsatz gestrichen, 
sodass Art. 11 Abs. 3 folgende Neufassung 
erhält:

  „Bei einer konfessionsverschiedenen Ehe 
nach Art. 7 Abs. 1 wird die Kirchenlohnsteuer 
für die beteiligte (Erz-)Diözese nur aus der 
von dem umlagepflichtigen Ehegatten zu 
entrichtenden, nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten 
Lohnsteuer erhoben. Bei einer glaubens-
verschiedenen Ehe nach Art. 7 Abs. 2 wird 
die Kirchenlohnsteuer zugunsten der (Erz )
Diözese für den umlagepflichtigen Ehegat-
ten nur aus der von diesem Ehegatten zu 
entrichtenden, nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten 
Lohnsteuer erhoben.“

9. Art. 12 (Abzug von Kapitalerträgen) 
a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Abzug und Veranlagung von Kirchenkapi-
talertragsteuer“.

b)  In Art. 12 Abs. 1 werden an zwei Stellen die 
Wörter „des Einkommensteuergesetzes“ 
redaktionell jeweils durch das Wort „EStG“ 
ersetzt.

c)  In Art. 12 Abs. 2 wird der erste Halbsatz 
„Widerspricht der Umlagepflichtige nach § 
51 a Abs. 2 e des Einkommensteuergeset-
zes dem automatisierten Datenabruf seiner 
rechtlichen Zugehörigkeit zu einer umlageer-
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hebenden Gemeinschaft (Sperrvermerk), ist 
er (...)“ wie folgt neu gefasst: 

 „Im Falle eines Sperrvermerks nach § 51 a 
Abs. 2 e EStG ist der Umlagepflichtige vorbe-
haltlich Abs. 3 wegen der nicht im Abzugsver-
fahren erhobenen Kirchenkapitalertragsteuer 
zur Abgabe einer Steuererklärung zum 
Zweck der Veranlagung nach § 51 a Abs. 2 d 
EStG verpflichtet.“

d)  Art. 12 erhält folgenden neuen Absatz 3: 
 „Stellt der Umlagepflichtige keinen Antrag 

nach § 32 d Abs. 4 EStG, tritt an die Stelle 
der Pflicht nach Abs. 2 die Verpflichtung zur 
Abgabe einer Feststellungserklärung für 
die Bemessungsgrundlage der Kirchenka-
pitalertragsteuer bei dem für die Veranla-
gung zur Einkommensteuer zuständigen 
Finanzamt. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Die Bemessungsgrundlage der Kirchen-
kapitalertragsteuer ermittelt sich in diesen 
Fällen nach § 32 d Abs. 1 Satz 4 und 5 EStG. 
Wenn Kirchenkapitalertragsteuer zu erheben 
ist, erlässt das nach Satz 1 zuständige Fi-
nanzamt gegenüber dem Umlagepflichtigen 
einen Feststellungsbescheid und übermittelt 
die Bemessungsgrundlage an den gemein-
schaftlichen Steuerverband. Die Vorschriften 
der AO zur gesonderten Feststellung sind 
anzuwenden. Die Feststellung erfolgt nur 
gegenüber dem Umlagepflichtigen, auch 
wenn er verheiratet ist. Erfüllen beide Ehe-
gatten die Voraussetzungen des Satzes 1, 
erlässt das zuständige Finanzamt gegenüber 
beiden Ehegatten getrennte Feststellungs-
bescheide. Die Bemessungsgrundlage der 
Kirchenkapitalertragsteuer wird anhand der 
Bescheinigungen der Abzugsverpflichteten 
über den Kapitalertragsteuerabzug für den 
einzelnen Ehegatten gesondert ermittelt. 
Eine Verrechnung des Sparer-Pauschbe-
trags nach § 20 Abs. 9 Satz 2 bis 4 EStG 
erfolgt nicht.“

10. Art. 13 (Datengeheimnis, Haftung) 
a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Datenschutz, Haftung“.
b)  In Art. 13 Abs. 1 S. 1 wird das Wort „ver-

wenden“ ersetzt durch „verarbeiten“. Der 
bisherige Halbsatz in Art. 13 Abs. 1 S. 1 wird 
zu einem neuen Hauptsatz. Weiter wird dort 
das Wort „verwenden“ durch „verarbeiten“ 
ersetzt sowie das Wort „zustimmt“ ersetzt 
durch „einwilligt“.

11. Art. 14 (Umlageerhebung)
a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Kirchengrundsteuer“.
b)  In Art. 14 Abs. 1 erfolgt nach dem Verweis 

auf „Art. 1“ noch die Einfügung „Abs. 1“.

12. Art. 15 (Verwaltung der Kirchenumlagen)
 Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: „Ver-

waltung der Umlagen“.

13. Art. 16 (Anzuwendende Vorschriften)
a)  In Art. 16 Abs. 1 S. 1 wird das Wort „Abga-

benordnung“ redaktionell durch die amtliche 
Abkürzung „AO“ ersetzt. Des Weiteren wer-
den in Art. 16 Abs. 1 S. 1 die Worte „in der 
jeweiligen Fassung“ ersatzlos gestrichen.

b)  In Art. 16 Abs. 2 werden folgende Sätze 2 
und 3 neu hinzugefügt: 

 „Bei Verfahren im Sinn des Art. 12 Abs. 3 
sind andere Zwangsmittel als die Anordnung 
eines Zwangsgelds unzulässig. § 152 AO fin-
det bei der Kirchenumlage und bei Verfahren 
im Sinn des Art. 12 Abs. 3 keine Anwendung“.

14. Art. 17 (Nachträgliche Änderungen)
a)  In Art. 17 wird folgender Abs. 1 neu angefügt: 
 „Eine nachträgliche Änderung der Maßstab-

steuer, der festgestellten Bemessungsgrund-
lage für die Kirchenkapitalertragsteuer oder 
des Grundsteuermessbetrags bewirkt die 
entsprechende Änderung der Umlage.“ 

b)  Der bisherige Gesetzestext des Art. 17 wird 
ohne inhaltliche Änderung unter einen neuen 
Absatz 2 normiert.

15. Art. 19 (Rechtsbehelfe)
 In Art. 19 Abs. 1 wird nach den Worten „vorge-

nommenen Anpassungen“ folgende zusätzliche 
Formulierung aufgenommen: „oder die geson-
derte Feststellung der Bemessungsgrundlage 
der Kirchenkapitalertragsteuer“.

16. Art. 20 (Erhebung des Kirchgeldes)
 Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: „Erhe-

bung des Kirchgelds“.

17. Art. 24 (Verteilung des Aufkommens an Kir-
chenumlagen)

 In Art. 24 Abs. 2 werden die Worte „für Landes-
entwicklung“ ersatzlos gestrichen und nach dem 
Wort „und“ das Wort „für“ hinzugefügt.

18. Art. 26 (Ausführungsvorschriften, Übergangs-
bestimmungen)
a)  Der bisherige Gesetzestext des Art. 26 wird 

in einem neuen Abs. 1 zusammengefasst. 
b)  Art. 26 erhält folgenden neuen Abs. 2: 
 „Für Kapitalerträge, die bis zum Ablauf des 

31. Dezember 2014 zugeflossen sind, findet 
diese Ordnung in der bis zum 31. Dezember 
2014 geltenden Fassung Anwendung.“

19.	 Art.	27	(Vorlagepflicht)
a)  Bezogen auf die Erhebung von Kirchen-

grundsteuer wird die Verweisungskette wie 
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folgt neu gefasst: „(Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2, Art. 14)“.

b)  Bezogen auf das Kirchgeld wird die Verwei-
sungskette wie folgt neu gefasst: „(Art. 1 Abs. 
2, Art. 2 Abs. 2, Art. 3, Art. 20 mit Art. 23)“.

 c)  Des Weiteren wird der Begriff „Staats-
ministerium für Finanzen, Landesentwick-
lung und Heimat“ ersetzt durch den Begriff 
„Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat“.

20. Art. 28 (Inkrafttreten)
a)  Art. 28 Abs. 1 erhält folgende Neufassung: 
 „Die Regelungen dieser Ordnung über die 

Erhebung von Kirchensteuern in den baye-
rischen (Erz )Diözesen treten ohne weitere 
Benennung am 1. Juli 2024 in Kraft. Davon 
ausgenommen treten die Regelungen in 
den Art. 4 bis 6 dieser Ordnung im Zusam-
menhang mit der entsprechenden Änderung 
des Bayerischen Kirchensteuergesetzes mit 
Wirkung zum 1. Juni 2018 in Kraft.“ 

b)  Art. 28 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 „Die Ordnung ist im Amtsblatt der jeweiligen 

(Erz-)Diözese zu veröffentlichen.“
c)  Art. 28 Abs. 3 erhält folgende neue Fas-

sung:  „Die Ordnung über die Erhebung von 
Kirchensteuern in den bayerischen (Erz )
Diözesen in der Fassung vom 1. Januar 
2015 wird betreffend die Art. 4 bis 6 mit 
Wirkung zum 31. Mai 2018 und betreffend 
die übrigen Artikel zum 30. Juni 2024 außer 
Kraft gesetzt.“

§ 2  
Begründung

Anlass der Fortschreibung der Ordnung über die 
Erhebung von Kirchensteuern in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen (DKirchStO) ist die Änderung des 
Kirchensteuergesetzes und der Verordnung zur Aus-
führung des Kirchensteuergesetzes, dessen Entwurf 
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat am 16. April 2021 allen bayerischen (Erz )
Diözesen mit der Bitte um Stellungnahme zukommen 
ließ. Dieser Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Kirchensteuergesetzes und der Verordnung zur 
Ausführung des Kirchensteuergesetzes löst die The-
matik der Erhebung von Kirchensteuer bei zentraler 
Zuständigkeit für die Einkommen- und Lohnsteuer im 
Baugewerbe. 

Kirchensteuer wird im Freistaat Bayern von den 
Bürgern mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt 
im Freistaat Bayern erhoben, die einer kirchenumla-
geerhebenden Kirche, Religionsgemeinschaft oder 
weltanschaulichen Gemeinschaft angehören. Diese 
Bürger werden auch von bayerischen Finanzämtern 
zur Einkommensteuer veranlagt. Bei Bürgern mit 

Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des 
Freistaates Bayern wird für die durch eine lohnsteu-
erliche Betriebsstätte in Bayern gezahlten Löhne und 
Gehälter Kirchenlohnsteuer erhoben. 

§ 20 a AO in Verbindung mit § 21 AO und die hierzu 
ergangenen Verordnungen regeln die zentralen Zu-
ständigkeiten einzelner Finanzämter für das gesamte 
Bundesgebiet hinsichtlich der Einkommen- und Lohn-
steuer im Baugewerbe. Bayerische Finanzämter waren 
schon seit 2001 für in Italien, Österreich und Ungarn 
ansässige Bauunternehmer und bei ausländischen 
Bauunternehmern beschäftigte Arbeitnehmer mit 
Wohnsitz in diesen Ländern zuständig. Ab dem 1. 
Juni 2018 besteht ferner eine zentrale Zuständigkeit 
des Finanzamts Nördlingen für einen Teil der in Polen 
ansässigen Bauunternehmer und deren Arbeitnehmer 
mit Wohnsitz in Polen. Befindet sich in diesen Fällen 
der tatsächliche Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt 
des Bürgers nicht in Bayern, sondern in einem ande-
ren Land der Bundesrepublik Deutschland, würde in 
Bayern keine Kirchensteuerpflicht bestehen, wenn 
die Regelungen des § 20 a AO in Verbindung mit § 21 
AO und der hierzu ergangenen Verordnungen nur als 
Zuständigkeitsregelungen auszulegen wären. Deshalb 
soll durch das Änderungsgesetz klargestellt werden, 
dass in den Fällen einer zentralen Zuständigkeit für 
die Einkommen- und Lohnsteuer bei einem bayeri-
schen Finanzamt auch dann eine Kirchensteuerpflicht 
in Bayern besteht, wenn sich der Wohnsitz bzw. der 
gewöhnliche Aufenthalt des Bauunternehmers bzw. 
seines Arbeitnehmers nicht in Bayern befinden sollte.

Im Zuge dieser erforderlich werdenden Fortschreibung 
der DKirchStO wurden auch weitere geringfügige 
Änderungen vorgenommen, die aus dem Gesetz zur 
Änderung des Kirchensteuergesetzes am 24. Juli 2017 
(GVBl. S. 394) sowie der Verordnung zur Anpassung 
des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) resultieren.

Schließlich wurden redaktionelle Änderungen aufge-
nommen beim Verweis auf das Einkommensteuer-
gesetz und die Abgabenordnung. Hier wurden deren 
amtliche Abkürzungen verwendet, d.h. EStG bzw. AO. 

 
Im Einzelnen:

Zu Art. 3
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Zu Art. 4
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.
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Die weiteren inhaltlichen Änderungen sind aufgrund der 
Gesetzesänderung im Jahr 2021 erforderlich. Insbe-
sondere regelt Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 die Umlagepflicht für 
Angehörige kirchensteuererhebender (Erz )Diözesen 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außer-
halb Bayerns. Für die Fälle, in denen ein bayerisches 
Finanzamt nach § 20 a AO in Verbindung mit § 21 AO 
und der hierzu ergangenen Verordnungen im Bauge-
werbe (Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung und 
Arbeitnehmer-Zuständigkeitsverordnung-Bau) zentral 
für die Veranlagung zur Einkommensteuer zuständig 
ist, ist die Kirchensteuerpflicht für die Angehörigen 
der römisch-katholischen Kirche mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Freistaats 
Bayern klarstellend geregelt. Betroffen sind Bauun-
ternehmer mit einem Wohnsitz im Ausland und einem 
weiteren Wohnsitz oder ihrem gewöhnlichen Aufenthalt 
in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie Beschäftigte solcher Bauunternehmer mit 
Wohnsitz im Ausland, die ebenfalls einen weiteren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem ande-
ren Land der Bundesrepublik Deutschland haben. Zur 
Kirchensteuer wird folglich weiterhin nur herangezogen, 
wer in Deutschland der unbeschränkten Einkommen-
steuerpflicht gem. § 1 Abs. 1 EStG unterliegt.

Die Regelung unter Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 b entspricht 
inhaltlich dem bisherigen Art. 4 Abs. 2. Zudem wird 
klargestellt, dass in den Fällen einer zentralen Zustän-
digkeit eines bayerischen Finanzamtes und der hierzu 
ergangenen Verordnung für die Einkommen- und 
Lohnsteuer im Baugewerbe von einer Betriebsstätte 
im Freistaat Bayern auszugehen ist.

Zu Art. 4 Abs. 2, 3 und 4
Aufgrund der neuen Nummerierung erfolgte eine er-
forderliche Anpassung.

Zu Art. 6
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Durch die Neuformulierung wird klargestellt, dass in 
den Fällen, in denen sich eine Kirchensteuerpflicht 
im Freistaat Bayern aufgrund des Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 a 
DKirchStO ergibt, der bayerische Kirchensteuersatz 
zur Anwendung kommt. Bei der Kirchenlohnsteuer gilt 
das Betriebsstättenprinzip. Befindet sich die Betriebs-
stätte in Bayern, kommt der bayerische Kirchensteu-
ersatz zur Anwendung. 

Zu Art. 7
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Zu Art. 8
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Zu Art. 9
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Zu Art. 11
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Die Änderungen in Art. 11 Abs. 3 sind vorwiegend 
redaktioneller Art und verweisen nun folgerichtig auf 
Art. 7, nämlich die Bemessungsgrundlage bei konfes-
sionsverschiedener und glaubensverschiedener Ehe. 

Zu Art. 12
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Art. 12 Abs. 2 weist redaktionelle Änderungen auf und 
übernimmt den Terminus des Art. 13 a BayKirchStG. 
Die Neuregelung unter Art. 12 Abs. 3 entspricht dem 
Wortlaut des Art. 13 a Abs. 3 des BayKirchStG und 
dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte. Mit 
der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 24. Juli 
2017 (GVBl. S. 394) des Freistaates Bayern wurde Art. 
13 a Abs. 3 BayKirchStG in das Kirchensteuergesetz 
neu aufgenommen, um den Finanzämtern die Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage für die Kirchenkapi-
talertragsteuer in Fällen, in denen vom Steuerbürger 
kein Antrag nach § 32 d Abs. 4 EStG gestellt wird, 
verfahrensrechtlich zu ermöglichen.

Zu Art. 13
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Nachdem es sich bei der Religionszugehörigkeit um 
eine sensible personenbezogene Angabe handelt, sind 
die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen 
anzuwenden. Bisher war in Art. 13 die Verwendung der 
durch das Abzugsverfahren erlangten Daten geregelt. 
Dieser Begriff ist vor dem Hintergrund des Kirchlichen 
Datenschutzgesetzes (KDG) bzw. der DSGVO dahin-
gehend weiter zu fassen, dass die Verarbeitung der 
Daten nur unter den in Art. 13 DKirchStO geregelten 
Voraussetzungen möglich ist. Zudem fallen gemäß 
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der DSGVO bzw. dem KDG unter die Verarbeitung 
folgende Vorgänge und Vorgangsreihen:

- das Erheben,
- das Erfassen,
- die Organisation, 
- das Ordnen, 
- die Speicherung, 
- die Anpassung und Veränderung, 
- das Auslesen, das Abfragen, 
- die Verwendung, 
- die Offenlegung, 
- der Abgleich oder 
- die Verknüpfung und die Einschränkung, 
- das Löschen oder 
- die Vernichtung.
 
Aufgrund dieser Anforderungen wurden die Begrifflich-
keiten konkretisiert.

Zu Art. 14
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Daneben wurde die Verweisungskette konkretisiert.

Zu Art. 15
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Zu Art. 16
Die Ergänzung des Art. 16 Abs. 2 um den neuen 
Satz 2 erfolgt unter Hinweis auf Art. 18 Abs. 2 S. 2 
BayKirchStG und mit dem Ziel einer möglichst engen 
Anlehnung an das geltende Kirchensteuergesetz. 
Ferner stellt die Neuaufnahme des Satzes 3 in Art. 16 
Abs. 2 klar, dass die Regelungen der Abgabenordnung 
zur Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei 
der im Veranlagungsverfahren erhobenen Kirchen-
einkommensteuer und Kirchenkapitalertragsteuer 
sowie bei der Feststellung der Bemessungsgrundlage 
der Kirchenkapitalertragsteuer nicht zur Anwendung 
kommen. Art. 12 Abs. 3 regelt speziell das Verfahren 
zur Feststellung der Bemessungsgrundlage der Kir-
chenkapitalertragsteuer (vgl. i.Ü. auch Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 
und der Verordnung zur Ausführung des Kirchensteu-
ergesetzes vom 16.01.2021, Vorblatt S. 2 und 3 unter 
3.) Damit werden auch die Vorgaben des Änderungs-
gesetzes zum Bayerischen Kirchensteuergesetz aus 
dem Jahr 2021 umgesetzt.

Zu Art. 17
Die Formulierung in Art. 17 Abs. 1 entspricht der des 
Art. 19 Abs. 1 BayKirchStG. Im Gesetz zur Änderung 

des Kirchensteuergesetzes vom 24. Juli 2017 wurde 
unter § 1, 20. b) zu Art. 19 der Wortlaut des bereits 
bestehenden Art. 19 Abs. 1 BayKirchStG um die fest-
gestellte Bemessungsgrundlage für die Kirchenkapi-
talertragsteuer ergänzt.

Zu Art. 19
Die Änderung im Wortlaut („oder die gesonderte Fest-
setzung der Bemessungsgrundlage der Kirchenkapi-
talertragsteuer“) geht auf das Gesetz zur Änderung 
des Kirchensteuergesetzes vom 24. Juli 2017 unter 
§ 1, 19. d) zu Art. 18 Abs. 4 BayKirchStG zurück und 
wurde in Art. 19 Abs. 1 zwecks Synchronisierung der 
Gesetzestexte angepasst. 

Zu Art. 20
Die Anpassung der Überschrift entspricht der Anpas-
sung der Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
24. Juli 2017 (GVBl. S. 394) des Freistaats Bayern 
und dient einer Synchronisierung der Gesetzestexte.

Zu Art. 24
Hier wurde aufgrund der neuen Zuständigkeiten der 
Geschäftsverteilung (Änderung der Verordnung vom 
26. März 2019; GVBl. S. 98) die entsprechende An-
passung vorgenommen.

Zu Art. 26
Art. 26 Abs. 2 wurde neu eingefügt und passt die 
Regelung in der DKirchStO an den durch das Gesetz 
zur Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 24. Juli 
2017 unter § 1, 29. b) neu eingefügten Art. 26 b Abs. 3 
BayKirchStG zwecks Synchronisierung an.

Zu Art. 27
Hier wurde neben der Zuständigkeit des neuen 
Geschäftsverteilungsplans des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen und für Heimat auch die 
Verweisungsketten zur Erhebung von Kirchengrund-
steuer sowie Kirchgeld konkretisiert. 

Zu Art. 28
Aufgrund der durch das Bayerische Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat angeordneten rückwir-
kenden Änderung zum 1. Juni 2018 wurde das Inkraft-
treten entsprechend der Rückwirkung betreffend die 
Regelungen in Art. 4 bis 6 DKirchStO übernommen, 
sodass diese ab dem 1. Juni 2018 in Kraft treten. Im 
Übrigen treten die Regelungen zum 1. Juli 2024 in 
Kraft.

§ 3 
Ermächtigung

Das jeweilige (Erz-)Bischöfliche Ordinariat wird 
ermächtigt, die durch diese Satzung geänderte di-
özesane Ordnung neu bekannt zu machen, dabei 
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen und die 
Reihenfolge der Artikel zu bereinigen.
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+ R u d o l f
Bischof von Regensburg

§ 4 
Inkrafttreten,	Veröffentlichungen

Diese Satzung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und 
ist im Amtsblatt für die betreffende (Erz-)Diözese zu 
veröffentlichen. 

Freising, den 7. März 2024 

Für die Diözese Regensburg

Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DKirchStO)

Die (Erz-)Bischöfe von München und Freising, Bamberg, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würz-
burg erlassen je gleichlautend für ihren Zuständigkeitsbereich in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht (cc. 
222, 381, 391, 1254, 1260, 1263 CIC), dem Grundgesetz (Art. 140 GG, Art. 137 Abs. 3 und 6 WRV) und der 
Bayerischen Verfassung (Art. 142 Abs. 3, 143 Abs. 3 BV), dem Reichskonkordat (Art. 1, 2 RKonk) und dem 
Bayerischen Konkordat (Art. 1 § 2, 10 § 5 BayKonk) sowie dem Kirchensteuergesetz (Art. 1, 4, 8, 16 KirchStG) 
die Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern für den Bereich ihrer (Erz-)Diözese in der nachstehend 
bekannt gemachten Fassung:

Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DKirchStO)

1. Teil:  
Besteuerungsrecht	und	Steuerpflicht 

 
Art. 1 

Erhebung von Kirchensteuern;  
Kirchenumlagen und Kirchgeld

(1)  Die bayerischen (Erz-)Diözesen, die jeweils 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, 
erheben je für sich als gemeinschaftliche Steu-
erverbände einzeln oder nebeneinander Kirchen-
steuern in Form von Kirchenumlagen nach dem 
Maßstab der

1. Einkommensteuer (veranlagte und im Ab-
zugsverfahren erhobene Einkommensteuer) 
als Kircheneinkommen-, Kirchenlohn- und 
Kirchenkapitalertragsteuer,

2. Grundsteuermessbeträge als Kirchengrund-
steuer, vorbehaltlich der Bestimmung in Art. 
14.

 Eine Kirchensteuer in Form von besonderem 
Kirchgeld von Umlagepflichtigen, deren Ehe-

gatte keiner Kirche, Religionsgemeinschaft oder 
weltanschaulichen Gemeinschaft angehört, die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist (Kirch-
geld in glaubensverschiedener Ehe), wird von 
den bayerischen (Erz-)Diözesen nicht erhoben.

(2)  Die Kirchengemeinden in den bayerischen (Erz-)
Diözesen, die jeweils Körperschaften des öf-
fentlichen Rechtes sind, erheben je für sich als 
gemeindliche Steuer verbände Kirchensteuer in 
Form von Kirchgeld. Die Gesamtkirchengemein-
den gelten an Stelle der beteiligten Pfarr-, Mutter- 
und Tochtergemeinden als Steuerverbände.

 
Art. 2 

Zweck der Kirchensteuererhebung

(1)  Die Kirchenumlagen dienen der Deckung des 
allgemeinen Finanzbedarfs, insbesondere des 
Personal- und Sachaufwandes der (Erz-)Diözese 
sowie der Erfüllung überdiözesaner, auch welt-
kirchlicher Aufgaben.

(2)  Das Kirchgeld dient zur Bestreitung ortskirchlicher 
Bedürfnisse.
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Art. 3 
Gläubiger und Schuldner von Kirchensteuern

(1)  Schuldner der Kirchensteuern sind die Ange-
hörigen der römisch-katholischen Kirche nach 
Maßgabe dieser Ordnung.

(2)  Der Eintritt in die römisch-katholische Kirche 
bestimmt sich nach dem Codex Iuris Canonici, 
insbesondere can. 96.

(3)  Die Kirchensteuerpflicht besteht hinsichtlich der 
Kirchenumlagen gegenüber der (Erz )Diözese als 
gemeinschaftlichem Steuerverband, hinsichtlich 
des Kirchgeldes gegenüber der Kirchengemeinde 
als gemeindlichem Steuerverband.

(4)  Der Austritt bedarf zur öffentlich-rechtlichen 
Wirkung der Erklärung beim Standesamt des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsorts. 
Die Erklärung ist persönlich zur Niederschrift ab-
zugeben oder in öffentlich beglaubigter Form ein-
zureichen; der Austritt darf zu seiner Wirksamkeit 
nicht unter einer Bedingung, einer Einschränkung 
oder einem Vorbehalt erklärt werden.

(5)  Die Bestimmung in Art. 3 Abs. 5 des Bayerischen 
Kirchensteuergesetzes (KirchStG) gilt für die 
Regelungen dieser Ordnung sinngemäß.

 
2. Teil: Kirchenumlagen 

 
Erster Abschnitt.  

Kircheneinkommen-, Kirchenlohn-  
und Kirchenkapitalertragsteuer 

 
I. Allgemeine Vorschriften  

 
Art. 4 

Umlagepflicht

(1)  Umlagepflichtig sind die Angehörigen der rö-
misch-katholischen Kirche, 

1. die in einer bayerischen (Erz-)Diözese 
wohnen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben und mit einem Steuerbetrag zur Ein-
kommensteuer veranlagt sind oder von de-
ren Einkünften ein Steuerabzug vorgenom-
men wird, soweit sie nicht in einem anderen 
Land zur Umlage im Lohnabzugsverfahren 
herangezogen werden oder

2. die außerhalb Bayerns wohnen oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben,

 a) wenn für die Veranlagung zur Einkom-
mensteuer nach § 20 a der Abgabenordnung 

(AO) in Verbindung mit § 21 AO ein bayeri-
sches Finanzamt zuständig ist,

 
 b) soweit für ihre Einkünfte aus einer bayeri-

schen Betriebsstätte Lohnsteuer einbehalten 
wird, wobei als bayerische Betriebsstätte 
in den Fällen des § 20 a Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 AO in Verbindung mit § 21 AO jede 
Betriebsstätte gilt, für deren Lohnsteuer ein 
bayerisches Finanzamt zuständig ist oder

 
 c) soweit ein in Bayern ansässiger Abzugs-

verpflichteter von ihren Kapitalerträgen 
Kirchenkapitalertragsteuer einbehält und 
abführt und die jeweilige bayerische (Erz-)
Diözese nach dem Recht des Wohnsitz-
landes für die Kirchenkapitalertragsteuer 
hebeberechtigt ist.

(2)  Die Umlagepflicht besteht für den gleichen 
Zeitraum, für den die Pflicht zur Entrichtung der 
betreffenden Maßstabsteuer besteht.

(3)  Die Umlagepflicht beginnt

1. bei Aufnahme in die römisch-katholische Kir-
che mit dem ersten Tag des Kalerdermonats, 
der auf den Monat folgt, in dem die Aufnahme 
wirksam geworden ist.

2. bei Zuzug mit dem ersten Tag des Kalender-
monats, der auf die Begründung des Wohn-
sitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes 
in der jeweiligen (Erz )Diözese folgt.

(4) Die Umlagepflicht endet

1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats,
2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, 

in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche 
Aufenthalt in der jeweiligen (Erz-)Diözese 
aufgegeben worden ist,

3. bei Austritt aus der römisch-katholischen 
Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Erklärung wirksam geworden ist.

Art. 5 
Erhebungszeitraum

Die Kircheneinkommen-, die Kirchenlohn- und die 
Kirchenkapitalertragsteuer werden für den gleichen 
Zeitraum erhoben, für den die Maßstabsteuer erhoben 
wird, vorbehaltlich der Bestimmungen in Art. 4 Abs. 3 
und Abs. 4.
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Art. 6 
Umlagesatz

(1)  Die Kircheneinkommen-, die Kirchenlohn- und 
die Kirchenkapitalertragsteuer werden von den 
bayerischen (Erz-)Diözesen nach einem ein-
heitlichen Umlagesatz erhoben. Der Umlagesatz 
beträgt acht v. H. der veranlagten und im Abzugs-
verfahren erhobenen Einkommen-, Lohn- und 
Kapitalertragsteuer. Maßgeblich ist in den Fällen 
des Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b der in 
Bayern geltende Umlagesatz, in den Fällen des 
Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c der Umlagesatz der 
außerhalb Bayerns umlageerhebenden (Erz-)
Diözese.

(2)  Vor Erhebung der Kircheneinkommen-, der Kir-
chenlohn- und der Kirchenkapitalertragsteuer ist 
die Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer 
nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) zu ermitteln.

(3)  Ein für die Kirchenlohnsteuer festgesetzter Pau-
schalbetrag beträgt sieben v.H. der pauschalen 
Lohnsteuer und wird mit Ausnahme der Fälle 
des Absatzes 4 auf die römisch-katholische 
Kirche und die übrigen umlageerhebenden 
Gemeinschaften in Bayern nach dem Verhältnis 
der auf die umlageerhebenden Kirchen und Ge-
meinschaften entfallenden Kirchenlohnsteuer 
im jeweiligen Jahr des Bezugs des Arbeitslohns 
aufgeteilt, soweit der Arbeitgeber die Kirchenlohn-
steuer nicht durch Individualisierung der jeweils 
umlageerhebenden Kirche oder Gemeinschaft 
zuordnet. Weist der Arbeitgeber in Fällen der 
Lohnsteuerpauschalierung für einzelne Arbeit-
nehmer nach, dass sie keiner umlageerhebenden 
Kirche oder Gemeinschaft angehören, wird inso-
weit Kirchensteuer nicht erhoben; für die übrigen 
Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer acht v.H. 
der pauschalen Lohnsteuer.

(4)  Der auf die erhebungsberechtigten Kirchen und 
Gemeinschaften in Bayern entfallende Anteil 
an der nach § 40 a Abs. 2 EStG zu pauschalie-
renden Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und 
geringfügig Beschäftigte wird nach dem Verhält-
nis der auf die umlageberechtigten Kirchen und 
Gemeinschaften entfallenden Kirchenlohnsteuer 
im jeweiligen Jahr des Bezugs des Arbeitlohnes 
aufgeteilt. 

II. Kircheneinkommensteuer 
 

Art. 7 
Bemessungsgrundlage bei konfessionsverschie-

dener und glaubensverschiedener Ehe

(1)  Gehören Ehegatten verschiedenen umlageer-
hebenden Gemeinschaften an (konfessions-
verschiedene Ehe), so wird die Umlage für die 
betreffende (Erz-)Diözese

1. in den Fällen der Einzelveranlagung zur 
Einkommensteuer aus der nach Art. 6 Abs. 
2 ermittelten Einkommensteuer des umlage-
pflichtigen Ehegatten,

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung 
zur Einkommensteuer für jede der betei-
ligten Gemeinschaften aus dem Teil der 
gemeinsamen, nach Art. 6 Abs. 2 der ermit-
telten Einkommensteuer erhoben, die auf 
den umlagepflichtigen Ehegatten entfällt. 
Zur Feststellung des Anteils ist die für die 
Ehegatten veranlagte gemeinsame, nach 
Art. 6 Abs. 2 ermittelte Einkommensteuer im 
Verhältnis der Summe der Einkünfte eines 
jeden Ehegatten aufzuteilen; § 51 a Abs. 2 
Satz 2 EStG findet entsprechende Anwen-
dung. Soweit die Einkommensteuer mit dem 
Steuersatz nach § 32 d Abs. 1 EStG ermittelt 
wird, ist sie zur Berechnung der Umlage der 
Einkommensteuer dem Ehegatten zuzurech-
nen, der Gläubiger der Kapitaleinkünfte ist; 
bei gemeinschaftlicher Beteiligung beider 
Ehegatten an den Kapitaleinkünften erfolgt 
die Zurechnung nach dem Verhältnis der 
Beteiligung.

(2)  Gehört ein Ehegatte keiner umlageerhebenden 
Gemeinschaft an (glaubensverschiedene Ehe), 
so wird die Umlage für die betreffende (Erz-)
Diözese

1. in den Fällen der Einzelveranlagung zur 
Einkommensteuer aus der nach Art. 6 Abs. 
2 ermittelten Einkommensteuer des umlage-
pflichtigen Ehegatten,

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur 
Einkommensteuer für den umlagepflichtigen 
Ehegatten aus dem Teil der gemeinsamen, 
nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten Einkommen-
steuer erhoben, der auf ihn entfällt. Absatz 
1 Nr. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
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Art. 8 
Gesamtschuldner bei konfessionsgleicher Ehe

Wenn beide Ehegatten der römisch-katholischen Kir-
che angehören und zur Einkommensteuer zusammen 
veranlagt werden, sind sie für die Kircheneinkommen-
steuer Gesamtschuldner.

Art. 9 
Anrechnung von Kirchenlohnsteuer und Kir-

chenkapitalertragsteuer

Bei Umlagepflichtigen, die zur Kircheneinkommensteu-
er veranlagt werden, wird die einbehaltene Kirchen-
lohnsteuer und auf Antrag die einbehaltene Kirchen-
kapitalertragsteuer auf die Kircheneinkommensteuer 
angerechnet.

Art. 10 
Vorauszahlungen

Die Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen auf 
die Umlagen zur veranlagten Einkommensteuer nach 
Maßgabe der nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen an deren Fälligkeitstagen 
zu entrichten. Die Vorauszahlungen werden auf die 
Umlageschuld angerechnet.

 
III.  

Kirchenlohn- und Kirchenkapitalertragsteuer 
 

Art. 11 
Abzug der Kirchenlohnsteuer

(1)  Die Kirchenlohnsteuer wird durch Abzug vom 
Arbeitslohn erhoben. Die Vorschriften über 
den Lohnsteuerabzug und den Lohnsteuer-
Jahresausgleich durch den Arbeitgeber gelten 
entsprechend.

(2)  Von Arbeitgebern, in deren Betrieb die Lohn-
steuerberechnung und die Führung des Lohn-
kontos von einer innerhalb des Freistaates 
Bayern gelegenen Betriebsstätte im Sinne des 
Lohnsteuerrechts vorgenommen werden, wird 
die Kirchenlohnsteuer für den umlagepflichtigen 
Arbeitnehmer bei jeder mit Lohnsteuerabzug 
verbundenen Lohnzahlung einbehalten und mit 
der Lohnsteuer an das Finanzamt abgeführt, an 
das die Lohnsteuer zu entrichten ist.

(3)  Bei einer konfessionsverschiedenen Ehe nach 
Art. 7 Abs. 1 wird die Kirchenlohnsteuer für die 
beteiligte (Erz-)Diözese nur aus der von dem 

umlagepflichtigen Ehegatten zu entrichtenden, 
nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten Lohnsteuer erho-
ben. Bei einer glaubensverschiedenen Ehe nach 
Art. 7 Abs. 2 wird die Kirchenlohnsteuer zuguns-
ten der (Erz-)Diözese für den umlagepflichtigen 
Ehegatten nur aus der von diesem Ehegatten 
zu entrichtenden, nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten 
Lohnsteuer erhoben.

(4)  Wird die Lohnsteuer für mehrere Arbeitnehmer 
eines Betriebs ohne Ausscheidung auf den ein-
zelnen Arbeitnehmer in einem Pauschalbetrag 
erhoben, so ist auch für die Kirchenlohnsteuer ein 
Pauschalbetrag nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 3 
festzusetzen und aufzuteilen.

Art. 12 
Abzug und Veranlagung  

von Kirchenkapitalertragsteuer

(1)  Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat in-
nerhalb der in § 44 Abs. 1 oder Abs. 7 EStG 
bestimmten Frist die Kirchenkapitalertragsteuer 
nach Maßgabe des § 51 a Abs. 2 c EStG von den 
Kapitalerträgen einzubehalten und an das Finanz-
amt abzuführen, an das die Kapitalertragsteuer 
nach den für die Einkommensteuer geltenden 
Vorschriften zu entrichten ist. Er hat anhand der 
nach § 51 a Abs. 2 c Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 EStG 
übermittelten Daten für jeden Umlagepflichtigen 
die einbehaltene Kirchenkapitalertragsteuer der 
umlageerhebenden Gemeinschaft zuzuordnen, 
der der Umlagepflichtige angehört, und die Sum-
me der von ihm einbehaltenen und abgeführten 
Steuerbeträge für jede dieser Gemeinschaften 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung zu übermitteln.

(2)  Im Falle eines Sperrvermerks nach § 51 a Abs. 2 e 
EStG ist der Umlagepflichtige vorbehaltlich Abs. 
3 wegen der nicht im Abzugsverfahren erhobe-
nen Kirchenkapitalertragsteuer zur Abgabe einer 
Steuererklärung zum Zweck der Veranlagung 
nach § 51 a Abs. 2 d EStG verpflichtet. Er hat 
hierbei sämtliche von den Abzugsverpflichteten 
ausgestellten Bescheinigungen über den Kapi-
talertragsteuerabzug vorzulegen.

(3)  Stellt der Umlagepflichtige keinen Antrag nach § 
32 d Abs. 4 EStG, tritt an die Stelle der Pflicht nach 
Abs. 2 die Verpflichtung zur Abgabe einer Fest-
stellungserklärung für die Bemessungsgrundlage 
der Kirchenkapitalertragsteuer bei dem für die 
Veranlagung zur Einkommensteuer zuständigen 
Finanzamt. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Bemessungsgrundlage der Kirchenkapitalertrag-
steuer ermittelt sich in diesen Fällen nach § 32 d 
Abs. 1 Satz 4 und 5 EStG. Wenn Kirchenkapi-
talertragsteuer zu erheben ist, erlässt das nach 
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Satz 1 zuständige Finanzamt gegenüber dem 
Umlagepflichtigen einen Feststellungsbescheid 
und übermittelt die Bemessungsgrundlage an 
den gemeinschaftlichen Steuerverband. Die 
Vorschriften der AO zur gesonderten Feststellung 
sind anzuwenden.  

 Die Feststellung erfolgt nur gegenüber dem 
Umlagepflichtigen, auch wenn er verheiratet ist. 
Erfüllen beide Ehegatten die Voraussetzungen 
des Satzes 1, erlässt das zuständige Finanzamt 
gegenüber beiden Ehegatten getrennte Fest-
stellungsbescheide. Die Bemessungsgrundlage 
der Kirchenkapitalertragsteuer wird anhand der 
Bescheinigungen der Abzugsverpflichteten über 
den Kapitalertragsteuerabzug für den einzelnen 
Ehegatten gesondert ermittelt. Eine Verrechnung 
des Sparer-Pauschbetrags nach § 20 Abs. 9 Satz 
2 bis 4 EStG erfolgt nicht.

Art. 13 
Datenschutz, Haftung

(1)  Der Arbeitgeber oder Kirchensteuerabzugsver-
pflichtete darf die für den Kirchensteuerabzug 
erlangten Daten nur für den Steuerabzug ver-
arbeiten. Für andere Zwecke darf er sie nur 
verarbeiten, soweit der Kirchensteuerpflichtige 
einwilligt oder dies gesetzlich zugelassen ist.

(2)  Auf die Haftung des Arbeitgebers und die In-
anspruchnahme des Arbeitnehmers für die Kir-
chenlohnsteuer oder des Kirchensteuerabzugs-
verpflichteten für die Kirchenkapitalertragsteuer 
finden die Vorschriften des Einkommensteuerge-
setzes über die Haftung des Abzugsverpflichteten 
und die Inanspruchnahme des Steuerschuldners 
für die Lohn- oder Kapitalertragsteuer entspre-
chende Anwendung.

 
Zweiter Abschnitt.  

Kirchengrundsteuer 
 

Art. 14 
Kirchengrundsteuer

Die Kirchengrundsteuer nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 wird von den bayerischen (Erz )Diözesen ab dem 
Veranlagungsjahr 2011 nicht mehr erhoben.

 

Dritter Abschnitt.  
Verwaltung und Rechtsbehelfe 

 
Art. 15 

Verwaltung der Umlagen

(1)  Die Verwaltung der Kircheneinkommen- und 
Kirchengrundsteuer obliegt den von den baye-
rischen (Erz-)Diözesen eingerichteten Kirchen-
steuerämtern und deren Hilfsstellen.

(2)  Die Verwaltung der im Abzugsverfahren zu erhe-
benden Kirchenlohn- und der Kapitalertragsteuer 
steht den Finanzämtern zu. Die Erstattung der 
Kirchenlohnsteuer obliegt den Kirchensteuer-
ämtern, soweit nicht die Kirchenlohnsteuer im 
Zusammenhang mit dem Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich vom Arbeitgeber erstattet wird.

 
(3)  Soweit die Umlagen von den Kirchensteueräm-

tern verwaltet werden, obliegt auf deren Ersu-
chen die Beitreibung der Umlagerückstände den 
Finanzämtern.

Art. 16 
Anzuwendende Vorschriften

(1)  Für die Verwaltung der Kirchenumlagen gelten, 
soweit in dieser Ordnung nichts Abweichendes 
bestimmt ist, sinngemäß die Vorschriften der 
AO und des Verwaltungszustellungsgesetzes. 
Das Gleiche gilt für Rechtsvorschriften, die zur 
Durchführung der in Satz 1 bezeichneten Gesetze 
erlassen worden sind oder erlassen werden. Die 
Kleinbetragsverordnung gilt für die Verwaltung 
der Kirchenumlagen nicht.

(2)  Die Zinsvorschriften, die Straf- und Bußgeldvor-
schriften der Abgabenordnung sowie deren Vor-
schriften über das Straf- und Bußgeldverfahren 
finden auf die Kirchenumlagen keine Anwendung. 
Bei Verfahren im Sinn des Art. 12 Abs. 3 sind 
andere Zwangsmittel als die Anordnung eines 
Zwangsgelds unzulässig. § 152 AO findet bei der 
Kirchenumlage und bei Verfahren im Sinn des Art. 
12 Abs. 3 keine Anwendung.

(3)  Soweit die Kirchenumlagen von den Kirchensteu-
erämtern verwaltet werden, sind Vorschriften über 
Zwangsmittel nur mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass für die Anordnung des Zwangsmittels das für 
den Wohnort des Umlagepflichtigen zuständige 
Finanzamt zuständig ist. Das Kirchensteueramt 
kann das Finanzamt um die Anordnung des 
Zwangsmittels ersuchen. Andere Zwangsmittel 
als die Anordnung eines Zwangsgeldes sind 
unzulässig.
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Art. 17 
Nachträgliche Änderungen

(1)  Eine nachträgliche Änderung der Maßstabsteu-
er, der festgestellten Bemessungsgrundlage für 
die Kirchenkapitalertragsteuer oder des Grund-
steuermessbetrags bewirkt die entsprechende 
Änderung der Umlage.

(2)  Festsetzungen der Kirchenumlagen werden zum 
Nachteil des Umlagepflichtigen nur geändert 
oder berichtigt, wenn die Abweichung von der 
bisherigen Festsetzung oder von dem bisherigen 
Erstattungsbetrag mindestens fünf Euro beträgt 
oder der Umlagepflichtige die Änderung oder 
Berichtigung beantragt.

Art. 18 
Stundung, Erlass, Niederschlagung

(1)  Soweit die Finanzämter die Umlagen verwalten, 
sind sie auch zur Stundung (§ 222 AO), zum 
Absehen von der Steuerfestsetzung (§ 156 AO) 
und zur Niederschlagung (§ 261 AO) der Umlagen 
zuständig. Zur abweichenden Festsetzung aus 
Billigkeitsgründen (§ 163 AO) und zum Erlass 
(§ 227 AO) der von ihnen verwalteten Umlagen 
sind die Finanzämter nur im Anschluss an die 
abweichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen 
oder den Erlass der Maßstabsteuer befugt.

(2)  Im Übrigen entscheiden über Anträge auf ab-
weichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen, 
Erlass und Stundung sowie über das Absehen 
von der Steuerfestsetzung und die Niederschla-
gung von Umlagen die Kirchensteuerämter nach 
Maßgabe der vom Diözesansteuerausschuss 
hierfür festgelegten Grundsätze (Art. 11 Abs. 2 
der Satzung für die gemeinschaftlichen kirchli-
chen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)
Diözesen [DStVS]).

(3)  Für das Kirchensteueramt kann ein Beirat gebildet 
werden, der diese diözesane Behörde, insbeson-
dere bei der Behandlung von Erlassanträgen, 
berät (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 DStVS).

(4)  Soweit das Kirchensteueramt einem Antrag nicht 
stattgibt, ist die Entscheidung zu begründen, mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
dem Antragsteller bekannt zu geben.

Art. 19 
Rechtsbehelfe

(1)  Gegen die Kirchensteuerfestsetzung können 
keine Einwendungen erhoben werden, die sich 

gegen die Festsetzung der Maßstabsteuer 
einschließlich der nach Art. 6 Abs. 2 vorge-
nommenen Anpassungen oder die gesonderte 
Feststellung der Bemessungsgrundlage der Kir-
chenkapitalertragsteuer richten. Einwendungen 
gegen die vorgenommenen Anpassungen sind an 
das Finanzamt zu richten, das die Maßstabsteuer 
festgesetzt hat.

(2)  Soweit die Verwaltung der Kirchenumlagen 
den Finanzämtern obliegt, wird das betreffende 
Kirchensteueramt zu dem Einspruchsverfahren 
zugezogen, wenn über die Umlageberechtigung 
der (Erz-)Diözese zu entscheiden ist. Unter der 
gleichen Voraussetzung wird das Kirchensteu-
eramt im Verfahren nach der Finanzgerichtsord-
nung beigeladen.

(3)  Soweit die Kirchenumlagen von den Kirchen-
steuerämtern verwaltet werden, entscheidet über 
den Einspruch von Umlagepflichtigen gegen 
Bescheide im Sinne von § 347 AO das Kirchen-
steueramt durch Einspruchsentscheidung; die 
Bestimmung in Art. 18 Abs. 3 bleibt unberührt. 
Soweit einem Einspruch nicht stattgegeben 
wird, ist die Entscheidung zu begründen, mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
dem Umlagepflichtigen bekannt zu geben. Die 
Klage ist gegen das Kirchensteueramt als die 
Behörde der (Erz-)Diözese zu richten, die den 
ursprünglichen Verwaltungsakt erlassen oder 
den beantragten Verwaltungsakt oder die andere 
Leistung unterlassen oder abgelehnt hat.

3. Teil: Kirchgeld 
 

Art. 20 
Erhebung des Kirchgelds

Die Kirchengemeinden können für ihre ortskirchlichen 
Zwecke mit Zustimmung der (Erz )Diözese nach den 
folgenden Vorschriften Kirchgeld für das Kalenderjahr 
erheben.

Art. 21 
Kirchgeldpflichtige;	Kirchgeldberechtigte

(1)  Kirchgeldpflichtig sind alle über 18 Jahre alten 
Angehörigen der römisch-katholischen Kirche 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im 
Bezirk der Kirchengemeinde, wenn sie eigene 
Einkünfte oder Bezüge, die zur Bestreitung des 
Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, von mehr 
als jährlich 1.800 Euro haben.
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(2)  Wenn der Pflichtige in Bayern einen mehrfachen 
Wohnsitz hat, ist diejenige Kirchengemeinde 
kirchgeldberechtigt, in deren Bezirk sich der 
Pflichtige vorwiegend aufhält.

(3)  Maßgebend für die Kirchgeldpflicht und für die 
Kirchgeldberechtigung sind die Verhältnisse bei 
Beginn des Kalenderjahres, für das das Kirchgeld 
erhoben wird.

Art. 22 
Höchstbetrag; Fälligkeit

(1)  Die Kirchengemeinden dürfen das Kirchgeld 
im Allgemeinen nur in einem für alle Pflichtigen 
gleich hohen Betrag erheben, der 1,50 Euro nicht 
überschreiten darf. Mit Genehmigung des Diöze-
sansteuerausschusses können sie durch Satzung 
ein höheres, nach den Einkünften und Bezügen im 
Sinne des Art. 21 Abs. 1 zu staffelndes Kirchgeld 
bis zum Höchstbetrag von 15 Euro erheben.

(2)  Den Zeitpunkt der Fälligkeit des Kirchgeldes 
bestimmt die Kirchengemeinde.

(3)  Die in Art. 21 Abs. 1 sowie in Art. 22 Abs. 1 ge-
nannten Beträge können durch Beschluss des 
Diözesansteuerausschusses fortgeschrieben 
werden; die Regelung in Art. 27 Satz 2 bleibt 
unberührt. Beschlüsse nach Maßgabe von Satz 1 
sind im Amtsblatt der betreffenden (Erz )Diözese 
zu veröffentlichen.

Art. 23 
Verwaltung und Rechtsbehelfe

Das Kirchgeld wird von den Kirchengemeinden ver-
waltet. Art. 15 Abs. 3, Art. 16, Art. 18 Abs. 2 und Art. 
19 Abs. 3 gelten entsprechend.

 
4. Teil: Besondere Bestimmungen 

 
Art. 24 

Verteilung des Aufkommens an Kirchenumlagen

(1)  Die Verteilung des Aufkommens an Kirchenumla-
gen zwischen den (Erz )Diözesen oder der (Erz )
Diözese und den Kirchengemeinden (Pfarreien) 
bleibt den (Erz )Diözesen oder der (Erz )Diözese 
überlassen.

(2)  Die (Erz )Diözesen zeigen dem Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat das Aufkommen an 
Kirchenumlagen und an Kirchgeld alljährlich zum 
1. April an.

Art. 25 
Auskunftspflicht;	Steuererklärungen

Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch genommen 
wird, hat der mit der Verwaltung dieser Steuer betrau-
ten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von 
denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu der Kirche 
oder Gemeinschaft abhängt. Angehörige der römisch-
katholischen Kirche haben darüber hinaus auch die 
zur Festsetzung der Kirchensteuern erforderlichen Er-
klärungen abzugeben. Einkommensteuererklärungen 
gelten als Erklärung im Sinne von Satz 2.

Art. 26 
Ausführungsvorschriften;  
Übergangsbestimmungen

(1)  Die (Erz )Bischöflichen Finanzkammern sind 
befugt, die zum Vollzug dieser Ordnung je für 
ihren Zuständigkeitsbereich (Diözesanbereich) 
erforderlichen Ausführungsbestimmungen und 
Verwaltungsrichtlinien zu erlassen.

(2)  Für Kapitalerträge, die bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2014 zugeflossen sind, findet diese 
Ordnung in der bis zum 31. Dezember 2014 
geltenden Fassung Anwendung.

Art. 27 
Vorlagepflicht

Die Bestimmungen dieser Ordnung über die Erhebung 
von Kirchengrundsteuer (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 
Art. 14) in den bayerischen (Erz )Diözesen sowie von 
Kirchgeld (Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 2, Art. 3, Art. 20 
mit Art. 23) sind dem Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat jeweils spätestens zwei Monate vor 
ihrem Inkrafttreten vorzulegen. Für die Änderung der 
Steuerordnungen im Sinne von Satz 1 gilt diese Be-
stimmung entsprechend.

Art. 28 
Inkrafttreten

(1)  Die Regelungen dieser Ordnung über die Erhe-
bung von Kirchensteuern in den bayerischen (Erz -) 
Diözesen treten ohne weitere Benennung am 1. 
Juli 2024 in Kraft. Davon ausgenommen treten 
die Regelungen in den Art. 4 bis 6 dieser Ordnung 
im Zusammenhang mit der entsprechenden Än-
derung des Bayerischen Kirchensteuergesetzes 
mit Wirkung zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

(2)  Die Ordnung ist im Amtsblatt der jeweiligen (Erz-)
Diözese zu veröffentlichen.
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(3)  Die Ordnung über die Erhebung von Kirchen-
steuern in den bayerischen (Erz )Diözesen in der 
Fassung vom 1. Januar 2015 wird betreffend die 
Art. 4 bis 6 mit Wirkung zum 31. Mai 2018 und 
betreffend die übrigen Artikel zum 30. Juni 2024 
außer Kraft gesetzt.

Freising, den 7. März 2024

Für die bayerischen (Erz-)Diözesen:
 

Dr. Reinhard Kardinal Marx
Erzbischof von München und Freising

Herwig Gössl
Erzbischof von Bamberg

Regelung  
zur Umsetzung der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 

Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener  
und der Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen 

und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
für Beamtinnen und Beamte des Katholischen Schulwerks in Bayern 

(Interventions- und Präventionsregelung KSW)

Der Verwaltungsrat des Katholischen Schulwerks in Bayern hat in seiner 91. Sitzung am 15. Mai 2024 eine 
Änderung der Regelung zur Umsetzung der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-
riger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener und der Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen für Beamtinnen und Beamte des 
Katholischen Schulwerks in Bayern beschlossen. Der Text der Regelung lautet ab dem 01.06.2024 wie folgt: 

Dr. Bertram Meier
Bischof von Augsburg

Dr. Gregor M. Hanke OSB
Bischof von Eichstätt

Dr. Stefan Oster
Bischof von Passau

Dr. Rudolf Voderholzer
Bischof von Regensburg

Dr. Franz Jung
Bischof von Würzburg

§	1	Begriffsbestimmungen

(1)  Diese Regelung gilt für alle Beamtinnen und Be-
amten des Katholischen Schulwerks in Bayern 
(Beschäftigte).

(2)  Träger der Einrichtung ist bei Beschäftigten 
im Schuldienst (Lehrkräften, Schulleiterinnen/
Schulleitern) der Träger der Schule, an der sie 
tätig sind, bei Beschäftigten im Verwaltungsdienst 
eines Schulträgers oder eines Ordinariates oder 
in der Geschäftsstelle des Katholischen Schul-
werks in Bayern der jeweilige Schulträger oder 
die jeweilige (Erz-)Diözese bzw. das Katholische 
Schulwerk in Bayern. 

(3) 1 Die mit dieser Regelung umgesetzte Ordnung 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener berücksichtigt die Bestimmungen 
sowohl des kirchlichen wie auch des staatlichen 

Rechts. 2 Der Begriff sexueller Missbrauch im 
Sinne der Ordnung umfasst sowohl strafbare als 
auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen 
und Grenzverletzungen. 3 Die Ordnung bezieht 
sich somit

a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des 
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches 
(StGB) sowie weitere sexualbezogene Straf-
taten, 

b) auf Handlungen nach can. 1398 § 1 
CIC/2021 in Verbindung mit Art. 6 SST, nach 
can. 1398 § 2 CIC/2021, nach can. 1385 
CIC/2021 in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 
SST wie auch nach Art. 4 § 1 n. 1 SST in Ver-
bindung mit can. 1384 CIC/2021, soweit sie 
an Minderjährigen oder an Personen, deren 
Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt 
ist, begangen werden, 

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM, 



Amtsblatt Nr. 7 vom 25. Juni 2024 75

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der 
Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen 
oder erzieherischen sowie im betreuenden, 
beratenden oder pflegenden Umgang mit 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen eine sexualbezogene 
Grenzverletzung oder einen sonstigen se-
xuellen Übergriff darstellen.

 4 Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangswei-
sen (innerhalb oder außerhalb des kirchlichen 
Dienstes) mit sexuellem Bezug gegenüber Min-
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, 
ohne Einwilligung oder gegen deren ausdrück-
lichen Willen erfolgen. 5 Dies umfasst auch alle 
Handlungen zur Vorbereitung, Durchführung und 
Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.

§ 2 Umgang mit sexuellem Missbrauch  
Minderjähriger und schutz- oder  

hilfebedürftiger Erwachsener

(1)  1 Alle Beschäftigten sind verpflichtet, unverzüg-
lich die zuständige Person der Leitungsebene 
der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, oder 
eine der beauftragten Ansprechpersonen über 
einen durch Tatsachen begründeten Verdacht auf 
Handlungen im Sinne der Nr. 2 der Ordnung für 
den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener in der jeweils geltenden Fassung, der ihnen 
im dienstlichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, 
zu informieren. 2 Dasselbe gilt, wenn sie über die 
Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden 
Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte 
Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis 
erlangen. 3 Etwaige staatliche oder kirchliche Ver-
schwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten 
gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stellen 
(z.B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht) sowie 
gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon 
unberührt. 4 Beschäftigte sollen sich gemäß Nr. 
11 der Ordnung an die dort genannten Ansprech-
personen auch dann wenden, wenn sie im Falle 
eines Verdachts über die Verpflichtung nach Abs. 
1 Sätze 1 und 2 hinaus Klärungsbedarf haben.

(2)  1 Kein/e Beschäftigte/r, die/der in redlicher Absicht 
einen Verdacht auf Handlungen im Sinne der Nr. 2 
der Ordnung gemäß Abs. 1 mitteilt, hat Nachteile 
für ihre/seine beamtenrechtliche Stellung oder 
ihr/sein berufliches Fortkommen zu befürchten 
(Maßregelungsschutz). 2 Jedwede Maßregelung 
einer/eines Hinweisgebers/in stellt eine schwere 
Pflichtverletzung dar.

(3)  1 Werden Beschäftigte einer Tat nach Nr. 2 der 
Ordnung beschuldigt, können sie im Falle einer 
Anhörung durch den Dienstherrn und den Träger 
der Einrichtung nach Nr. 26 der Ordnung eine 
Person ihres Vertrauens und auf Wunsch auch 
eine Rechtsvertretung hinzuziehen. 2 Hierauf sind 
die Beschäftigten vor der Anhörung hinzuweisen. 
3 Stellt sich im Anhörungsverfahren heraus, dass 
die Beschuldigung in der Sache unbegründet 
ist, hat der Träger der Einrichtung die der/dem 
Beschuldigten im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens entstandenen notwendigen Kosten zu 
tragen.

(4)  1 Die Anhörung von Beschäftigten zur Beschuldi-
gung einer Tat nach Nr. 2 der Ordnung ist zu pro-
tokollieren. 2 Die Beschäftigten haben das Recht, 
das Protokoll einzusehen und gegenzuzeichnen. 
3 Sie haben auch das Recht, eine Gegendarstel-
lung abzugeben, die dem Protokoll beizufügen 
ist. 4 Sie erhalten eine Kopie des von der/dem 
Protokollführer/in unterzeichneten Protokolls.

(5)  1 Auch beschuldigten Beschäftigten gegenüber 
besteht die Pflicht zur Fürsorge. 2 Für sie gilt – 
unbeschadet erforderlicher unmittelbarer Maß-
nahmen – bis zum Erweis des Gegenteils die 
Unschuldsvermutung.

(6) 1 Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Min-
derjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen vor, kann der Dienstherr dem/der 
Beschäftigten nach erfolgter Anhörung und nach 
Rücksprache mit dem Träger der Einrichtung 
die Führung der Dienstgeschäfte verbieten (Art. 
15 Abs. 3 SatzungKSW iVm Art. 6 Abs. 4 Satz 
1 BayBG iVm § 39 BeamtStG). 2 Der Anspruch 
auf Besoldung bleibt unberührt. 3 Im Falle der 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gilt § 5 der 
Disziplinarordnung des Katholischen Schulwerks 
in Verbindung mit § 39 BayDG. 

(7)  1 Für den Fall, dass sich eine Beschuldigung 
oder ein Verdacht als unbegründet erweist, sind 
Dienstherr und Träger der Einrichtung im Einver-
nehmen mit der/dem beschuldigten Beschäftigten 
verpflichtet, auf eine vollständige Rehabilitati-
on hinzuwirken und ihn/sie vor den negativen 
Auswirkungen der falschen Beschuldigung zu 
schützen. 2 Stellt sich nach gründlicher Prüfung 
eine Beschuldigung oder ein Verdacht als unbe-
gründet heraus, ist dies in der beim Dienstherrn 
geführten Personalakte schriftlich festzuhalten. 
3 Dazu gehören

   - eine kurze Sachverhaltsschilderung
   - das Ergebnis der Untersuchung
   - die wesentlichen Punkte, auf welche sich die 

       Unbegründetheit stützt.
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 4 Diese Unterlagen sind in einem verschlossenen 
Umschlag in der Personalakte zu verwahren. 5 Ein 
Zugriffsrecht besteht nur für den Vorstand, im 
Falle des § 4 Abs. 2 Satz 2 der Disziplinarordnung 
des KSW auch für den Verwaltungsrat.

(8)  Auf Antrag der beschuldigten Beschäftigten sind 
im Fall der Unbegründetheit der Beschuldigung 
Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Be-
schuldigung oder dem Verdacht stehen, aus der 
Personalakte zu entfernen und zu vernichten.

§ 3 Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen

(1)  1 Alle Beschäftigten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
Kinder, Jugendliche oder schutz- oder hilfebe-
dürftige Erwachsene beaufsichtigen, betreuen, 
erziehen oder ausbilden oder vergleichbaren 
Kontakt haben, haben auf Verlangen des Trägers 
der Einrichtung in regelmäßigen Abständen, die 
den für vergleichbare arbeitsvertraglich Beschäf-
tigte festgelegten Abständen entsprechen, ein 
aktuelles erweitertes Führungszeugnis nach den 
jeweils geltenden Bestimmungen des Bundes-
zentralregistergesetzes (BZRG) vorzulegen. 2 Die 
Kosten dafür trägt der Träger der Einrichtung.  Der 
Träger der Einrichtung überprüft das vorgelegte 
Führungszeugnis und bestätigt dem Dienstherrn, 
dass die Vorlagepflicht erfüllt wurde; der Dienst-
herr vermerkt dies in der Personalakte. 4 Enthält 
das Führungszeugnis relevante Einträge im Sinne 
des § 72 a SGB VIII, ist eine Kopie dieses Zeug-
nisses an den Dienstherrn weiterzuleiten und von 
diesem in einem verschlossenen Umschlag in der 
Personalakte zu verwahren; das Zeugnis ist der/
dem Beschäftigten zurückzugeben. 5 Enthält das 
Führungszeugnis keine relevanten Einträge, ist 
dies dem Dienstherrn mitzuteilen und von diesem 
in der Personalakte zu verzeichnen; das Zeug-
nis ist der/dem Beschäftigten zurückzugeben. 
6 Andere Straftaten außerhalb der in § 72 a SGB 
VIII genannten sind nicht Zweck der Datenerhe-
bung und unterliegen somit grundsätzlich einem 
Verwertungsverbot. 7 Die Verarbeitung für einen 
anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist 
nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 
6 Abs. 2 lit. f), g) oder h) KDG vorliegen. 8 Der 
Dienstherr ist berechtigt, von Beschäftigten im 
Sinne des Satzes 1 die Vorlage einer Selbstaus-
kunftserklärung bezüglich der in § 72 a Abs. 1 
SGB VIII genannten Straftaten unter Verwendung 
eines vom Vorstand verabschiedeten Musters 
zu verlangen. 9 Die Selbstauskunftserklärung 
enthält, sofern die Verurteilung noch nicht nach 
dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ge-

tilgt ist, Angaben, ob die einzustellende Person 
wegen einer Straftat nach § 72 a Abs. 1 SGB VIII 
verurteilt worden ist und ob insoweit ein staats-
anwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen 
sie eingeleitet worden ist. 10 Darüber hinaus ist 
die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung eines 
solchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsver-
fahrens dem Dienstherrn hiervon unverzüglich 
Mitteilung zu machen. 11 Die Selbstauskunftser-
klärung ist der Personalakte beizufügen.

(2) Für die Beschäftigten gilt der vom Träger der 
Einrichtung erarbeitete und als Dienstanweisung 
erlassene Verhaltenskodex. 

(3)  1 Beschäftigte nach Abs. 1 Satz 1 sind grundsätz-
lich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen an 
den vom Träger der Einrichtung gemäß § 2 Abs. 3 
Satz 1 ABD Teil D, 1 a. organisierten Schulungen 
zu Fragen der Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt teilzunehmen. 2 Sie werden hierfür vom 
Dienst freigestellt. 3 Der Träger der Einrichtung 
trägt die Kosten für die Schulung. 4 Eine Befreiung 
von der Teilnahmeverpflichtung ist in begründeten 
Einzelfällen mit der zuständigen Ansprechperson 
für Prävention abzustimmen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Regelung tritt zum 01.07.2022 in Kraft.

für die ursprüngliche Fassung:

Für den Verwaltungsrat   
+ Florian Wörner
Vorsitzender
Weihbischof in Augsburg    

 
Für den Vorstand
Dr. Peter Nothaft
Direktor

für die geänderte Fassung:

Für den Verwaltungsrat 
Dr. Sandra Krump
Vorsitzende  
Ordinariatsdirektorin

Für den Vorstand
Dr. Peter Nothaft
Direktor
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Der Bischof von Regensburg

Inkraftsetzung von Beschlüssen  
der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 

Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bay-
erischen Diözesen hat in ihrer 206. Vollversammlung 
vom 20./21. März 2024 folgende Beschlüsse gefasst, 
die ich hiermit für die Diözese Regensburg zum ge-
nannten Zeitpunkt in Kraft setze:

- ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil)
 hier: Änderung des § 5 a „Freiwillige Qualifizierungs-

maßnahmen“ 
 

zum 1. Mai 2024

- ABD Teil A, 1. § 30 (Befristete Arbeitsverträge)
 hier: Änderung von § 30 Absatz 5 

 
zum 1. Mai 2024

- ABD Teil A, 2.3. Nummer 40 (Entgeltordnung für 
Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung)

 hier: Neufassung der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 
 

rückwirkend zum 1. September 2023

- ABD Teil B, 4. (Sonderregelungen für Beschäftigte 
als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Träger-
schaft) 

 hier: Anpassung der Beurteilungsrichtlinien
 

rückwirkend zum 1. Juni 2022

- ABD Teil B, 4. (Sonderregelungen für Beschäftigte 
als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Träger-
schaft) 

 hier: Folgeänderungen in den Eingruppierungsre-
gelungen des Teils B, 4.2. sowie in den Teilen B, 
4.1.1. und 4.1.3.

 
rückwirkend zum 1. August 2023

- ABD Teil B, 4. (Sonderregelungen für Beschäftigte 
als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Träger-
schaft) 

 hier: Anpassung der Ordnung für Berufsbezeich-
nungen, Teil B, 4.3. – Angleich der Wartezeiten für 
Erfüllerinnen und Erfüller bzw. Nichterfüllerinnen 
und Nichterfüller sowie Anpassungen in Teil B, 
4.2. - Eingruppierungsregelungen

 
rückwirkend zum 1. August 2023

- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine ergänzende 
Leistung an Beschäftigte und Auszubildende)

 hier: Geltungsbereich
 

zum 1. Mai 2024

- ABD Teil F, 16. (Sonderregelung zum Entgelt für 
pastorale Beschäftigte (Quereinstieg) in der Klinik-
seelsorge der Diözese Augsburg sowie der Diözese 
Regensburg)

 hier: Sonderregelung
 

zum 1. Mai 2024 
 Sie findet Anwendung auf Beschäftigte,  

die ihre Berufseinführung spätestens  
bis zum 31.12.2024 beginnen.

 
Der Wortlaut der Beschlüsse ist in der Anlage Nr. 
147 zum Amtsblatt veröffentlicht. Diese Anlage ist 
für Dienstgeber im Sinne des ABD Bestandteil des 
Amtsblattes.

 
Regensburg, 22. Mai 2024

+ R u d o l f
Bischof von Regensburg
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+ R u d o l f
Bischof von Regensburg

Inkraftsetzung des Beschlusses  
der Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen Kommission  

des Deutschen Caritasverbandes

I. Inkraftsetzung des und Wertefestsetzung zum 
Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 zu den 
AVR

1. Inkraftsetzung

 Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 zu den 
AVR wird für die praxisintegrierte Form der 
Ausbildung der Heilerziehungspfleger für 
den Bereich der Regionalkommission Bay-
ern mit Wirkung vom 01.08.2024 in Kraft 
gesetzt. Zur konsekutiven Ausbildungsform 
findet Abschnitt H des Teils II der Anlage 7 
zu den AVR Anwendung.

2. Anwendung des Abschnittes I des Teil II. 
der Anlage 7 zu den AVR und Vergütung

 
 § 3 Absatz 1 des Abschnittes I des Teils II. 

der Anlage 7 zu den AVR wird für den Bereich 
der Regionalkommission Bayern wie folgt 
gefasst:

 „1 Dieser Abschnitt findet auf die pra-
xisintegrierte Form der Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger für den Bereich der 
Regionalkommission Bayern Anwendung. 
2 Für Auszubildende in praxisintegrierten Aus-
bildungsgängen im Sinne dieses Abschnittes 
finden die Ausbildungsvergütungshöhen 
nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des Teils 
II. der Anlage 7 Anwendung.“

3. Anwendungsbeginn und Geltung
 

Für den Bereich der Regionalkommission 
Bayern wird dem Abschnitt I des Teils II. der 
Anlage 7 zu den AVR folgender § 6 zugefügt:

 „§ 6 Anwendungsbeginn und Geltung im 
Bereich der Regionalkommission Bayern

 1 Die Anwendung des § 3 Absatz 1 tritt mit 
Wirkung vom 01. August 2024 in Kraft. 2 Sie 
gilt für Auszubildende in Ausbildungen in 
der praxisintegrierten Ausbildungsform auf 
der Grundlage der Bestimmungen des mit 
dem Schuljahr 2024/2025 beginnenden 
Schulversuches aufgrund des Beschlusses 
des Bayerischen Landtages vom 11. Mai 
2023 „Zukunftschancen Heilerziehungs-
pflegerin und Heilerziehungspfleger II“ (Drs. 
18/28935). 3 Erfolgt nach dem in Satz 2 
genannten Schulversuch die Ausbildung in 
gegliederter (konsekutiver) Ausbildungsform, 
gilt für die Zeitdauer des Berufspraktikums 
Abschnitt H des Teils II der Anlage 7. 4 Für das 
Heilerziehungspflegerische Einführungsjahr 
(HEJ), das mit dem in Satz 2 genannten 
Schulversuch als Möglichkeit zur Erfüllung 
der Aufnahmevoraussetzungen der Ausbil-
dung zum Heilerziehungspfleger eingeführt 
wird, findet Abschnitt C der Anlage 7 b der 
AVR entsprechende Anwendung.“

 

II. Inkrafttreten dieses Beschlusses

 Dieser Beschluss tritt am 11.04.2024 in Kraft.

Regensburg, den 18. Juni 2024
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Mitarbeitervertretungsordnung für die Diözese Regensburg (MAVO) 
(Lesefassung, Stand 01. Juni 2024)

 
Die Mitarbeitervertretungsordnung für die Diözese Regensburg (MAVO) vom 01. September 2004 (Amtsblatt Nr. 
8/2004, S. 79 ff.) in der Fassung vom 01. Mai 2018 (Amtsblatt Nr. 52018, S. 136 ff.), zuletzt befristet geändert 
durch das zehnte Gesetz zur Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung der Diözese Regensburg (Amtsblatt 
Nr. 3/2024, S. 25 f.).

Präambel

1 Grundlage und Ausgangspunkt für den kirchlichen 
Dienst ist die Sendung der Kirche. 2 Diese Sendung 
umfasst die Verkündigung des Evangeliums, den Got-
tesdienst und die sakramentale Verbindung der Men-
schen mit Jesus Christus sowie den aus dem Glauben 
erwachsenden Dienst am Nächsten. 3 Daraus ergibt sich 
als Eigenart des kirchlichen Dienstes seine religiöse Di-
mension. 4 Als Maßstab für ihre Tätigkeit ist sie Dienstge-
bern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgegeben, 
die als Dienstgemeinschaft den Auftrag der Einrichtung 
erfüllen und so an der Sendung der Kirche mitwirken. 
5 Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst 
in der Kirche mitgestalten und mitverantworten und an 
seiner religiösen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, 
sollen sie auch aktiv an der Gestaltung und Entschei-
dung über die sie betreffenden Angelegenheiten mitwir-
ken unter Beachtung der Verfasstheit der Kirche, ihres 
Auftrags und der kirchlichen Dienstverfassung. 6 Dies 
erfordert von Dienstgebern und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Bereitschaft zu gemeinsam getragener 
Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit. 
7 Deshalb wird aufgrund des Rechts der katholischen 
Kirche, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, unter 
Bezugnahme auf die Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
in ihrer jeweiligen Fassung die folgende Ordnung für 
Mitarbeitervertretungen erlassen.

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Mitarbeitervertretungsordnung gilt für 
die Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen 
selbständig geführten Stellen – nachfolgend als 
Einrichtung(en) bezeichnet 

1. der Diözese Regensburg
2. der Kirchengemeinden und Kirchenstiftun-

gen,
3. der Verbände von Kirchengemeinden,
4. dem Diözesancaritasverband und seinen 

Gliederungen, soweit sie öffentliche juris-
tische Personen des kanonischen Rechts 
sind,

5. der sonstigen dem Diözesanbischof unter-
stellten öffentlichen juristischen Personen 
des kanonischen Rechts,

6. der sonstigen kirchlichen Rechtsträger, un-
beschadet ihrer Rechtsform, die der bischöf-
lichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen.

(2) 1 Diese Mitarbeitervertretungsordnung ist auch 
anzuwenden bei den kirchlichen Rechtsträgern, 
die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsge-
walt unterliegen, wenn sie die Grundordnung 
des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse durch Übernahme in ihr Sta-
tut verbindlich übernommen haben. 2 Sofern ein 
kirchlicher Rechtsträger in der Rechtsform einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts über kein 
Statut verfügt, ist eine notarielle Erklärung der 
Grundordnungsübernahme und anschließende 
Veröffentlichung dieser Erklärung ausreichend. 
3 Wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkom-
men, haben sie im Hinblick auf die arbeitsrechtli-
chen Beziehungen nicht am Selbstbestimmungs-
recht der Kirche gemäß Artikel 140 GG i.V.m. 
Artikel 137 Absatz 3 WRV teil.

(3) 1 In Einrichtungen eines mehrdiözesanen oder 
überdiözesanen Rechtsträgers ist die Mitarbeiter-
vertretungsordnung der Diözese anzuwenden, in 
der sich der Sitz der Hauptniederlassung (Haupt-
sitz) befindet. 2 Abweichend von Satz 1 kann auf 
Antrag eines mehrdiözesan oder überdiözesan 
tätigen Rechtsträgers der Diözesanbischof des 
Hauptsitzes im Einvernehmen mit den anderen 
Diözesanbischöfen, in deren (Erz-) Diözese der 
Rechtsträger tätig ist, bestimmen, dass in den 
Einrichtungen des Rechtsträgers die Mitarbei-
tervertretungsordnung der Diözese angewandt 
wird, in der die jeweilige Einrichtung ihren Sitz hat, 
oder eine Mitarbeitervertretungsordnung eigens 
für den Rechtsträger erlassen.

§ 1 a Bildung von Mitarbeitervertretungen

(1) In den Einrichtungen der in § 1 genannten kirch-
lichen Rechtsträger sind Mitarbeitervertretungen 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu 
bilden.
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(2) 1 Unbeschadet des Absatz 1 kann der Rechtsträ-
ger mit Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter-
vertretung regeln, was als Einrichtung gilt. 2 Sind 
mehrere Mitarbeitervertretungen betroffen, ist 
die Zustimmung der Mehrheit der betroffenen 
Mitarbeitervertretungen erforderlich.

§ 1 b Gemeinsame Mitarbeitervertretung

(1) 1 Die Mitarbeitervertretungen und Dienstgeber 
mehrerer Einrichtungen verschiedener und 
wegen gemeinsamer Interessen zusammenar-
beitender Rechtsträger 1 können durch eine ge-
meinsame Dienstvereinbarung die Bildung einer 
gemeinsamen Mitarbeitervertretung vereinbaren, 
soweit dies der wirksamen und zweckmäßigen 
Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dient. 2 Die Dienstgeber und Mitar-
beitervertretungen können Einrichtungen, in 
denen Mitarbeitervertretungen nicht gebildet 
sind, einbeziehen, wenn die Versammlung der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
der Mehrheit der Anwesenden dem zustimmt. 
3 Die auf Grundlage dieser Dienstvereinbarung 
gewählte Mitarbeitervertretung tritt an die Stelle 
der bisher bestehenden Mitarbeitervertretungen. 
4 Sind in keiner der Einrichtungen Mitarbeiterver-
tretungen gebildet, so können die Rechtsträger 
die Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung vereinbaren, soweit die Gesamtheit der Ein-
richtungen die Voraussetzungen des § 6 Absatz 
1 erfüllt und die Versammlung der betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Mehrheit 
der Anwesenden zustimmt.

(2) 1 Die Dienstvereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 
und die Regelung nach Absatz 1 Satz 4 bedürfen 
der Genehmigung durch den Ordinarius. 2 Sie 
sind, soweit sie keine andere Regelung treffen, 
für die folgende Wahl und die Amtszeit der aus ihr 
hervorgehenden Mitarbeitervertretung wirksam. 
3 Für die gemeinsamen Mitarbeitervertretungen 
gelten die Vorschriften dieser Ordnung nach 
Maßgabe des § 22 a.

§ 2 Dienstgeber

(1) Dienstgeber im Sinne dieser Ordnung ist der 
Rechtsträger der Einrichtung.

(2) 1 Für den Dienstgeber handelt dessen ver-
tretungsberechtigtes Organ oder die von ihm 
bestellte Leitung. 2 Der Dienstgeber kann eine 
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter in leitender 
Stellung schriftlich beauftragten, ihn zu vertreten.

§ 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) 1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne die-
ser Ordnung sind alle Personen, die bei einem 
Dienstgeber

1. aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses,

2. als Ordensmitglied an einem Arbeitsplatz in 
einer Einrichtung der eigenen Gemeinschaft,

3. aufgrund eines Gestellungsvertrages oder
4. zu ihrer Ausbildung tätig sind.

 
 2 Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeits-

leistung überlassen werden im Sinne des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes, sind keine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser 
Ordnung.

(2) 1 Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten nicht:

1. die Mitglieder eines Organs, das zur gesetz-
lichen Vertretung berufen ist,

2. Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen im 
Sinne des § 1,

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur selb-
ständigen Entscheidung über Einstellungen, 
Anstellungen oder Kündigungen befugt sind,

4. sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
leitender Stellung,

5. Geistliche einschließlich Ordensgeistliche im 
Bereich des § 1 Absatz 1 Nrn. 2 und 3,

6. Personen, deren Beschäftigung oder Aus-
bildung überwiegend ihrer Heilung, Wieder-
eingewöhnung, beruflichen und sozialen 
Rehabilitation oder Erziehung dient.

 
 2 Die Entscheidung des Dienstgebers zu den 

Nrn. 3 und 4 bedarf der Beteiligung der Mitar-
beitervertretung gemäß § 29 Absatz 1 Nr. 18. 3 

Die Entscheidung bedarf bei den in § 1 Absatz 1 
genannten Rechtsträgern der Genehmigung des 
Ordinarius. 4 Die Entscheidung ist der Mitarbeiter-
vertretung schriftlich mitzuteilen.

(3) 1 Die besondere Stellung der Geistlichen gegen-
über dem Diözesanbischof und die der Ordens-
leute gegenüber den Ordensoberen werden 
durch diese Ordnung nicht berührt. 2 Eine Mitwir-
kung in den persönlichen Angelegenheiten findet 
nicht statt.

§ 4 Mitarbeiterversammlung

(1) 1 Die Mitarbeiterversammlung besteht aus den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Per-
sonen, die in der Einrichtung eingegliedert sind, 
um mit den dort beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern den arbeitstechnischen Zweck 

1  Dies sind z.B. die Pfarreien einer Pfarreiengemeinschaft, einer 
Seelsorgeeinheit oder eines Verbundes.
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der Einrichtung durch weisungsgebundene Tä-
tigkeit zu verwirklichen. 2 Der Dienstgeber sowie 
Personen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nr. 1 bis 4 
nehmen auf Einladung der Mitarbeitervertretung 
an der Mitarbeiterversammlung teil. 3 Kann nach 
den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame 
Versammlung nicht stattfinden, so sind Teilver-
sammlungen zulässig.

(2) Die Teilnahme einzelner oder aller in Absatz 1 
genannter Personen an der Mitarbeiterversamm-
lung kann auch mittels neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn 
die Teilnahmemöglichkeit sichergestellt ist und 
sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Ver-
sammlung keine Kenntnis nehmen können. Eine 
Aufzeichnung ist unzulässig. 2 

§ 5 Mitarbeitervertretung

Die Mitarbeitervertretung ist das von den aktiv Wahl-
berechtigten (§ 7) gewählte Organ, das die ihm nach 
dieser Ordnung zustehenden Aufgaben und Verant-
wortungen wahrnimmt.

 
II. Die Mitarbeitervertretung 

 
§ 6 Voraussetzung für die Bildung der Mitarbei-

tervertretung

Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung

(1) Die Bildung einer Mitarbeitervertretung setzt 
voraus, dass in der Einrichtung in der Regel 
mindestens fünf Wahlberechtigte (§ 7) beschäftigt 
werden, von denen mindestens drei wählbar sind 
(§ 8).

(2) 1 Die Mitarbeitervertretung besteht aus

1 Mitglied bei 5–15 Wahlberechtigten,
3 Mitgliedern bei 16– 50 Wahlberechtigten,
5 Mitgliedern bei 51–100 Wahlberechtigten,
7 Mitgliedern bei 101–200 Wahlberechtigten,
9 Mitgliedern bei 201–300 Wahlberechtigten,
11  Mitgliedern bei 301–600 Wahlberechtigten,
13  Mitgliedern bei 601–1.000 Wahlberechtigten,
15  Mitgliedern bei 1.001 und mehr Wahlberech-

tigten.

 2 In Einrichtungen mit mehr als 1.500 Wahlbe-
rechtigten gemäß § 7 erhöht sich die Zahl der 
Mitglieder in der Mitarbeitervertretung für je an-
gefangene weitere 500 Wahlberechtigte um zwei 

Mitglieder. 3 Falls die Zahl der Wahlbewerberinnen 
und Wahlbewerber geringer ist als die nach Satz 
1 und Satz 2 vorgesehene Zahl an Mitgliedern, 
setzt sich die Mitarbeitervertretung aus der 
höchstmöglichen Zahl von Mitgliedern zusam-
men. 4 Satz 3 gilt entsprechend, wenn die nach 
Satz 1 und 2 vorgesehene Zahl an Mitgliedern 
nicht erreicht wird, weil zu wenig Kandidatinnen 
und Kandidaten gewählt werden oder weil eine 
gewählte Kandidatin oder ein gewählter Kandidat 
die Wahl nicht annimmt und kein Ersatzmitglied 
vorhanden ist.

(3) 1 Für die Wahl einer Mitarbeitervertretung in einer 
Einrichtung mit einer oder mehreren nicht selb-
ständig geführten Stellen kann der Dienstgeber 
eine Regelung treffen, die eine Vertretung auch 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nicht 
selbständig geführten Stellen in Abweichung von

 § 11 Absatz 6 durch einen Vertreter gewährleis-
tet, und zwar nach der Maßgabe der jeweiligen 
Zahl der Wahlberechtigten in den Einrichtungen. 
2 Eine solche Regelung bedarf der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung.

(4) 1 Der Mitarbeitervertretung sollen jeweils Vertreter 
der Dienstbereiche und Gruppen angehören. 2 Die 
Geschlechter sollen in der Mitarbeitervertretung 
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis 
in der Einrichtung vertreten sein.

(5) Maßgebend für die Zahl der Mitglieder ist der Tag, 
bis zu dem Wahlvorschläge eingereicht werden 
können (§ 9 Absatz 5 Satz 1).

§ 7 Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens sechs Mo-
naten ohne Unterbrechung in einer Einrichtung 
desselben Dienstgebers tätig sind.

(2) 1 Wer zu einer Einrichtung abgeordnet ist, wird 
nach Ablauf von drei Monaten in ihr wahlberech-
tigt; im gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht 
bei der früheren Einrichtung. 2 Satz 1 gilt nicht, 
wenn feststeht, dass die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter binnen weiterer sechs Monate in die 
frühere Einrichtung zurückkehren wird.

(2 a) 1 Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleis-
tung überlassen werden im Sinne des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes, sind wahlberechtigt, 
wenn sie am Wahltag länger als sechs Monate in 
der Einrichtung eingesetzt worden sind. 2 Mehrere 
Beschäftigungszeiten einer Leiharbeitnehmerin 
oder eines Leiharbeitnehmers bei demselben 
Dienstgeber werden zusammengerechnet.2  § 4 Absatz 2 tritt mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft.
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(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Aus-
bildungsverhältnis sind nur bei der Einrichtung 
wahlberechtigt, von der sie eingestellt sind.

(4) Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter,

1. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegen-
heiten ein Betreuer nicht nur vorübergehend 
bestellt ist,

2. die am Wahltag für mindestens noch sechs 
Monate unter Wegfall der Bezüge beurlaubt 
sind,

3. die sich am Wahltag in der Freistellungspha-
se eines nach dem Blockmodell vereinbarten 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses befinden.

§ 8 Passives Wahlrecht

(1) Wählbar sind die wahlberechtigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die am Wahltag seit 
mindestens einem Jahr ohne Unterbrechung im 
kirchlichen Dienst stehen, davon mindestens seit 
sechs Monaten in einer Einrichtung desselben 
Dienstgebers tätig sind.

(2) Nicht wählbar sind Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die zur selbstständigen Entscheidung in 
anderen als den in § 3 Absatz 2 Nr. 3 genannten 
Personalangelegenheiten befugt sind.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin, die zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit von ihrem kirchlichen 
Dienstgeber an eine Einrichtung eines anderen 
kirchlichen Rechtsträgers abgeordnet, versetzt, 
zugewiesen oder gestellt sind, sind nicht wählbar 
zu der Mitarbeitervertretung der Einrichtung, zu 
der die Zuordnung erfolgt, soweit für Sie eine 
Vertretung nach § 23 gebildet ist.

§ 9 Vorbereitung der Wahl

(1) 1 Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit 
der Mitarbeitervertretung bestimmt die Mitarbei-
tervertretung den Wahltag. 2 Er soll spätestens 
zwei Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Mitar-
beitervertretung liegen.

(2) 1 Die Mitarbeitervertretung bestellt spätestens 
acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit die Mit-
glieder des Wahlausschusses. 2 Er besteht aus 
drei oder fünf Mitgliedern, die, wenn sie Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter sind, wahlberechtigt 
sein müssen. 3 Der Wahlausschuss wählt seine 
Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden.

(3) 1 Scheidet ein Mitglied des Wahlausschusses aus, 
so hat die Mitarbeitervertretung unverzüglich ein 

neues Mitglied zu bestellen. 2 Kandidiert ein Mit-
glied des Wahlausschusses für die Mitarbeiterver-
tretung, so scheidet es aus dem Wahlausschuss 
aus.

(4) 1 Der Dienstgeber stellt dem Wahlausschuss zur 
Aufstellung des Wählerverzeichnisses spätestens 
sieben Wochen vor Ablauf der Amtszeit eine Liste 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Per-
sonen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleistung 
überlassen werden im Sinne des Arbeitnehme-
rüberlassungsgesetzes mit den erforderlichen 
Angaben zur Verfügung. 2 Der Wahlausschuss 
erstellt jeweils eine Liste der wahlberechtigten 
und wählbaren Personen und legt sie mindestens 
vier Wochen vor der Wahl für die Dauer von einer 
Woche zur Einsicht aus. 3 Die oder der Vorsit-
zende des Wahlausschusses gibt bekannt, an 
welchem Ort, für welche Dauer und von welchem 
Tag an die Listen zur Einsicht ausliegen. 4 Jede 
wahlberechtigte und/oder wählbare Person, die 
geltend macht, wahlberechtigt und/oder wählbar 
zu sein, kann während der Auslegungsfrist gegen 
die Eintragung oder Nichteintragung in die nach 
Satz 2 zu erstellenden Listen Einspruch einlegen. 
5 Der Wahlausschuss entscheidet über den Ein-
spruch.

(5) 1 Der Wahlausschuss hat sodann die Wahlberech-
tigten aufzufordern, schriftliche Wahlvorschläge, 
die jeweils von mindestens drei Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein müssen, bis zu einem von 
ihm festzusetzenden Termin einzureichen. 2 Der 
Wahlvorschlag muss die Erklärung der Kandidatin 
oder des Kandidaten enthalten, dass sie oder er 
der Benennung zustimmt. 3 Der Wahlausschuss 
hat in ausreichender Zahl Formulare für Wahlvor-
schläge auszulegen.

(6) Die Kandidatenliste soll mindestens doppelt so 
viel Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber ent-
halten wie Mitglieder nach § 6 Absatz 2 zu wählen 
sind.

(7) Der Wahlausschuss prüft die Wählbarkeit und 
lässt sich von der Wahlbewerberin oder dem 
Wahlbewerber bestätigen, dass kein Ausschluss-
grund im Sinne des § 8 vorliegt.

(8) 1 Spätestens eine Woche vor der Wahl sind die 
Namen der zur Wahl vorgeschlagenen und vom 
Wahlausschuss für wählbar erklärten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in alphabetischer Reihen-
folge durch Aushang bekannt zu geben. 2 Danach 
ist die Kandidatur unwiderruflich.
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§ 10 Dienstgeber – Vorbereitungen zur Bildung 
einer Mitarbeitervertretung

(1) 1 Wenn in einer Einrichtung die Voraussetzun-
gen für die Bildung einer Mitarbeitervertretung 
vorliegen, hat der Dienstgeber spätestens nach 
drei Monaten zu einer Mitarbeiterversammlung 
einzuladen. 2 Er leitet sie und kann sich hierbei 
vertreten lassen. 3 Die Mitarbeiterversammlung 
wählt den Wahlausschuss, der auch den Wahltag 
bestimmt. 4 Im Falle des Ausscheidens eines Mit-
glieds bestellt der Wahlausschuss unverzüglich 
ein neues Mitglied. 5 § 4 Absatz 2 findet Anwen-
dung. 6 Ist eine Mitarbeiterversammlung weder 
gemäß § 4 Absatz 1 noch Absatz 2 möglich, 
bestellt der Dienstgeber einen Wahlausschuss.3

(1 a) Absatz 1 gilt auch,

1. wenn die Mitarbeitervertretung ihrer Ver-
pflichtung gemäß § 9 Absätze 1 und 2 nicht 
nachkommt,

2. im Falle des § 12 Absatz 5 Satz 2,
3. im Falle des § 13 Absatz 2 Satz 3,
4. in den Fällen des § 13 a nach Ablauf des 

Zeitraums, in dem die Mitarbeitervertretung 
die Geschäfte fortgeführt hat,

5. nach Feststellung der Nichtigkeit der Wahl 
der Mitarbeitervertretung durch rechtskräf-
tige Entscheidung der kirchlichen Gerichte 
für Arbeitssachen in anderen als den in § 12 
genannten Fällen, wenn ein ordnungsgemä-
ßer Wahlausschuss nicht mehr besteht.

(2) Kommt die Bildung eines Wahlausschusses 
nicht zustande, so hat auf Antrag mindestens 
eines Zehntels der Wahlberechtigten und nach 
Ablauf eines Jahres der Dienstgeber erneut 
eine Mitarbeiterversammlung zur Bildung eines 
Wahlausschusses einzuberufen.

(3) In neuen Einrichtungen entfallen für die erste 
Wahl die in den § 7 Absatz 1 und § 8 Absatz 1 
festgelegten Zeiten.

§ 11 Durchführung der Wahl

(1) 1 Die Wahl der Mitarbeitervertretung erfolgt un-
mittelbar und geheim. 2 Für die Durchführung der 
Wahl ist der Wahlausschuss verantwortlich.

(2) 1 Die Wahl erfolgt durch Abgabe eines Stimmzet-
tels. 2 Der Stimmzettel enthält in alphabetischer 
Reihenfolge die Namen aller zur Wahl stehenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 9 Absatz 8 

Satz 1). 3 Die Abgabe der Stimme erfolgt durch 
Ankreuzen eines oder mehrerer Namen. 4 Es 
können so viele Namen angekreuzt werden, wie 
Mitglieder zu wählen sind. 5 Der Wahlzettel ist in 
Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern 
des Wahlausschusses in die bereitgestellte Urne 
zu werfen. 6 Die Stimmabgabe ist in der Liste der 
Wahlberechtigten zu vermerken.

(3) Bemerkungen auf dem Wahlzettel und das An-
kreuzen von Namen von mehr Personen, als zu 
wählen sind, machen den Stimmzettel ungültig.

(4) 1
 Im Falle der Verhinderung ist eine vorzeitige 

Stimmabgabe durch Briefwahl möglich. 2 Der 
Stimmzettel ist in dem für die Wahl vorgesehenen 
Umschlag und zusammen mit dem persönlich 
unterzeichneten Wahlschein in einem weiteren 
verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 
„Briefwahl“ und der Angabe des Absenders dem 
Wahlausschuss zuzuleiten. 3 Diesen Umschlag 
hat der Wahlausschuss bis zum Wahltag aufzu-
bewahren und am Wahltag die Stimmabgabe in 
der Liste der Wahlberechtigten zu vermerken, 
den Umschlag zu öffnen und den für die Wahl 
bestimmten Umschlag in die Urne zu werfen. 4 Die 
Briefwahl ist nur bis zum Abschluss der Wahl am 
Wahltag möglich.

(4 a) 1 Der Wahlausschuss kann anordnen, dass die 
Wahlberechtigten ihr Wahlrecht statt im Wege 
der Urnenwahl durch Briefwahl ausüben. 2 Für 
ihre Durchführung ist Absatz 4 entsprechend 
anzuwenden.

(5) 1 Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit stellt der 
Wahlausschuss öffentlich fest, wie viel Stimmen 
auf die einzelnen Gewählten entfallen sind und 
ermittelt ihre Reihenfolge nach der Stimmenzahl. 
2 Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten, 
das vom Wahlausschuss zu unterzeichnen ist.

(6) 1 Als Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. 2 Alle in der nach der Stimmen-
zahl entsprechenden Reihenfolge den gewähl-
ten Mitgliedern folgenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind Ersatzmitglieder. 3 Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los.

(7) 1 Das Ergebnis der Wahl wird vom Wahlausschuss 
am Ende der Wahlhandlung bekannt gegeben. 
2 Der Wahlausschuss stellt fest, ob jede oder jeder 
Gewählte die Wahl annimmt. 3 Bei Nichtannahme 
gilt an ihrer oder seiner Stelle die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter mit der nächstfolgenden 
Stimmenzahl als gewählt. 4 Mitglieder und Ersatz-
mitglieder der Mitarbeitervertretung werden durch 
Aushang bekannt gegeben.3  § 10 Absatz 1 Sätze 5 und 6 treten mit Ablauf des 31. März 2026 

außer Kraft.
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(8) 1 Die gesamten Wahlunterlagen sind für die Dauer 
der Amtszeit der gewählten Mitarbeitervertretung 
aufzubewahren. 2 Die Kosten der Wahl trägt der 
Dienstgeber.

§§ 11 a bis c Vereinfachtes Wahlverfahren 
§ 11 a Voraussetzungen

(1) In Einrichtungen mit bis zu 20 Wahlberechtigten 
ist die Mitarbeitervertretung anstelle des Ver-
fahrens nach den §§ 9 bis 11 im vereinfachten 
Wahlverfahren zu wählen.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die 
Mitarbeiterversammlung mit der Mehrheit der 
Anwesenden, mindestens jedoch einem Drittel 
der Wahlberechtigten spätestens acht Wochen 
vor Beginn des einheitlichen Wahlzeitraums die 
Durchführung der Wahl nach den §§ 9 bis 11 
beschließt.

§ 11 b Vorbereitung der Wahl

(1) Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit 
lädt die Mitarbeitervertretung die Wahlberech-
tigten durch Aushang oder in sonst geeigneter 
Weise, die den Wahlberechtigten die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme gibt, zur Wahlversammlung 
ein und legt gleichzeitig die Liste der Wahlberech-
tigten aus.

(1 a) 1 Abweichend von Absatz 1 kann die Mitarbeiter-
vertretung spätestens drei Wochen vor Ablauf 
ihrer Amtszeit beschließen, dass die Wahl statt im 
Rahmen einer Wahlversammlung durch Briefwahl 
erfolgt. 2 Mit dem Beschluss bestellt die Mitarbei-
tervertretung außerdem einen Wahlausschuss 
gemäß § 9 Absatz 2 Sätze 2 und 3, der den 
Wahltag bestimmt und die Briefwahl durchführt. 
3 Der Wahlausschuss legt das Verzeichnis der 
Wahlberechtigten aus. 4 Für das weitere Verfahren 
der Briefwahl gelten § 9 Absätze 3, 5, 6, 7 und 
8 sowie § 11 entsprechend. 5§ 11 c findet keine 
Anwendung.4

(2) 1 Ist in einer Einrichtung eine Mitarbeitervertretung 
nicht vorhanden, so handelt der Dienstgeber ge-
mäß Absatz 1. 2 Findet die Mitarbeiterversammlung 
gemäß § 4 Absatz 2 statt, bestimmt diese Mitarbei-
terversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
einen Wahlausschuss gemäß § 9 Absatz 2 Sätze 
2 und 3, der den Wahltag bestimmt und die Brief-
wahl durchführt. 3 Der Wahlausschuss legt das 
Verzeichnis der Wahlberechtigten aus. 

 4 Für das weitere Verfahren der Briefwahl gelten § 9 
Absätze 3, 5, 6, 7 und 8 sowie § 11 entsprechend. 
5 § 11 c findet keine Anwendung. 6 Ist eine Mitarbei-
terversammlung weder gemäß § 4 Absatz 1 noch 
Absatz 2 möglich, bestellt der Dienstgeber einen 
Wahlausschuss gemäß § 9 Absatz 2 Sätze 2 und 
3. 7 Der Wahlausschuss bestimmt den Wahltag und 
legt das Verzeichnis der Wahlberechtigten aus. 
8 Für das weitere Verfahren der Briefwahl gelten § 9 
Absätze 3, 5, 6, 7 und 8 sowie § 11 entsprechend. 
9 § 11 c findet keine Anwendung.5

§ 11 c Durchführung der Wahl

(1) 1 Die Wahlversammlung wird von einer Wahllei-
terin oder einem Wahlleiter geleitet, die oder der 
mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird. 2 Im 
Bedarfsfall kann die Wahlversammlung zur Un-
terstützung der Wahlleiterin oder des Wahlleiters 
Wahlhelfer bestimmen.

(2) 1 Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter 
und Ersatzmitglieder werden in einem gemeinsa-
men Wahlgang gewählt. 2 Jede wahlberechtigte 
Person kann Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Wahl vorschlagen.

(3) 1 Die Wahl erfolgt durch Abgabe des Stimmzettels. 
2 Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter die Kandidatinnen und 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge unter 
Angabe von Name und Vorname aufzuführen. 
3 Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter trifft Vorkeh-
rungen, dass die Wählerinnen und Wähler ihre 
Stimme geheim abgeben können. 4 Unverzüglich 
nach Beendigung der Wahlhandlung zählt sie 
oder er öffentlich die Stimmen aus und gibt das 
Ergebnis bekannt.

(4) § 9 Absatz 7, § 11 Absatz 2 Sätze 3, 4 und 6, § 
11 Absatz 6 bis 8 und § 12 gelten entsprechend; 
an die Stelle des Wahlausschusses tritt die Wahl-
leiterin oder der Wahlleiter.

§ 12 Anfechtung der Wahl

(1) 1 Jede wahlberechtigte Person oder der Dienst-
geber hat das Recht, die Wahl wegen eines 
Verstoßes gegen die §§ 6 bis 11 c innerhalb einer 
Frist von einer Woche nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses schriftlich anzufechten. 2 Die 
Anfechtungserklärung ist dem Wahlausschuss 
zuzuleiten.

5  § 11 b Absatz 2 Sätze 2 bis 9 treten mit Ablauf des 31. März 
2026 außer Kraft.

4  § 11 b Absatz 1 a tritt mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft.
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(2) 1 Unzulässige oder unbegründete Anfechtungen 
weist der Wahlausschuss zurück. Stellt er fest, 
dass die Anfechtung begründet ist und dadurch 
das Wahlergebnis beeinflusst sein kann, so er-
klärt er die Wahl für ungültig; in diesem Falle ist 
die Wahl unverzüglich zu wiederholen. 2 Im Falle 
einer sonstigen begründeten Wahlanfechtung 
berichtigt er den durch den Verstoß verursachten 
Fehler.

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses 
ist die Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig.

(4) Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksam-
keit der zwischenzeitlich durch die Mitarbeiterver-
tretung getroffenen Entscheidungen unberührt.

(5) 1 Die Wiederholung einer erfolgreich angefochte-
nen Wahl obliegt dem Wahlausschuss. 2 Besteht 
kein ordnungsgemäß besetzter Wahlausschuss 
(§ 9 Absatz 2 Satz 2) mehr, so findet § 10 Anwen-
dung.

§ 13 Amtszeit der Mitarbeitervertretung

(1) Die regelmäßigen Wahlen zur Mitarbeitervertre-
tung finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März 
bis 30. Juni (einheitlicher Wahlzeitraum) statt.

(2) 1 Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Wahl oder, 
wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Mitarbeiter-
vertretung besteht, mit Ablauf der Amtszeit dieser 
Mitarbeitervertretung. Sie beträgt vier Jahre. 
2 Sie endet jedoch vorbehaltlich der Regelung in 
Absatz 5 spätestens am 30. Juni des Jahres, in 
dem nach Absatz 1 die regelmäßigen Mitarbei-
tervertretungswahlen stattfinden.

(3) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraums findet 
eine Neuwahl statt, wenn

1. an dem Tag, an dem die Hälfte der Amtszeit 
seit Amtsbeginn abgelaufen ist, die Zahl der 
Wahlberechtigten um die Hälfte, mindestens 
aber um 50, gestiegen oder gesunken ist,

2. die Gesamtzahl der Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung auch nach Eintreten sämtlicher 
Ersatzmitglieder um mehr als die Hälfte der 
ursprünglich vorhandenen Mitgliederzahl 
gesunken ist,

3. die Mitarbeitervertretung mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen 
hat,

4. die Wahl der Mitarbeitervertretung mit Erfolg 
angefochten worden ist,

5. die Mitarbeiterversammlung der Mitarbei-
tervertretung gemäß § 22 Absatz 2 das 
Misstrauen ausgesprochen hat,

6. die Mitarbeitervertretung im Falle grober 
Vernachlässigung oder Verletzung der Be-
fugnisse und Verpflichtungen als Mitarbeiter-
vertretung durch rechtskräftige Entscheidung 
der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen 
aufgelöst ist.

(4) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraums ist die 
Mitarbeitervertretung zu wählen, wenn in einer 
Einrichtung keine Mitarbeitervertretung besteht 
und die Voraussetzungen für die Bildung der 
Mitarbeitervertretung (§ 10) vorliegen.

(5) 1 Hat außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraums 
eine Wahl stattgefunden, so ist die Mitarbeiterver-
tretung in dem auf die Wahl folgenden nächsten 
einheitlichen Wahlzeitraum neu zu wählen. 2 Hat 
die Amtszeit der Mitarbeitervertretung zu Beginn 
des nächsten einheitlichen Wahlzeitraums noch 
nicht ein Jahr betragen, so ist die Mitarbeiter-
vertretung in dem übernächsten einheitlichen 
Wahlzeitraum neu zu wählen.

§ 13 a Weiterführung der Geschäfte

Ist bei Ablauf der Amtszeit (§ 13 Absatz 2) noch keine 
neue Mitarbeitervertretung gewählt, führt die Mitarbei-
tervertretung die Geschäfte bis zur Übernahme durch 
die neugewählte Mitarbeitervertretung fort, längstens 
für die Dauer von sechs Monaten vom Tag der Been-
digung der Amtszeit angerechnet. Dies gilt auch in den 
Fällen des § 13 Absatz 3 Nr. 1 bis 3.

§ 13 b Ersatzmitglied, Verhinderung des ordentli-
chen Mitglieds und ruhende Mitgliedschaft

(1) Scheidet ein Mitglied der Mitarbeitervertretung 
während der Amtszeit vorzeitig aus, so tritt an 
seine Stelle das nächstberechtigte Ersatzmitglied 
(§ 11 Absatz 6 Satz 2).

(2) 1 Im Falle einer zeitweiligen Verhinderung eines 
Mitglieds tritt für die Dauer der Verhinderung 
das nächstberechtigte Ersatzmitglied ein. 2 Die 
Mitarbeitervertretung entscheidet darüber, ob 
eine zeitweilige Verhinderung vorliegt.

(3) 1 Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung 
ruht, solange dem Mitglied die Ausübung seines 
Dienstes untersagt ist. 2 Für die Dauer des Ru-
hens tritt das nächstberechtigte Ersatzmitglied 
ein.
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§ 13 c Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt 
durch

1. Ablauf der Amtszeit der Mitarbeitervertre-
tung,

2. Niederlegung des Amtes,
3. Ausscheiden aus der Einrichtung oder Eintritt 

in die Freistellungsphase eines nach dem 
Blockmodell vereinbarten Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses,

4. rechtskräftige Entscheidung der kirchlichen 
Gerichte für Arbeitssachen, die den Verlust 
der Wählbarkeit oder eine grobe Vernach-
lässigung oder Verletzung der Befugnisse 
und Plichten als Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung festgestellt hat.

§ 13 d Übergangsmandat

(1) 1 Wird eine Einrichtung gespalten, so bleibt de-
ren Mitarbeitervertretung im Amt und führt die 
Geschäfte für die ihr bislang zugeordneten Teile 
einer Einrichtung weiter, soweit sie die Voraus-
setzungen des § 6 Absatz 1 erfüllen und nicht in 
eine Einrichtung eingegliedert werden, in der eine 
Mitarbeitervertretung besteht (Übergangsman-
dat). 2 Die Mitarbeitervertretung hat insbesondere 
unverzüglich Wahlausschüsse zu bestellen. 3 Das 
Übergangsmandat endet, sobald in den Teilen 
einer Einrichtung eine neue Mitarbeitervertretung 
gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben 
ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Wirk-
samwerden der Spaltung. 4 Durch Dienstverein-
barung kann das Übergangsmandat um bis zu 
weitere sechs Monate verlängert werden.

(2) 1 Werden Einrichtungen oder Teile von Einrich-
tungen zu einer Einrichtung zusammengelegt, so 
nimmt die Mitarbeitervertretung der nach der Zahl 
der Wahlberechtigten größten Einrichtung oder 
des größten Teils einer Einrichtung das Über-
gangsmandat wahr. 2 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Spal-
tung oder Zusammenlegung von Einrichtungen 
und Teilen von Einrichtungen im Zusammenhang 
mit einer Betriebsveräußerung oder einer Um-
wandlung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt.

(4) 1 Führt eine Spaltung, Zusammenlegung oder 
Übertragung dazu, dass eine ehemals nicht in 
den Geltungsbereich nach § 1 fallende Einrich-
tung oder ein Teil einer Einrichtung nunmehr in 
den Geltungsbereich dieser Ordnung fällt, so 
gelten Absatz 1 und 2 entsprechend. 2 Die nicht 
nach dieser Ordnung gebildete Arbeitnehmerver-
tretung handelt dann als Mitarbeitervertretung. 

3 Bestehende Vereinbarungen zwischen dem 
Dienstgeber und der nicht nach dieser Ordnung 
gebildeten Arbeitnehmervertretung erlöschen und 
zuvor eingeleitete Beteiligungsverfahren enden.

§ 13 e Restmandat

Geht eine Einrichtung durch Stilllegung, Spaltung oder 
Zusammenlegung unter, so bleibt deren Mitarbeiterver-
tretung so lange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung 
der damit im Zusammenhang stehenden Beteiligungs-
rechte erforderlich ist.

§ 14 Tätigkeit der Mitarbeitervertretung

(1) 1 Die Mitarbeitervertretung wählt bei ihrem ersten 
Zusammentreten, das innerhalb einer Woche 
nach der Wahl stattfinden soll und von der oder 
dem Vorsitzenden des Wahlausschusses ein-
zuberufen ist, mit einfacher Mehrheit aus den 
Mitgliedern ihre Vorsitzende oder ihren Vorsit-
zenden. 2 Außerdem sollen eine stellvertretende 
Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzen-
der und eine Schriftführerin oder ein Schriftführer 
gewählt werden. 3 Die oder der Vorsitzende sowie 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter müssen katholisch sein. In begründeten 
Fällen kann der Ordinarius auf schriftlichen 
Antrag der Mitarbeitervertretung der Wahl ei-
ner nichtkatholischen Mitarbeiterin oder eines 
nichtkatholischen Mitarbeiters zustimmen. 4 Die 
oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
oder im Falle ihrer oder seiner Verhinderung 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter vertritt 
die Mitarbeitervertretung im Rahmen der von ihr 
gefassten Beschlüsse. 5 Zur Entgegennahme von 
Erklärungen sind die oder der Vorsitzende, deren 
Stellvertreterin oder Stellvertreter oder ein von der 
Mitarbeitervertretung zu benennendes Mitglied 
berechtigt.

(2) 1 Die Mitarbeitervertretung kann ihrer oder ih-
rem Vorsitzenden mit Zweidrittelmehrheit der 
Mitglieder das Vertrauen entziehen. 2 In diesem 
Fall hat eine Neuwahl der oder des Vorsitzenden 
stattzufinden.

(3) 1 Die oder der Vorsitzende oder bei Verhinderung 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter beruft 
die Mitarbeitervertretung unter Angabe der Ta-
gesordnung zu den Sitzungen ein und leitet 
sie. 2 Sie oder er hat die Mitarbeitervertretung 
einzuberufen, wenn die Mehrheit der Mitglieder 
es verlangt.

(4) 1 Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung sind 
nicht öffentlich. 2 Sie finden in der Regel wäh-
rend der Arbeitszeit in der Einrichtung statt. 3 Bei 
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Anberaumung und Dauer der Sitzung ist auf die 
dienstlichen Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. 
4 Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder 
an der Sitzung kann auch mittels neuer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien erfolgen, 
wenn nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder 
innerhalb einer vom dem oder der Vorsitzenden 
gesetzten Frist diesem oder dieser gegenüber wi-
derspricht und wenn sichergestellt ist, dass Dritte 
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können. 5 Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit 
gelten die an der virtuellen Sitzung teilnehmenden 
Mitglieder als anwesend im Sinne des Absatz 5 
Satz 1.6

(5) 1 Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwe-
send ist. 2 Die Mitarbeitervertretung beschließt mit 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 
3 Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt.

(6) 1 Über die Sitzung der Mitarbeitervertretung ist 
eine Niederschrift zu fertigen, die die Namen 
der An- und Abwesenden, die Tagesordnung, 
den Wortlaut der Beschlüsse und das jeweilige 
Stimmenverhältnis enthalten muss. 2 Die Nie-
derschrift ist von der oder dem Vorsitzenden zu 
unterzeichnen. 3 Soweit die Leiterin oder der Leiter 
der Dienststelle oder deren Beauftragte oder Be-
auftragter an der Sitzung teilgenommen haben, 
ist ihnen der entsprechende Teil der Niederschrift 
abschriftlich zuzuleiten.

(7) Der Dienstgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Unterlagen der Mitarbeitervertretung in der 
Einrichtung verwahrt werden können.

(8) Die Mitarbeitervertretung kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben.

(9) 1 Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Ge-
schäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im 
Umlaufverfahren gefasst werden können, sofern 
dabei Einstimmigkeit erzielt wird. 2 Beschlüsse 
nach Satz 1 sind spätestens in der Niederschrift 
der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.

(10) 1 Die Mitarbeitervertretung kann aus ihrer Mitte 
Ausschüsse bilden, denen mindestens drei 
Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören 
müssen. 2 Den Ausschüssen können Aufgaben 
zur selbständigen Erledigung übertragen werden; 
dies gilt nicht für die Beteiligung bei Kündigungen 
sowie für den Abschluss und die Kündigung von 
Dienstvereinbarungen. 3 Die Übertragung von 
Aufgaben zur selbständigen Erledigung erfor-

dert eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder. 4 Die 
Mitarbeitervertretung kann die Übertragung von 
Aufgaben zur selbständigen Erledigung durch 
Beschluss mit Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder 
widerrufen. 5 Die Übertragung und der Widerruf 
sind dem Dienstgeber schriftlich anzuzeigen.

§ 15 Rechtsstellung der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung führen 
ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) 1 Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind zur 
ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben 
im notwendigen Umfang von der dienstlichen 
Tätigkeit freizustellen. 2 Die Freistellung beinhaltet 
den Anspruch auf Reduzierung der übertragenen 
Aufgaben.

(3) 1 Auf Antrag der Mitarbeitervertretung sind von 
ihrer dienstlichen Tätigkeit jeweils für die Hälfte 
der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit 
einer oder eines Vollbeschäftigten freizustellen in 
Einrichtungen mit – im Zeitpunkt der Wahl – mehr 
als

– 300 Wahlberechtigten zwei Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung,

– 600 Wahlberechtigten drei Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung,

– 1.000 Wahlberechtigten vier Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung,

– 1.500 Wahlberechtigten sechs Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung.

 2 Darüber hinaus erhöht sich für je angefangene 
weitere 500 Wahlberechtigte die Zahl der Frei-
stellungen um zwei Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretung. 3 Dienstgeber und Mitarbeitervertretung 
können sich für die Dauer der Amtszeit dahinge-
hend einigen, dass das Freistellungskontingent 
auf mehr oder weniger Mitarbeitervertreterinnen 
oder Mitarbeitervertreter verteilt werden kann.

(3 a) 1 Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung, das von 
seiner dienstlichen Tätigkeit völlig freigestellt war, 
ist innerhalb eines Jahres nach Beendigung der 
Freistellung im Rahmen der Möglichkeiten der 
Einrichtung Gelegenheit zu geben, eine wegen 
der Freistellung unterbliebene einrichtungsüb-
liche beruliche Entwicklung nachzuholen. 2 Für 
ein Mitglied im Sinne des Satzes 1, das drei volle 
aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt war, 
erhöht sich der Zeitraum nach Satz 1 auf zwei 
Jahre.

(4) 1 Zum Ausgleich für die Tätigkeit als Mitglied der 
Mitarbeitervertretung, die aus einrichtungsbe-
dingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durch-

6 § 14 Absatz 4 Sätze 4 und 5 treten mit Ablauf des 31. März 2026 
außer Kraft.
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zuführen ist, hat das Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung Anspruch auf entsprechende Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 
2 Kann ein Mitglied der Mitarbeitervertretung die 
Lage seiner Arbeitszeit ganz oder teilweise selbst 
bestimmen, hat es die Tätigkeit als Mitglied der 
Mitarbeitervertretung außerhalb seiner Arbeitszeit 
dem Dienstgeber zuvor mitzuteilen. 3 Gibt dieser 
nach Mitteilung keine Möglichkeit zur Tätigkeit 
innerhalb der Arbeitszeit, liegt ein einrichtungs-
bedingter Grund vor. 4 Einrichtungsbedingte 
Gründe liegen auch vor, wenn die Tätigkeit als 
Mitglied der Mitarbeitervertretung wegen der 
unterschiedlichen Arbeitszeiten der Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung nicht innerhalb der 
persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. 5 Die Ar-
beitsbefreiung soll vor Ablauf der nächsten sechs 
Kalendermonate gewährt werden. 6 Ist dies aus 
einrichtungsbedingten Gründen nicht möglich, 
kann der Dienstgeber die aufgewendete Zeit wie 
Mehrarbeit vergüten.

(5) Kommt es in den Fällen nach den Absätzen 2 und 
4 nicht zu einer Einigung, entscheidet auf Antrag 
der Mitarbeitervertretung die Einigungsstelle.

(6) Für Reisezeiten von Mitgliedern der Mitarbeiter-
vertretung gelten die für die Einrichtung beste-
henden Bestimmungen.

§ 16 Schulung der Mitarbeitervertretung und des 
Wahlausschusses

(1) 1 Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist 
auf Antrag der Mitarbeitervertretung während 
ihrer Amtszeit bis zu insgesamt drei Wochen 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge 
für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen 
zu gewähren, wenn diese die für die Arbeit in der 
Mitarbeitervertretung erforderlichen Kenntnisse 
vermitteln, von der Diözese Regensburg oder 
dem Diözesan-Caritasverband als geeignet 
anerkannt sind und dringende dienstliche oder 
betriebliche Erfordernisse einer Teilnahme nicht 
entgegenstehen. 2 Bei Mitgliedschaft in mehreren 
Mitarbeitervertretungen kann der Anspruch nur 
einmal geltend gemacht werden. 3 Teilzeitbeschäf-
tigten Mitgliedern der Mitarbeitervertretung, deren 
Teilnahme an Schulungsveranstaltungen außer-
halb ihrer persönlichen Arbeitszeit liegt, steht ein 
Anspruch auf Freizeitausgleich pro Schulungstag 
zu, jedoch höchstens bis zur Arbeitszeit eines 
vollbeschäftigten Mitglieds der Mitarbeitervertre-
tung.

(1 a) Absatz 1 gilt auch für das mit der höchsten Stim-
menzahl gewählte Ersatzmitglied (§ 11 Absatz 6 
Satz 2), wenn wegen

1. ständiger Heranziehung,
2. häufiger Vertretung eines Mitglieds der 

Mitarbeiter-vertretung für längere Zeit oder
3. absehbaren Nachrückens in das Amt als Mit-

glied der Mitarbeitervertretung in kurzer Frist 
die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen 
erforderlich ist.

(2) 1 Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten 
für ihre Tätigkeit und für Schulungsmaßnahmen, 
die Kenntnisse für diese Tätigkeit vermitteln, 
Arbeitsbefreiung, soweit dies zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Aufgaben erforderlich 
ist. 2 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung(en) im 
Wirtschaftsausschuss erhalten während ihrer 
Amtszeit für Schulungsmaßnahmen im Hinblick 
auf ihre Tätigkeit im Wirtschaftsausschuss auf 
Antrag zusätzlich eine Arbeitsbefreiung von einer 
Woche.

§ 17 Kosten der Mitarbeitervertretung

(1) 1 Der Dienstgeber trägt die durch die Tätigkeit 
der Mitarbeitervertretung entstehenden und für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Kosten einschließlich der Reisekosten im 
Rahmen der für den Dienstgeber bestehenden 
Bestimmungen. 2 Zu den erforderlichen Kosten 
gehören auch

– die Kosten für die Teilnahme an Schulungs-
veranstaltungen im Sinne des § 16;

– die Kosten, die durch die Beziehung sach-
kundiger Personen entstehen, soweit diese 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufga-
ben notwendig ist und der Dienstgeber der 
Kostenübernahme vorher zugestimmt hat; 
die Zustimmung darf nicht missbräuchlich 
verweigert werden;

– die Kosten der Beauftragung eines Bevoll-
mächtigten in Verfahren vor der Einigungs-
stelle, soweit der Vorsitzende der Einigungs-
stelle feststellt, dass die Bevollmächtigung 
zur Wahrung der Rechte des Bevollmächti-
genden notwendig ist;

– die Kosten der Beauftragung eines Bevoll-
mächtigten in Verfahren vor den kirchlichen 
Gerichten für Arbeitssachen, soweit die 
Bevollmächtigung zur Wahrung der Rechte 
des Bevollmächtigenden notwendig ist.

(2) Der Dienstgeber stellt unter Berücksichtigung 
der bei ihm vorhandenen Gegebenheiten die 
sachlichen und personellen Hilfen zur Verfügung.

(3) 1 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ge-
meinsame Mitarbeitervertretungen (§ 1 b) und 
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erweiterte Gesamtmitarbeitervertretungen (§ 24 
Absatz 2), mit der Maßgabe, dass die Kosten 
von den beteiligten Dienstgebern entsprechend 
dem Verhältnis der Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Zeitpunkt der Bildung getragen 
werden. 2 Die beteiligten Dienstgeber haften als 
Gesamtschuldner.

§ 18 Schutz der Mitglieder  
der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen in 
der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und 
aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch 
begünstigt werden.

(1 a) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern der Mitarbeiter-
vertretung darf einschließlich eines Zeitraums von 
einem Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft 
nicht geringer bemessen werden als das Ar-
beitsentgelt vergleichbarer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit einrichtungsüblicher Entwicklung.

(1 b) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen 
von Maßnahmen der beruflichen Bildung inner-
halb und außerhalb der Einrichtung nicht ausge-
schlossen werden.

(2) 1 Mitglieder der Mitarbeitervertretung können ge-
gen ihren Willen in eine andere Einrichtung nur 
versetzt oder abgeordnet werden, wenn dies auch 
unter Berücksichtigung dieser Mitgliedschaft aus 
wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar 
ist und die Mitarbeitervertretung gemäß § 33 
zugestimmt hat. 2 Dies gilt auch im Falle einer 
Zuweisung oder Personalgestellung an einen 
anderen Rechtsträger.

(3) Erleidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, 
die oder der Anspruch auf Unfallfürsorge nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen hat, anlässlich 
der Wahrnehmung von Rechten oder in Erfüllung 
von Plichten nach dieser Ordnung einen Unfall, 
der im Sinne der beamtenrechtlichen Unfallfür-
sorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so sind 
diese Vorschriften entsprechend anzuwenden.

(4) 1 Beantragt eine in einem Berufsausbildungsver-
hältnis stehende Mitarbeiterin oder ein in einem 
Berufsausbildungsverhältnis stehender Mitarbei-
ter, die oder der Mitglied der Mitarbeitervertretung 
oder Sprecherin oder Sprecher der Jugendlichen 
und der Auszubildenden ist, spätestens einen 
Monat vor Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses 
ihrer oder seiner Ausbildung schriftlich die Wei-
terbeschäftigung, so bedarf die Ablehnung des 
Antrags durch den Dienstgeber der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung gemäß § 33, wenn der 

Dienstgeber gleichzeitig andere Auszubildende 
weiterbeschäftigt. 2 Die Zustimmung kann nur 
verweigert werden, wenn der durch Tatsachen be-
gründete Verdacht besteht, dass die Ablehnung 
der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als 
Mitarbeitervertreterin oder Mitarbeitervertreter 
oder als Sprecherin oder Sprecher der Jugendli-
chen und der Auszubildenden erfolgt. 3 Verweigert 
die Mitarbeitervertretung die vom Dienstgeber 
beantragte Zustimmung, so kann dieser gemäß § 
33 Absatz 4 das Kirchliche Arbeitsgericht anrufen.

§ 19 Kündigungsschutz

(1) 1 Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung kann 
nur gekündigt werden, wenn ein Grund für eine 
außerordentliche Kündigung vorliegt. 2 Abwei-
chend von Satz 1 kann in den Fällen des Artikels 
5 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse auch eine 
ordentliche Kündigung ausgesprochen werden. 
3 Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit, es 
sei denn die Mitgliedschaft ist nach § 13 c Nrn. 
2, 4 erloschen.

(2) 1 Nach Ablauf der Probezeit darf einem Mitglied 
des Wahlausschusses vom Zeitpunkt seiner Be-
stellung an, einer Wahlbewerberin oder einem 
Wahlbewerber vom Zeitpunkt der Aufstellung 
des Wahlvorschlages an, jeweils bis sechs Mo-
nate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
nur gekündigt werden, wenn ein Grund für eine 
außerordentliche Kündigung vorliegt. 2 Für die 
ordentliche Kündigung gilt Absatz 1 Satz 2 ent-
sprechend.

(3) 1 Die ordentliche Kündigung eines Mitglieds der 
Mitarbeitervertretung, eines Mitglieds des Wahl-
ausschusses oder einer Wahlbewerberin oder 
eines Wahlbewerbers ist auch zulässig, wenn eine 
Einrichtung geschlossen wird, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt der Schließung der Einrichtung, es 
sei denn, dass die Kündigung zu einem früheren 
Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erforder-
nisse bedingt ist. 2 Wird nur ein Teil der Einrichtung 
geschlossen, so sind die in Satz 1 genannten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen anderen 
Teil der Einrichtung zu übernehmen. Ist dies aus 
betrieblichen Gründen nicht möglich, gilt Satz 1.

§	20	Schweigepflicht

1 Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder der Mitarbei-
tervertretung haben über dienstliche Angelegenheiten 
oder Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit 
zur Mitarbeitervertretung bekannt geworden sind, Still-
schweigen zu bewahren. 2 Dies gilt auch für die Zeit 
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nach Ausscheiden aus der Mitarbeitervertretung. 3 Die 
Schweigepflicht besteht nicht für solche dienstlichen 
Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen. 4 Die Schweigepflicht gilt ferner nicht gegenüber 
Mitgliedern der Mitarbeitervertretung sowie gegenüber 
der Gesamtmitarbeitervertretung. 5 Eine Verletzung der 
Schweigepflicht stellt in der Regel eine grobe Pflicht-
verletzung im Sinne des § 13 c Nr. 4 dar.

 
III. Die Mitarbeiterversammlung 

 
§ 21 Einberufung der Mitarbeiterversammlung

(1) 1 Die Mitarbeiterversammlung (§ 4) ist nicht öf-
fentlich. 2 Sie wird von der oder dem Vorsitzenden 
der Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet. 
3 Die Einladung hat unter Angabe der Tagesord-
nung mindestens eine Woche vor dem Termin 
durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise, 
die den Teilnehmern der Mitarbeiterversammlung 
die Möglichkeit der Kenntnisnahme gibt, zu erfol-
gen.

(2) 1 Die Mitarbeiterversammlung hat mindestens 
einmal im Jahr stattzufinden. 2 Auf ihr hat die oder 
der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung einen 
Tätigkeitsbericht zu erstatten.

(3) 1 Auf Verlangen von einem Drittel der Wahlbe-
rechtigten hat die oder der Vorsitzende der Mit-
arbeitervertretung die Mitarbeiterversammlung 
unter Angabe der Tagesordnung innerhalb von 
zwei Wochen einzuberufen. 2 Das Gleiche gilt, 
wenn der Dienstgeber aus besonderem Grund 
die Einberufung verlangt. 3 In diesem Fall ist in 
der Tagesordnung der Grund anzugeben. 4 An 
dieser Versammlung nimmt der Dienstgeber teil.

(4) 1 Jährlich findet eine Mitarbeiterversammlung 
während der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienst-
liche Gründe eine andere Regelung erfordern. 
2 Die Zeit der Teilnahme an dieser Mitarbeiter-
versammlung und die zusätzliche Wegezeit sind 
wie Arbeitszeit zu vergüten, auch wenn die Mit-
arbeiterversammlung außerhalb der Arbeitszeit 
stattfindet. 3 Notwendige Fahrtkosten für jährlich 
höchstens zwei Mitarbeiterversammlungen sowie 
für die auf Verlangen des Dienstgebers einberu-
fene Mitarbeiterversammlung (Absatz 3) werden 
von dem Dienstgeber nach den bei ihm geltenden 
Regelungen erstattet.

§ 22 Aufgaben und Verfahren der  
Mitarbeiterversammlung

(1) 1 Die Mitarbeiterversammlung befasst sich mit 
allen Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit 
der Mitarbeitervertretung gehören. 2 In diesem 
Rahmen ist die Mitarbeitervertretung der Mitarbei-
terversammlung berichtspflichtig. 3 Sie kann der 
Mitarbeitervertretung Anträge unterbreiten und 
zu den Beschlüssen der Mitarbeitervertretung 
Stellung nehmen.

(2) Spricht mindestens die Hälfte der Wahlberech-
tigten in einer Mitarbeiterversammlung der Mit-
arbeitervertretung das Misstrauen aus, so findet 
eine Neuwahl statt (§ 13 Absatz 3 Nr. 5).

(3) 1 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitarbeiter-
versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 2 Die 
Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit aller 
anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
3 Anträge der Mitarbeiterversammlung gelten bei 
Stimmengleichheit als abgelehnt.

(4) 1 Anträge und Beschlüsse sind in einer Nieder-
schrift festzuhalten und von der oder dem Vorsit-
zenden und der Schriftführerin oder dem Schrift-
führer der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen. 
2 Der Niederschrift soll eine Anwesenheitsliste 
beigefügt werden. 3 Bei Teilversammlungen (§ 4 
Satz 2) und im Falle des Absatz 2 ist eine Anwe-
senheitsliste beizufügen.

III a. Sonderregelungen für gemeinsame  
Mitarbeitervertretungen 

 
§ 22 a Sonderregelungen für gemeinsame  

Mitarbeitervertretungen nach § 1 b

(1) 1 Die dem Dienstgeber gegenüber der Mitarbei-
tervertretung nach dieser Ordnung obliegenden 
Pflichten obliegen bei der gemeinsamen Mitarbei-
tervertretung den betroffenen Dienstgebern ge-
meinschaftlich. 2 Dies gilt auch für die Einberufung 
der Mitarbeiterversammlung zur Vorbereitung der 
Wahl einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung 
(§ 10) sowie die Führung des gemeinsamen 
Gesprächs nach § 39 Absatz 1 Satz 1. 3 Die 
Informationspflicht des Dienstgebers nach § 27 
Absatz 1, § 27 a und die Verpflichtungen aus 
den Beteiligungsrechten nach §§ 29 bis 37 sind 
auf die jeweils eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschränkt. 4 Die betroffenen Dienst-
geber können sich gegenseitig ermächtigen, die 
Aufgaben füreinander wahrzunehmen.
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(2) Die §§ 7 Absätze 1 und 2, 8 Absatz 1 und 13 c 
Nr. 3 erste Alternative finden mit der Maßgabe 
Anwendung, dass der Wechsel einer Mitarbeite-
rin oder eines Mitarbeiters zu einem kirchlichen 
Dienstgeber innerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Mitarbeitervertretung nicht den Verlust des 
Wahlrechts, der Wählbarkeit oder der Mitglied-
schaft in der Mitarbeitervertretung zur Folge hat.

(3) Für die Wahl der gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretung gelten die §§ 9 bis 11 c, soweit das 
Wahlverfahren nicht durch besondere diözesane 
Bestimmungen geregelt wird.

(4) Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrich-
tungen, für die eine gemeinsame Mitarbeiterver-
tretung gemäß § 1 b gebildet ist.

(5) Für die gemeinsame Mitarbeitervertretung gelten 
im Übrigen die Bestimmungen dieser Ordnung 
entsprechend.

IV. Besondere Formen der Vertretung  
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 
§ 23 Sondervertretung

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von ihrem 
Dienstgeber einer Einrichtung eines anderen 
kirchlichen oder nichtkirchlichen Rechtsträgers 
zugeordnet worden sind, bilden Sondervertre-
tungen.

(2) Abweichend von Absatz 1 bilden in der Diözese 
Regensburg alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine Sondervertretung, die gem. ihrer 
Ausbildung und Tätigkeit vom Dienstgeber dem 
pastoralen Dienst zugeordnet werden und/oder 
für die Ausübung ihrer Tätigkeit die bischöfli-
che Beauftragung erhalten, d.h. insbesondere 
die Berufsgruppen der Pastoralreferentinnen/ 
Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen/ 
Gemeindereferenten, Religionslehrerinnen i.K./ 
Religionslehrer i.K.

 1 Für diese Sondervertretung gilt Absatz 3 Satz 2 
nicht. 2 Die in diesem Satz genannten Aufgaben 
nimmt diese Sondervertretung wahr.

(3) 1 Bei Maßnahmen, die vom Dienstgeber im Sinne 
des Abs. 1 getroffen werden, nimmt die Sonder-
vertretung im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
einer Mitarbeitervertretung nach den §§ 26 bis 39 
zustehenden Aufgaben wahr. 2 Bei Maßnahmen, 
die im Falle der Zuordnung zu einer Einrichtung 
eines anderen kirchlichen Rechtsträgers vom 
Rechtsträger der Einrichtung getroffen werden, 

ist die Mitarbeitervertretung der Einrichtung, zu 
der die Zuordnung erfolgt, zuständig.

(4) Für die Sondervertretung gelten im Übrigen die 
Bestimmungen dieser Ordnung

§ 24 Gesamtmitarbeitervertretung und  
erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung

(1) Bestehen bei einem Dienstgeber (§ 2) mehrere 
Mitarbeitervertretungen, so ist auf Antrag von 
zwei Dritteln der Mitarbeitervertretungen oder 
wenn die befürwortenden Mitarbeitervertretun-
gen mehr als die Hälfte der in die Wählerlisten 
eingetragenen Wahlberechtigten repräsentieren, 
eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden.

(2) Die Mitarbeitervertretungen mehrerer Einrich-
tungen mehrerer Rechtsträger bilden, wenn die 
einheitliche und beherrschende Leitung der be-
teiligten selbständigen kirchlichen Einrichtungen 
bei einem Rechtsträger liegt, auf Antrag von zwei 
Dritteln der Mitarbeitervertretungen oder wenn die 
befürwortenden Mitarbeitervertretungen mehr als 
die Hälfte der in die Wählerlisten eingetragenen 
Wahlberechtigten repräsentieren, eine erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung.

(3) 1 Befürwortet mindestens eine Mitarbeitervertre-
tung die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertre-
tung oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertre-
tung, teilt sie dies der nach der Zahl der in die 
Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtigten 
größten Mitarbeitervertretung mit. 2 Diese lädt 
binnen drei Monaten zu einer gemeinsamen Sit-
zung aller Mitglieder der betroffenen Mitarbeiter-
vertretungen zur Beratung über die Bildung einer 
Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung ein. 3 Der Dienstge-
ber stellt den Mitarbeitervertretungen die notwen-
digen Informationen zur Verfügung, insbesondere 
die Zahl und Größe der Mitarbeitervertretungen, 
deren Anschriften und die Zahl der jeweils in die 
Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtigten im 
Zeitpunkt der Antragstellung. 4 Die Mitglieder der 
betroffenen Mitarbeitervertretungen sind für die 
gemeinsame Sitzung im notwendigen Umfang 
von der dienstlichen Tätigkeit freizustellen. 5 Der 
Dienstgeber stellt einen geeigneten Raum mit 
angemessener Ausstattung zur Verfügung und 
erstattet die notwendigen Reisekosten zu der ge-
meinsamen Sitzung. 6 Die Abstimmungsergebnis-
se der einzelnen Mitarbeitervertretungen werden 
von dem/der Vorsitzenden der nach der Zahl der 
in die Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtig-
ten größten Mitarbeitervertretung erfasst; er/sie 
teilt die Ergebnisse dem Dienstgeber und allen 
betroffenen Mitarbeitervertretungen schriftlich 
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mit. 7 Die Bildung der Gesamtmitarbeitervertre-
tung oder der erweiterten Gesamtmitarbeiter-
vertretung kann beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe der Entscheidung angefoch-
ten werden, wenn gegen wesentliche Bestim-
mungen verstoßen worden ist. 8 Zur Anfechtung 
berechtigt ist jede Mitarbeitervertretung oder der 
Dienstgeber. 9 Liegen die Voraussetzungen für 
die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung 
vor, lädt die nach der Zahl der in die Wählerlisten 
eingetragenen Wahlberechtigten größte Mitarbei-
tervertretung nach Ablauf der Anfechtungsfrist zur 
konstituierenden Sitzung der Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterten Gesamtmitarbeiter-
vertretung ein.

(4) 1 Jede Mitarbeitervertretung entsendet in die 
Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung ein Mitglied. 2 Außerdem 
wählen die Sprecherinnen oder Sprecher der 
Jugendlichen und Auszubildenden und die Ver-
trauenspersonen der schwerbehinderten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der beteiligten Mitarbeiter-
vertretungen aus ihrer Mitte je eine Vertreterin oder 
einen Vertreter und je eine Ersatzvertreterin oder 
einen Ersatzvertreter in die Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterte Gesamtmitarbeiterver-
tretung. 3 Durch Dienstvereinbarung können Mit-
gliederzahl und Zusammensetzung abweichend 
geregelt werden. 4 Durch Dienstvereinbarung kann 
geregelt werden, ob und in welchem Umfang Mit-
glieder der Gesamtmitarbeitervertretung oder der 
erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung pauschal 
freigestellt werden sollen.

(5) 1 Jedes Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung hat 
so viele Stimmen, wie der Mitarbeitervertretung, 
die es entsandt hat, Mitglieder bei der letzten 
Wahl nach § 6 Absatz 2 zustanden. 2 Entsendet 
eine Mitarbeitervertretung mehrere Mitglieder, so 
stehen ihnen die Stimmen nach Satz 1 anteilig 
zu. 3 Durch Dienstvereinbarung kann die Stim-
mengewichtung abweichend geregelt werden.

(6) 1 Die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für 
die Angelegenheiten der Mitarbeitervertretung, 
soweit sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus mehreren oder allen Einrichtungen betreffen 
und diese nicht durch die einzelnen Mitarbei-
tervertretungen in ihren Einrichtungen geregelt 
werden können. 2 Ihre Zuständigkeit erstreckt 
sich auch auf Einrichtungen ohne Mitarbeiterver-
tretung. 3 In allen übrigen Angelegenheiten ist die 
Mitarbeitervertretung der Einrichtung zuständig, 
unabhängig davon, wer für den Dienstgeber 
handelt. 4 Die Mitarbeitervertretung kann durch 

Beschluss, das Verhandlungsmandat auf die 
Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung übertragen; die 
materielle Entscheidungsbefugnis bleibt jedoch 
stets der Mitarbeitervertretung vorbehalten. 5 Die 
Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung ist der einzelnen 
Mitarbeitervertretung der Einrichtung nicht über-
geordnet.

(7) Die Mitgliedschaft in der Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterten Gesamtmitarbeiter-
vertretung erlischt nach Maßgabe des § 13 c) 
oder durch Abberufung durch die entsendende 
Mitarbeitervertretung.

(8) Die Auflösung der einmal errichteten Gesamt-
mitarbeitervertretung oder erweiterten Gesamt-
mitarbeitervertretung bedarf der Zustimmung 
von zwei Dritteln der Mitarbeitervertretungen 
oder von Mitarbeitervertretungen, die mehr als 
die Hälfte der in die Wählerlisten eingetragenen 
Wahlberechtigten repräsentieren.

(9) Für die Gesamtmitarbeitervertretung und er-
weiterte Gesamtmitarbeitervertretung gelten 
im Übrigen die Bestimmungen dieser Ordnung 
sinngemäß mit Ausnahme des § 15 Absatz 3.

§ 25 Arbeitsgemeinschaften  
der Mitarbeitervertretungen

(1) 1 Die in den Einrichtungen der Diözese Regens-
burg, ihrer Dekanate, ihrer Kirchengemeinen 
und Kirchenstiftungen, ihrer Verbände der Kir-
chengemeinden sowie der sonstigen kirchlichen 
Rechtsträger, die das Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen (ABD) anwenden, beste-
henden Mitarbeitervertretungen bilden die Diöze-
sane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen – Bereich A. 2 Die in den Einrichtungen des 
Diözesancaritasverbandes, seiner Gliederungen, 
caritativen Fachverbänden und Vereinigungen 
sowie der sonstigen caritativen Rechtsträger, die 
die Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrich-
tungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
anwenden, bestehenden Mitarbeitervertretung 
bilden die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen – Bereich B.

(2) Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist

1. gegenseitige Information und Erfahrungs-
austausch mit den jeweils vertretenen Mit-
arbeitervertretungen in Angelegenheiten des 
Mitarbeitervertretungsrechts,

2. Beratung der jeweils vertretenen Mitarbei-
tervertretungen in Angelegenheiten des 
Mitarbeitervertretungsrechts,
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3. Beratung der jeweils vertretenen Mitarbei-
tervertretungen im Falle des § 38 Absatz 2,

4. Förderung der Anwendung der Mitarbeiter-
vertretungsordnung,

5. Sorge um die Schulung der jeweiligen Mitar-
beitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter,

6. Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortent-
wicklung der Mitarbeitervertretungsordnung,

7. Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben 
der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht 
der bayerischen Diözesen bzw. der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes jeweils nach Aufforderung 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
der Kommission,

8. Erstellung von Beisitzerlisten nach § 44 
Absatz 2 Satz 1,

9. Mitwirkung an der Wahl zu einer nach Ar-
tikel 7 GrO zu bildenden Kommission zur 
Ordnung des Arbeitsvertragsrechts, soweit 
eine Ordnung dies vorsieht,

10. Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchlichen 
Arbeitsgerichte nach Maßgabe der Vorschrif-
ten der KAGO,

11. Beratung der jeweils vertretenen Mitarbei-
tervertretungen bei der Bildung einer Ge-
samtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung nach § 24.

(3) 1 Organe der Arbeitsgemeinschaft sind

– die Mitgliederversammlung,
– der Vorstand.

 
 2 Zusammensetzung der Mitgliederversammlung 

und Wahl des Vorstandes werden in Sonderbe-
stimmungen geregelt.

(4) 1 Die Diözese Regensburg trägt im Rahmen der 
Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen – Bereich A im Diözesanhaushalt 
zur Wahrnehmung der Aufgaben zur Verfügung 
gestellten Mittel die notwendigen Kosten ein-
schließlich der Reisekosten entsprechend der für 
die Diözese Regensburg geltenden Reisekosten-
regelung. 2 Die Kosten der Diözesanen Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen – Bereich 
B werden in entsprechender Anwendung des 
Satzes 1 von dem Diözesancaritasverband ge-
tragen.

(4 a) 1 Für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
und für die Tätigkeit des Vorstandes besteht 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben 
der Diözesanen Arbeitsgemeinschaften der 
Mitarbeitervertretungen erforderlich ist und kein 
unabwendbares dienstliches oder betriebliches 
Interesse entgegensteht. 2 § 15 Abs. 4 gilt entspre-

chend.  3 Regelungen zur Erstattung der Kosten 
der Freistellung werden in Ausführungsbestim-
mungen geregelt. 4 Den Mitgliedern des Vorstan-
des ist im zeitlichen Umfang des Anspruchs nach 
§ 16 Abs. 1 Satz 1 Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung der Bezüge für die Teilnahme an solchen 
Schulungsveranstaltungen zu gewähren, welche 
die für die Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft er-
forderlichen Kenntnisse vermitteln.

(5) 1 Die Arbeitsgemeinschaft kann sich mit Arbeits-
gemeinschaften anderer (Erz-) Diözesen zu 
einer Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen zur Wahrung folgender Aufgaben 
zusammenschließen:
1. Förderung des Informations- und Erfah-

rungsaustausches unter ihren Mitgliedern,
2. Erarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung 

des Mitarbeitervertretungsrechts,
3. Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwick-

lung der Rahmenordnung für eine Mitar-
beitervertretungsordnung, Kontaktpflege 
mit der Kommission für Personalwesen des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands,

4. Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben 
der Zentral-KODA nach Aufforderung durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der 
Kommission,

5. Mitwirkung bei der Besetzung des Kirchli-
chen Arbeitsgerichtshofes nach Maßgabe 
der Vorschriften der KAGO.

 
 2 Das Nähere bestimmt die Vollversammlung des 

Verbandes der Diözesen Deutschlands.

V. Zusammenarbeit zwischen  
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung 

 
§ 26 Allgemeine Aufgaben der  

Mitarbeitervertretung

(1) 1 Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber 
und Mitarbeitervertretung in besonderer Weise, 
vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich bei 
der Erfüllung der Aufgaben gegenseitig zu unter-
stützen. 2 Dienstgeber und Mitarbeitervertretung 
haben darauf zu achten, dass alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden. 3 In ihrer Mitverantwortung für 
die Aufgabe der Einrichtung soll auch die Mitar-
beitervertretung bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern das Verständnis für den Auftrag der 
Kirche stärken und für eine gute Zusammenarbeit 
innerhalb der Dienstgemeinschaft eintreten.

(2) 1 Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen die 
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. 2 Personalakten dürfen 
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nur mit schriftlicher Zustimmung der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters eingesehen werden.

(3) Die Mitarbeitervertretung hat folgende allgemeine 
Aufgaben:

1. Maßnahmen, die der Einrichtung und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienen, 
anzuregen,

2. Anregungen und Beschwerden von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie derje-
nigen Personen, die dem Dienstgeber zur 
Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 
entgegenzunehmen, und falls sie berechtigt 
erscheinen, vorzutragen und auf ihre Erledi-
gung hinzuwirken,

3. die Eingliederung und berufliche Entwicklung 
schwerbehinderter und anderer schutzbe-
dürftiger, insbesondere älterer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu fördern,

4. die Eingliederung ausländischer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in die Einrichtung und 
das Verständnis zwischen ihnen und den 
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu fördern,

5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung 
schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anzuregen,

6. mit den Sprecherinnen oder Sprechern der 
Jugendlichen und der Auszubildenden zur 
Förderung der Belange der jugendlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der 
Auszubildenden zusammenzuarbeiten,

7. sich für die Durchführung der Vorschriften 
über den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung 
und die Gesundheitsförderung in der Einrich-
tung einzusetzen,

8. auf frauen- und familienfreundliche Arbeits-
bedingungen hinzuwirken,

9. die Mitglieder der Mitarbeiterseite in den 
Kommissionen zur Behandlung von Be-
schwerden gegen Leistungsbeurteilun-
gen und zur Kontrolle des Systems der 
Leistungsfeststellung und -bezahlung zu 
benennen, soweit dies in einer kirchlichen 
Arbeitsvertragsordnung vorgesehen ist,

10. Durchsetzung der Entgeltgleichheit von 
Frauen und Männern in der Einrichtung und 
Wahrnehmung der im Entgelttransparenzge-
setz (EntgTranspG) vorgesehenen Aufgaben 
der betrieblichen Interessenvertretung.

(3 a) Auf Verlangen der Mitarbeiterin oder des Mitar-
beiters ist ein Mitglied der Mitarbeitervertretung 
hinzuzuziehen bei einem Gespräch mit dem 
Dienstgeber über

1. personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte 
Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des 

Dienst- oder Arbeitsverhältnisses führen 
können oder

2. den Abschluss eines Änderungs- oder Auf-
hebungsvertrages.

(4) Die Mitarbeitervertretung wirkt an der Wahl zu 
einer nach Artikel 7 GrO zu bildenden Kommis-
sion zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts mit, 
soweit eine Ordnung dies vorsieht.

§ 27 Information

(1) 1 Dienstgeber und Mitarbeitervertretung informie-
ren sich gegenseitig über die Angelegenheiten, 
welche die Dienstgemeinschaft betreffen. 2 Auf 
Wunsch findet eine Aussprache statt.

(2) Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertre-
tung insbesondere über

– Stellenausschreibungen,
– Änderungen und Ergänzungen des Stellen-

planes,
– Behandlung der von der Mitarbeitervertre-

tung vorgetragenen Anregungen und Be-
schwerden,

– Bewerbungen von schwerbehinderten Men-
schen und Vermittlungsvorschläge nach § 
164 Absatz 1 Satz 4 SGB IX,

– Einrichtung von Langzeitkonten und deren 
Inhalt,

– den für ihren Zuständigkeitsbereich maß-
geblichen Inhalt des Verzeichnisses gemäß 
§ 163 Absatz 1 SGB IX sowie der Anzeige 
gemäß § 163 Absatz 2 Satz 1 SGB IX.

§ 27 a Information in  
wirtschaftlichen Angelegenheiten

(1) 1 Der Dienstgeber einer Einrichtung, in der in der 
Regel mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ständig beschäftigt sind und deren Betrieb 
überwiegend durch Zuwendungen der öffentli-
chen Hand, aus Leistungs- und Vergütungsver-
einbarungen mit Kostenträgern oder Zahlungen 
sonstiger nichtkirchlicher Dritter finanziert wird, 
hat die Mitarbeitervertretung über die wirtschaftli-
chen Angelegenheiten der Einrichtung rechtzeitig, 
mindestens aber einmal im Kalenderjahr unter 
Vorlage der erforderlichen Unterlagen schriftlich 
zu unterrichten sowie die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf die Personalplanung darzustel-
len. 2 Die Mitarbeitervertretung kann Anregungen 
geben. 3 Soweit es zur ordnungsgemäßen Er-
füllung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung 
erforderlich ist, hat der Dienstgeber sachkundige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung 
zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge der 
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Mitarbeitervertretung zu berücksichtigen, soweit 
einrichtungsbedingte Notwendigkeiten nicht 
entgegenstehen. 4 Für diese Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gilt § 20 entsprechend. 5 Besteht 
eine Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung, so ist diese anstelle 
der Mitarbeitervertretung zu informieren.

(2) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne 
dieser Vorschrift gehören insbesondere

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der 
Einrichtung;

2. Rationalisierungsvorhaben;
3. Änderung der Arbeitsmethoden, insbeson-

dere die Einführung neuer Arbeitsmethoden;
4. Fragen des einrichtungsbezogenen Umwelt-

schutzes;
5. die Einschränkung oder Stilllegung von Ein-

richtungen oder von Einrichtungsteilen;
6. die Verlegung von Einrichtungen oder Ein-

richtungsteilen;
7. der Zusammenschluss oder die Spaltung von 

Einrichtungen;
8. die Änderung der Organisation oder des 

Zwecks einer Einrichtung sowie
9. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche 

die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Einrichtung wesentlich berühren 
können.

(3) 1 Als erforderliche Unterlagen im Sinne des Absatz 
1 sind diejenigen Unterlagen vorzulegen, die ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Einrichtung vermitteln. 2 Sofern für die 
Einrichtung nach den Vorschriften des Handels- 
oder Steuerrechts Rechnungs-, Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten bestehen, sind dies 
der Jahresabschluss nach den jeweils maßgeb-
lichen Gliederungsvorschriften sowie der Anhang 
und, sofern zu erstellen, der Lagebericht; für 
Einrichtungen einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts sind dies der auf die Einrichtung bezoge-
ne Teil des Haushalts und der Jahresrechnung.

(4) In Einrichtungen im Sinne des Absatz 1 mit in 
der Regel nicht mehr als 50 ständig beschäf-
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat der 
Dienstgeber mindestens einmal in jedem Kalen-
derjahr in einer Mitarbeiterversammlung über das 
Personal- und Sozialwesen der Einrichtung und 
über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der 
Einrichtung zu berichten.

(5) Die Informationspflicht besteht nicht, soweit 
dadurch Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
gefährdet werden.

§ 27 b Wirtschaftsausschuss

(1) 1 Sofern in Einrichtungen, deren Betrieb über-
wiegend durch Zuwendungen der öffentlichen 
Hand, aus Leistungs- und Vergütungsverein-
barungen mit Kostenträgern oder Zahlungen 
sonstiger nichtkirchlicher Dritter finanziert wird, 
eine Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung gebildet wurde und 
diese mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter repräsentiert, kann ein Wirtschaftsausschuss 
gebildet werden. 2 Gehören den Einrichtungen, für 
die die Gesamtmitarbeitervertretung oder die er-
weiterte Gesamtmitarbeitervertretung zuständig 
ist, auch nicht überwiegend drittmittelfinanzierte 
Einrichtungen an, so ist der Wirtschaftsausschuss 
für diese Einrichtungen nicht zuständig. 3 Der Wirt-
schaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche 
Angelegenheiten mit dem Dienstgeber zu beraten 
und die Gesamtmitarbeitervertretung oder erwei-
terte Gesamtmitarbeitervertretung nach jeder 
Sitzung zu unterrichten. 4 § 27 a) Absatz 2 MAVO 
findet entsprechende Anwendung.

(2) Wenn eine Gesamtmitarbeitervertretung oder 
erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung nicht 
vorhanden ist, kann die Mitarbeitervertretung in 
einer Einrichtung, deren Betrieb überwiegend 
durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, 
aus Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen 
mit Kostenträgern oder Zahlungen sonstiger 
nichtkirchlicher Dritter finanziert wird und die 
regelmäßig mindestens 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt, einen Wirtschafts-
ausschuss bilden.

(3) 1 Der Dienstgeber hat den Wirtschaftsausschuss 
rechtzeitig und umfassend über die wirtschaft-
lichen Angelegenheiten der Einrichtung(en) 
unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu 
unterrichten, soweit dadurch nicht Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden. 2 Der 
Dienstgeber stellt darüber hinaus die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die Personalpla-
nung dar.

(4) 1 Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindes-
tens drei und höchstens sieben von der Gesamt-
mitarbeitervertretung oder erweiterten Gesamt-
mitarbeitervertretung entsandten Mitgliedern, die 
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich 
der in § 3 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 genannten 
Personen den Einrichtungen angehören müssen. 
2 Der Wirtschaftsausschuss wählt mit einfacher 
Mehrheit aus dem Kreis seiner Mitglieder eine/
einen Vorsitzende/n. 3 Die Mitglieder sollen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche 
und persönliche Eignung besitzen. 4 Mindestens 
ein Mitglied des Wirtschaftsausschusses gehört 
der Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
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Gesamtmitarbeitervertretung an. 5 Die Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses können jederzeit 
abberufen werden. 6 Darüber hinaus erlischt die 
Mitgliedschaft im Wirtschaftsausschuss nach 
Maßgabe des § 13 c). 7 Sofern der Wirtschafts-
ausschuss nach Absatz 2 gebildet wird, finden 
die Sätze 1 bis 6 entsprechend Anwendung.

(5) Für die Sitzungen des Wirtschaftsausschusses 
gelten folgende Regelungen:

a) Der Wirtschaftsausschuss soll vierteljährlich 
einmal zusammentreten.

b) 1 An den Sitzungen des Wirtschaftsausschus-
ses hat der Dienstgeber oder sein Vertreter 
teilzunehmen. 2 Er kann sachkundige Dienst-
nehmer der Einrichtung einschließlich der in 
§ 3 Absatz 2 Ziffern 2-5 genannten Personen 
hinzuziehen. 3 Für die Hinzuziehung und die 
Verschwiegenheitsplicht von Sachverständi-
gen gilt § 20 entsprechend.

c) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
sind berechtigt, in die nach § 27 a) Absatz 
3 vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu 
nehmen.

d) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschafts-
ausschuss unter Beteiligung der Gesamt-
mitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung, im Fall der 
Bildung nach Absatz 2 unter Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung, zu erläutern.

(6) Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angele-
genheiten im Sinne des Absatzes 3 entgegen 
dem Verlangen des Wirtschaftsausschusses 
nicht, nicht rechtzeitig oder nur ungenügend er-
teilt und kommt hierüber zwischen Dienstgeber 
und Wirtschaftsausschuss eine Einigung nicht 
zu Stande, so entscheidet auf Antrag des den 
Wirtschaftsausschuss bildenden Organs die 
Einigungsstelle.

§	27	c	Einrichtungsspezifische	Regelungen

Die Mitarbeitervertretung kann Anträge auf abwei-
chende Gestaltung der Arbeitsentgelte und sonstigen 
Arbeitsbedingungen gegenüber einer nach Art. 7 GrO 
gebildeten Kommission zur Ordnung des Arbeitsver-
tragsrechts stellen, soweit die für die Kommission 
geltende Ordnung dies vorsieht.

§ 28 Formen der Beteiligung,  
Dienstvereinbarung

(1) 1 Die Beteiligung der Mitarbeitervertretung an Ent-
scheidungen des Dienstgebers vollzieht sich im 
Rahmen der Zuständigkeit der Einrichtung nach 
den §§ 29 bis 37. 2 Formen der Beteiligung sind:

–  Anhörung und Mitberatung,
–  Vorschlagsrecht,
–  Zustimmung,
–  Antragsrecht.

(2) Dienstvereinbarungen sind im Rahmen des § 38 
zulässig.

§ 28 a Aufgaben und Beteiligung der  
Mitarbeitervertretung zum Schutz  

schwerbehinderter Menschen

(1) 1 Die Mitarbeitervertretung fördert die Eingliede-
rung schwerbehinderter Menschen. 2 Sie achtet 
darauf, dass die dem Dienstgeber nach §§ 154, 
155, 164, 166 und 167 SGB IX obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt werden und wirkt auf die Wahl 
einer Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin.

(2) 1 Der Dienstgeber trifft mit der Vertrauensper-
son der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und der Mitarbeitervertretung 
in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des 
Dienstgebers gemäß § 181 SGB IX eine verbind-
liche Inklusionsvereinbarung. 2 Auf Verlangen der 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wird unter Beteiligung 
der Mitarbeitervertretung hierüber verhandelt. 3 Ist 
eine Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vorhanden, 
so steht das Recht, die Aufnahme von Verhand-
lungen zu verlangen, der Mitarbeitervertretung zu. 
4 Der Dienstgeber oder die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter können das Integrationsamt einladen, sich an 
den Verhandlungen über die Inklusionsvereinba-
rung zu beteiligen. 5 Der Agentur für Arbeit und dem 
Integrationsamt, die für den Sitz des Dienstgebers 
zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt. 
6 Der Inhalt der Inklusionsvereinbarung richtet sich 
nach § 166 Absatz 2 SGB IX.

(3) Treten ernsthafte Schwierigkeiten in einem Be-
schäftigungsverhältnis einer schwerbehinderten 
Mitarbeiterin oder eines schwerbehinderten Mit-
arbeiters auf, die dieses Beschäftigungsverhältnis 
gefährden können, sind zunächst unter möglichst 
frühzeitiger Einschaltung des Beauftragten des 
Dienstgebers nach § 181 SGB IX, der Vertrauens-
person der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und der Mitarbeitervertretung so-
wie des Integrationsamtes alle Möglichkeiten und 
alle zur Verfügung stehenden Hilfen zu erörtern, 
mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden 
können und das Beschäftigungsverhältnis mög-
lichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.
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§ 29 Anhörung und Mitberatung

(1) Das Recht der Anhörung und der Mitberatung ist 
bei folgenden Angelegenheiten gegeben:

1. Maßnahmen innerbetrieblicher Information 
und Zusammenarbeit,

2. Regelungen zur Verteilung der Arbeitszeit 
über längere Zeiträume für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für pastorale Dienste oder 
religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit 
der ausdrücklichen bischöflichen Sendung 
oder Beauftragung bedürfen, sowie für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im liturgischen 
Dienst,

3. Regelung der Ordnung in der Einrichtung 
(Haus und Heimordnungen),

4. Festlegung von Richtlinien zur Durchführung 
des Stellenplans,

5. Verpflichtung zur Teilnahme oder Auswahl 
der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an 
beruflichen Fort und Weiterbildungsmaßnah-
men,

6. Durchführung beruflicher Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, die die Einrichtung 
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
anbietet,

7. Einführung von Unterstützungen, Vorschüs-
sen, Darlehen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen sowie deren Einstellung,

8. Fassung von Musterdienst- und Musterar-
beitsverträgen,

9. Regelung zur Erstattung dienstlicher Ausla-
gen,

10. Abordnung von mehr als drei Monaten, 
Versetzung an eine andere Einrichtung, Zu-
weisung oder Personalgestellung an einen 
anderen Rechtsträger von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für pastorale Dienste oder 
religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit 
der ausdrücklichen bischöflichen Sendung 
oder Beauftragung bedürfen,

11. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, 
wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
die Mitwirkung beantragt,

12. Entlassung aus einem Probe- oder Wider-
rufsverhältnis in Anwendung beamtenrecht-
licher Bestimmungen, wenn die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter die Mitwirkung bean-
tragt,

13. Überlassung von Wohnungen, die für Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter vorgesehen 
sind,

14. grundlegende Änderungen von Arbeitsme-
thoden,

15. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung 
und zur Erleichterung des Arbeitsablaufes,

16. Festlegung von Grundsätzen für die Gestal-
tung von Arbeitsplätzen,

17. Schließung, Einschränkung, Verlegung oder 
Zusammenlegung von Einrichtungen oder 
wesentlichen Teilen von ihnen,

18. Bestellung zur Mitarbeiterin oder zum Mitar-
beiter in leitender Stellung gemäß § 3 Absatz 
2 Nrn. 3 und 4,

19. Zurückweisung von Bewerbungen schwer-
behinderter Menschen um einen freien Ar-
beitsplatz, soweit die Beschäftigungspflicht 
des § 154 Absatz 1 SGB IX noch nicht erfüllt 
ist.

(2) 1 In den in Absatz 1 genannten Fällen wird die 
Mitarbeitervertretung zu der vom Dienstgeber 
beabsichtigten Maßnahme oder Entscheidung 
angehört. 2 Diese ist der Mitarbeitervertretung 
rechtzeitig mitzuteilen.

(3) 1 Erhebt die Mitarbeitervertretung binnen einer 
Frist von einer Woche keine Einwendungen, 
so gilt die vorbereitete Maßnahme oder Ent-
scheidung als nicht beanstandet. 2 Auf Antrag 
der Mitarbeitervertretung kann der Dienstgeber 
eine Fristverlängerung um eine weitere Woche 
bewilligen. 3 Erhebt die Mitarbeitervertretung 
Einwendungen, so werden die Einwendungen 
in einer gemeinsamen Sitzung von Dienstgeber 
und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel der Ver-
ständigung beraten.

(4) Hält die Mitarbeitervertretung auch danach ihre 
Einwendungen aufrecht und will der Dienstgeber 
den Einwendungen nicht Rechnung tragen, so teilt 
er dies der Mitarbeitervertretung schriftlich mit.

(5) 1 Der Dienstgeber kann bei Maßnahmen oder Ent-
scheidungen, die der Anhörung und Mitberatung 
der Mitarbeitervertretung bedürfen und der Natur 
der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur 
endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen 
treffen. 2 Die Mitarbeitervertretung ist über die ge-
troffene Regelung unverzüglich zu verständigen.

§ 30 Anhörung und Mitberatung  
bei ordentlicher Kündigung

(1) 1 Der Mitarbeitervertretung ist vor jeder ordentli-
chen Kündigung durch den Dienstgeber schriftlich 
die Absicht der Kündigung mitzuteilen. 2 Bestand 
das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der beabsich-
tigten Kündigung bereits mindestens sechs Mo-
nate, so hat er auch die Gründe der Kündigung 
darzulegen.

(2) 1 Will die Mitarbeitervertretung gegen die Kündi-
gung Einwendungen geltend machen, so hat sie 
diese unter Angabe der Gründe dem Dienstgeber 
spätestens innerhalb einer Woche schriftlich 
mitzuteilen. 2 Erhebt die Mitarbeitervertretung in-
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nerhalb der Frist keine Einwendungen, so gilt die 
beabsichtigte Kündigung als nicht beanstandet. 
3 Erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen 
und hält der Dienstgeber an der Kündigungs-
absicht fest, so werden die Einwendungen in 
einer gemeinsamen Sitzung von Dienstgeber 
und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel einer 
Verständigung beraten. 4 Der Dienstgeber setzt 
den Termin der gemeinsamen Sitzung fest und 
lädt hierzu ein.

(3) 1 Als Einwendung kann insbesondere geltend 
gemacht werden, dass nach Ansicht der Mitar-
beitervertretung

1. die Kündigung gegen ein Gesetz, eine 
Rechtsverordnung, kircheneigene Ordnung 
oder sonstiges geltendes Recht verstößt,

2. der Dienstgeber bei der Auswahl der zu 
kündigenden Mitarbeiterin oder des zu kündi-
genden Mitarbeiters soziale Gesichtspunkte 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt 
hat,

3. die zu kündigende Mitarbeiterin oder der zu 
kündigende Mitarbeiter an einem anderen 
Arbeitsplatz in einer Einrichtung desselben 
Dienstgebers weiter beschäftigt werden 
kann,

4. die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters nach zumutbaren Um-
schulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 
möglich ist oder

5. eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters unter geänderten 
Vertragsbedingungen möglich ist und die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sein Ein-
verständnis hiermit erklärt hat.

 2 Diese Einwendungen bedürfen der Schriftform 
und der Angabe der konkreten, auf den Einzelfall 
bezogenen Gründe.

(4) Kündigt der Dienstgeber, obwohl die Mitarbeiter-
vertretung Einwendungen gemäß Absatz 3 Nrn. 1 
bis 5 erhoben hat, so hat er der Mitarbeiterin oder 
dem Mitarbeiter mit der Kündigung eine Abschrift 
der Einwendungen der Mitarbeitervertretung 
zuzuleiten.

(5) Eine ohne Einhaltung des Verfahrens nach den 
Absätzen 1 und 2 ausgesprochene Kündigung 
ist unwirksam.

§ 30 a Anhörung und Mitberatung  
bei Massenentlassungen

1 Beabsichtigt der Dienstgeber, nach § 17 Absatz 1 des 
Kündigungsschutzgesetzes anzeigepflichtige Entlas-
sungen vorzunehmen, hat er der Mitarbeitervertretung 

rechtzeitig die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen 
und sie schriftlich insbesondere zu unterrichten über

1. die Gründe für die geplanten Entlassungen,
2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassen-

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel 

beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorge-

nommen werden sollen,
5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der 

zu entlassenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen 

vorgesehenen Kriterien.

2 Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben insbe-
sondere die Möglichkeiten zu beraten, Entlassungen 
zu vermeiden oder einzuschränken und ihre Folgen 
zu mildern.

§ 31 Anhörung und Mitberatung  
bei außerordentlicher Kündigung

(1) Der Mitarbeitervertretung sind vor einer außer-
ordentlichen Kündigung durch den Dienstgeber 
schriftlich die Absicht der Kündigung und die 
Gründe hierfür mitzuteilen.

(2) 1 Will die Mitarbeitervertretung gegen die Kündi-
gung Einwendungen geltend machen, so hat sie 
diese unter Angabe der Gründe dem Dienstgeber 
spätestens innerhalb von drei Tagen schriftlich 
mitzuteilen. 2 Diese Frist kann vom Dienstgeber 
auf 48 Stunden verkürzt werden. 3 Erhebt die 
Mitarbeitervertretung innerhalb der Frist keine 
Einwendungen, so gilt die beabsichtigte Kündi-
gung als nicht beanstandet. 4 Erhebt die Mitar-
beitervertretung Einwendungen, so entscheidet 
der Dienstgeber über den Ausspruch der außer-
ordentlichen Kündigung.

(3) Eine ohne Einhaltung des Verfahrens nach den 
Absätzen 1 und 2 ausgesprochene Kündigung 
ist unwirksam.

§ 32 Vorschlagsrecht

(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Ange-
legenheiten ein Vorschlagsrecht:

1. Maßnahmen innerbetrieblicher Information 
und Zusammenarbeit,

2. Regelungen zur Verteilung der Arbeitszeit über 
längere Zeiträume für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für pastorale Dienste oder religi-
öse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit der 
ausdrücklichen bischöflichen Sendung oder 
Beauftragung bedürfen, sowie für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im liturgischen Dienst,
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3. Regelung der Ordnung in der Einrichtung 
(Haus und Heimordnungen),

4. Durchführung beruflicher Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, die die Einrichtung 
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
anbietet,

5. Regelung zur Erstattung dienstlicher Ausla-
gen,

6. Einführung von Unterstützungen, Vorschüs-
sen, Darlehen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen und deren Einstellung,

7. Überlassung von Wohnungen, die für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen sind,

8. grundlegende Änderungen von Arbeitsme-
thoden,

9. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung 
und zur Erleichterung des Arbeitsablaufes,

10. Festlegung von Grundsätzen für die Gestal-
tung von Arbeitsplätzen,

11. Regelungen gemäß § 6 Absatz 3,
12. Sicherung der Beschäftigung, insbesondere 

eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die 
Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteil-
zeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, 
Änderungen der Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Alternativen zur 
Ausgliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe 
an andere Unternehmen.

(2) 1 Will der Dienstgeber einem Vorschlag der Mit-
arbeitervertretung im Sinne des Absatz 1 nicht 
entsprechen, so ist die Angelegenheit in einer 
gemeinsamen Sitzung von Dienstgeber und 
Mitarbeitervertretung mit dem Ziel der Einigung 
zu beraten. 2 Kommt es nicht zu einer Einigung, 
so teilt der Dienstgeber die Ablehnung des Vor-
schlags der Mitarbeitervertretung schriftlich mit.

§ 33 Zustimmung

(1) In den Angelegenheiten der §§ 34 bis 36 sowie 
des § 18 Absätze 2 und 4 kann der Dienstgeber 
die von ihm beabsichtigte Maßnahme oder Ent-
scheidung nur mit Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung treffen.

(2) 1 Der Dienstgeber unterrichtet die Mitarbeiterver-
tretung von der beabsichtigten Maßnahme oder 
Entscheidung und beantragt ihre Zustimmung. 
2 Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Mitar-
beitervertretung nicht binnen einer Woche nach 
Eingang des Antrags bei ihr Einwendungen er-
hebt. 3 Auf Antrag der Mitarbeitervertretung kann 
der Dienstgeber die Frist um eine weitere Woche 
verlängern. 4 Wenn Entscheidungen nach Ansicht 
des Dienstgebers eilbedürftig sind, so kann er die 
Frist auf drei Tage, bei Anstellungen und Einstel-

lungen auch bis zu 24 Stunden unter Angabe der 
Gründe verkürzen. 5 Eine Fristverkürzung in den 
Fällen des § 1 a Absatz 2 ist ausgeschlossen.

(3) 1 Erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen, 
so haben Dienstgeber und Mitarbeitervertretung 
mit dem Ziel der Einigung zu verhandeln, falls 
nicht der Dienstgeber von der beabsichtigten 
Maßnahme oder Entscheidung Abstand nimmt. 
2 Der Dienstgeber setzt den Termin für die Ver-
handlung fest und lädt dazu ein. 3 Die Mitarbeiter-
vertretung erklärt innerhalb von drei Tagen nach 
Abschluss der Verhandlung, ob sie die Zustim-
mung erteilt oder verweigert. 4 Äußert sie sich 
innerhalb dieser Frist nicht, gilt die Zustimmung 
als erteilt.

(4) Hat die Mitarbeitervertretung die Zustimmung 
verweigert, so kann der Dienstgeber in den 
Fällen der § 34, § 35 und § 36 Absatz 1 Nr. 13 
das Kirchliche Arbeitsgericht, in den Fällen des 
§ 36 Absatz 1 Nr. 1 bis Nr. 12 die Einigungsstelle 
anrufen.

(5) 1 Der Dienstgeber kann in Angelegenheiten der §§ 
34 bis 36, die der Natur der Sache nach keinen 
Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entschei-
dung vorläufige Regelungen treffen. 2 Er hat un-
verzüglich der Mitarbeitervertretung die vorläufige 
Regelung mitzuteilen und zu begründen und das 
Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 einzuleiten 
oder fortzusetzen. 3 Das Recht, vorläufige Re-
gelungen zu treffen, ist in den Fällen des § 1 a 
Absatz 2 ausgeschlossen.

§ 34 Zustimmung  
bei Einstellung und Anstellung

1 Einstellungen und Anstellungen bedürfen der Zustim-
mung der Mitarbeitervertretung. 2 Eine Einstellung liegt 
vor, wenn eine Person in die Einrichtung eingegliedert 
wird, um zusammen mit den dort beschäftigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern den arbeitstechnischen 
Zweck der Einrichtung durch weisungsgebundene 
Tätigkeit zu verwirklichen. 3 Zustimmungspflichtig ist 
auch die Beschäftigung von Personen, die dem Dienst-
geber zur Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (§ 3 Absatz 
1 Satz 2). 4 Der Zustimmung der Mitarbeitervertretung 
bedarf es nicht im Falle von

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für pastorale 
Dienste oder religiöse Unterweisung, die zu 
ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen 
Sendung oder Beauftragung bedürfen,

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Tätigkeit 
geringfügig im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB 
IV ist,

3. Personen im Sinn des § 3 Absatz 2.
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(2) 1 Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung 
nur verweigern, wenn

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine 
Rechtsverordnung, kircheneigene Ordnun-
gen oder sonstiges geltendes Recht ver-
stößt,

2. durch bestimmte Tatsachen der Verdacht 
begründet wird, dass die Bewerberin oder 
der Bewerber durch ihr oder sein Verhalten 
den Arbeitsfrieden in der Einrichtung in einer 
Weise stören wird, die insgesamt für die 
Einrichtung unzuträglich ist oder

3. der Dienstgeber eine Person, die ihm zur 
Arbeitsleistung überlassen wird im Sinne 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 
länger als sechs Monate beschäftigen will. 
2 Mehrere Beschäftigungen einer Leiharbeit-
nehmerin oder eines Leiharbeitnehmers bei 
demselben Dienstgeber werden zusammen-
gerechnet.

(3) 1 Bei Einstellungsverfahren ist die Mitarbeiterver-
tretung für ihre Mitwirkung über die Person der 
oder des Einzustellenden zu unterrichten. 2 Die 
Information umfasst den zeitlichen Umfang des 
Einsatzes, den Einsatzort, die Arbeitsaufgaben 
dieser Personen sowie die rechtliche Grundla-
ge des Personaleinsatzes. 3 Bei Personen, die 
dem Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlassen 
werden im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes, ist die Mitarbeitervertretung darüber hi-
naus über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnis beim Verleiher zu informieren. 
4 Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen ein 
Verzeichnis der eingegangenen einrichtungsin-
ternen Bewerbungen sowie der Bewerbungen 
von Schwerbehinderten zu überlassen und 
Einsicht in die Bewerbungsunterlagen der oder 
des Einzustellenden zu gewähren. 5 Anstelle der 
Überlassung eines Verzeichnisses können auch 
die erforderlichen Bewerbungsunterlagen zur 
Einsichtnahme vorgelegt werden.

§ 35 Zustimmung bei sonstigen  
persönlichen Angelegenheiten

(1) Die Entscheidung des Dienstgebers bedarf in 
folgenden persönlichen Angelegenheiten von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung:

1. Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern,

2. Höhergruppierung oder Beförderung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

3. Rückgruppierung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern,

4. nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höher oder niedriger zu bewertenden Tätig-
keit,

5. Abordnung von mehr als drei Monaten, 
Versetzung an eine andere Einrichtung, Zu-
weisung oder Personalgestellung an einen 
anderen Rechtsträger, es sei denn, dass es 
sich um Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
für pastorale Dienste oder religiöse Unter-
weisung handelt, die zu ihrer Tätigkeit der 
ausdrücklichen bis bischöflichen Sendung 
oder Beauftragung bedürfen,

6. Versagen und Widerruf der Genehmigung 
einer Nebentätigkeit sowie Untersagung 
einer Nebentätigkeit,

7. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze 
hinaus,

8. Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhe-
stand wegen Erreichens der Altersgrenze,

9. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl 
der Wohnung beschränken mit Ausnahme 
der Dienstwohnung, die die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter kraft Amtes beziehen 
muss.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung 
nur verweigern, wenn

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine 
Rechtsverordnung, kircheneigene Ordnun-
gen, eine Dienstvereinbarung oder sonstiges 
geltendes Recht verstößt,

2. der durch bestimmte Tatsachen begründete 
Verdacht besteht, dass durch die Maßnahme 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne 
sachliche Gründe bevorzugt oder benach-
teiligt werden soll.

§ 36 Zustimmung  
bei Angelegenheiten der Dienststelle

(1) 1 Die Entscheidung bei folgenden Angelegenhei-
ten der Dienststelle bedarf der Zustimmung der 
Mitarbeitervertretung, soweit nicht eine kirchliche 
Arbeitsvertragsordnung oder sonstige Rechts-
norm Anwendung findet:

1. Längerfristige Änderung von Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich 
der Pausen sowie der Verteilung der Arbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage,

1 a. vorübergehende Verkürzung oder Verlän-
gerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, 
insbesondere die Einführung von Kurzarbeit 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III),7

7 § 36 Absatz 1 Nr. 1 a tritt mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft.
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2.  Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan 
und zur Urlaubsregelung, 

3. Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozi-
aler Einrichtungen,

5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter,

6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

7. Richtlinien für die Gewährung von Unter-
stützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden sozialen Zuwendungen,

8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht 
durch Rechtsnormen oder durch Ausbil-
dungsvertrag geregelt,

9. Einführung und Anwendung technischer 
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und 
Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits-
schädigungen,

11. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Mil-
derung von wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wegen Schließung, Einschrän-
kung, Verlegung oder Zusammenlegung von 
Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von 
ihnen,

12. Zuweisung zu den einzelnen Stufen des 
Bereitschaftsdienstes, soweit eine kirchliche 
Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht,

13. Regelung einer Einrichtung nach § 1 a 
Absatz 2. 2 Die Mitarbeitervertretung kann 
die Zustimmung nur verweigern, wenn die 
Regelung missbräuchlich erfolgt.

(2) Absatz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für pastorale Dienste 
oder religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit 
der ausdrücklichen bischöflichen Sendung oder 
Beauftragung bedürfen, sowie auf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im liturgischen Dienst.

(3) Muss für eine Einrichtung oder für einen Teil der 
Einrichtung die tägliche Arbeitszeit gemäß Absatz 
1 Nr. 1 nach Erfordernissen, die die Einrichtung 
nicht voraussehen kann, unregelmäßig oder kurz-
fristig festgesetzt werden, ist die Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung auf die Grundsätze für die 
Aufstellung der Dienstpläne, insbesondere für die 
Anordnung von Arbeitsbereitschaft, Mehrarbeit 
und Überstunden beschränkt.

§ 37 Antragsrecht

(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Ange-
legenheiten ein Antragsrecht, soweit nicht eine 

kirchliche Arbeitsvertragsordnung oder sonstige 
Rechtsnorm Anwendung findet:

1. Längerfristige Änderung von Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich 
der Pausen sowie der Verteilung der Arbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage,

1 a. vorübergehende Verkürzung oder Verlän-
gerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, 
insbesondere die Einführung von Kurzarbeit 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III),8 

2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan 
und zur Urlaubsregelung,

3. Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozi-
aler Einrichtungen,

5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter,

6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

7. Richtlinien für die Gewährung von Unter-
stützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden sozialen Zuwendungen,

8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht 
durch Rechtsnormen oder durch Ausbil-
dungsvertrag geregelt,

9. Einführung und Anwendung technischer 
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und 
Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits-
schädigungen,

11. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Mil-
derung von wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wegen Schließung, Einschrän-
kung, Verlegung oder Zusammenlegung von 
Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von 
ihnen

12. Zuweisung zu den einzelnen Stufen des 
Bereitschaftsdienstes, soweit eine kirchliche 
Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht.

(2) § 36 Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) Will der Dienstgeber einem Antrag der Mitar-
beitervertretung im Sinne des Absatz 1 nicht 
entsprechen, so teilt er ihr dies schriftlich mit. Die 
Angelegenheit ist danach in einer gemeinsamen 
Sitzung von Dienstgeber und Mitarbeiterver-
tretung zu beraten. Kommt es nicht zu einer 
Einigung, so kann die Mitarbeitervertretung die 
Einigungsstelle anrufen.

8 § 37 Absatz 1 Nr. 1 a tritt mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft.
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§ 38 Dienstvereinbarungen

(1) 1 Dienstvereinbarungen sind in folgenden Ange-
legenheiten zulässig:

1. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedin-
gungen, die in Rechtsnormen, insbesondere 
in kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen, 
geregelt sind oder üblicherweise geregelt 
werden, wenn eine Rechtsnorm den Ab-
schluss ergänzender Dienstvereinbarungen 
ausdrücklich zulässt,

2. Längerfristige Änderung von Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit einschließ-
lich der Pausen sowie der Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; 
§ 36 Absatz 2 gilt entsprechend, 

2 a. vorübergehende Verkürzung oder Verlän-
gerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, 
insbesondere die Einführung von Kurzarbeit 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III),9 

3. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan 
und zur Urlaubsregelung,

4. Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

5. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozi-
aler Einrichtungen,

6. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter,

7. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

8. Richtlinien für die Gewährung von Unter-
stützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden sozialen Zuwendungen,

9. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht 
durch Rechtsnormen oder durch Ausbil-
dungsvertrag geregelt,

10. Durchführung der Qualifizierung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter,

11. Einführung und Anwendung technischer 
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

12. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und 
Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits-
schädigungen,

13. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Mil-
derung von wesentlichen wirtschaftlichen 
Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wegen Schließung, Einschrän-
kung, Verlegung oder Zusammenlegung von 
Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von 
ihnen,

14. Festsetzungen nach § 1 b und § 24 Absät-
ze 4 und 5. 2 Im Falle der Freistellung nach 
Maßgabe des § 24 Absatz 4 S. 4 steht das 
Antragsrecht der Gesamtmitarbeitervertre-

tung oder der erweiterten Gesamtmitarbei-
tervertretung zu,

15. Verlängerungen des Übergangsmandats 
nach § 13 d Absatz 1 Satz 4.

(2) 1 Zur Verhandlung und zum Abschluss von Dienst-
vereinbarungen im Sinne des Absatz 1 Nr. 1 kann 
die Mitarbeitervertretung Vertreter der Diözesa-
nen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretun-
gen oder Vertreter einer in der Einrichtung vertre-
tenen Koalition im Sinne des Art. 6 GrO beratend 
hinzuziehen. 2 Die Aufnahme von Verhandlungen 
ist der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft oder ei-
ner in der Einrichtung vertretenen Koalition durch 
die Mitarbeitervertretung anzuzeigen.

(3) 1 Dienstvereinbarungen dürfen Rechtsnormen, 
insbesondere kirchlichen Arbeitsvertragsordnun-
gen, nicht widersprechen. 2 Bestehende Dienst-
vereinbarungen werden mit dem Inkrafttreten 
einer Rechtsnorm gemäß Satz 1 unwirksam.

(3 a) 1 Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und 
zwingend. 2 Werden Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeitern durch die Dienstvereinbarung Rechte 
eingeräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur mit 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung zulässig.

(4) 1 Dienstvereinbarungen werden durch Dienst-
geber und Mitarbeitervertretung gemeinsam 
beschlossen, sind schriftlich niederzulegen, von 
beiden Seiten zu unterzeichnen und in geeigneter 
Weise bekannt zu machen. 2 Dienstvereinbarun-
gen können von beiden Seiten mit einer Frist 
von drei Monaten zum Monatsende schriftlich 
gekündigt werden.

(5) 1 Im Falle der Kündigung wirkt die Dienstverein-
barung in den Angelegenheiten des Absatz 1 Nr. 
2 bis 13 nach. 2 In Dienstvereinbarungen nach 
Absatz 1 Nr. 1 kann festgelegt werden, ob und in 
welchem Umfang darin begründete Rechte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Außerkraft-
treten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. 
3 Eine darüber hinausgehende Nachwirkung ist 
ausgeschlossen.

§ 39 Gemeinsame Sitzungen und Gespräche

(1) 1 Dienstgeber und Mitarbeitervertretung kommen 
mindestens einmal jährlich zu einer gemeinsa-
men Sitzung zusammen. 2 Eine gemeinsame Sit-
zung findet ferner dann statt, wenn Dienstgeber 
oder Mitarbeitervertretung dies aus besonderem 
Grund wünschen. 3 Zur gemeinsamen Sitzung 
lädt der Dienstgeber unter Angabe des Grundes 
und nach vorheriger einvernehmlicher Terminab-
stimmung mit der Mitarbeitervertretung ein. 4 Die 
Tagesordnung und das Besprechungsergebnis 9 § 38 Absatz 1 Nr. 2 a tritt mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft.
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sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom 
Dienstgeber und von der oder dem Vorsitzenden 
der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen ist. 
5 Dienstgeber und Mitarbeitervertretung erhalten 
eine Ausfertigung der Niederschrift.

(2) Außer zu den gemeinsamen Sitzungen sollen 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung regelmä-
ßig zu Gesprächen über allgemeine Fragen des 
Dienstbetriebs und der Dienstgemeinschaft sowie 
zum Austausch von Anregungen und Erfahrungen 
zusammentreffen.

 
VI. Einigungsstelle 

 
§ 40 Bildung der Einigungsstelle – Aufgaben

(1) Für den Bereich der Diözese Regensburg wird 
beim Bischöflichen Ordinariat Regensburg eine 
ständige Einigungsstelle gebildet.

(2) Für die Einigungsstelle wird eine Geschäftsstelle 
eingerichtet.

(3) 1 Die Einigungsstelle wirkt in den Fällen des § 45 
(Regelungsstreitigkeiten) auf eine Einigung zwi-
schen Dienstgeber und Mitarbeitervertretung hin. 
2 Kommt eine Einigung nicht zustande, ersetzt der 
Spruch der Einigungsstelle die erforderliche Zu-
stimmung der Mitarbeitervertretung (§ 45 Absatz 
1) oder tritt an die Stelle einer Einigung zwischen 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung (§ 45 Ab-
sätze 2 und 3) sowie zwischen Dienstgeber und 
dem den Wirtschaftsausschuss bildenden Organ 
(§ 45 Absatz 4).

§ 41 Zusammensetzung – Besetzung

(1) Die Einigungsstelle besteht aus

a) der oder dem Vorsitzenden und der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden,

b) jeweils zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer 
aus den Kreisen der Dienstgeber sowie der 
Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, die auf 
getrennten Listen geführt werden (Listen-
Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer),

c) Beisitzerinnen oder Beisitzer, die jeweils 
für die Durchführung des Verfahrens von 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
und von der Antragsgegnerin oder dem 
Antragsgegner zu benennen sind (Ad-hoc-
Beisitzerinnen und Ad-hoc-Beisitzer).

(2) 1 Die Einigungsstelle tritt zusammen und ent-
scheidet in der Besetzung mit der oder dem 
Vorsitzenden, je einer Beisitzerin oder einem 
Beisitzer aus den beiden Beisitzerlisten und je 

einer oder einem von der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller und der Antragsgegnerin oder 
dem Antragsgegner benannten Ad-hoc-Beisit-
zerinnen und Ad-hoc-Beisitzer. 2 Die Teilnahme 
der Listen-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer an 
der mündlichen Verhandlung bestimmt sich nach 
der alphabetischen Reihenfolge in der jeweiligen 
Beisitzerliste. 3 Bei Verhinderung einer Listen-
Beisitzerin oder eines Listen-Beisitzers tritt an 
dessen Stelle die Beisitzerin oder der Beisitzer, 
welche oder welcher der Reihenfolge nach an 
nächster Stelle steht.

(3) Ist die oder der Vorsitzende an der Ausübung ihres 
oder seines Amtes gehindert, tritt an ihre oder sei-
ne Stelle die oder der stellvertretende Vorsitzende.

§ 42 Rechtsstellung der Mitglieder

(1) 1 Die Mitglieder der Einigungsstelle sind unab-
hängig und nur an Gesetz und Recht gebunden. 
2 Sie dürfen in der Übernahme oder Ausübung 
ihres Amtes weder beschränkt, benachteiligt noch 
bevorzugt werden. 3 Sie unterliegen der Schwei-
geplicht auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt.

(2) 1 Die Tätigkeit der Mitglieder der Einigungsstelle 
ist ehrenamtlich. 2 Die Mitglieder erhalten Ausla-
genersatz gemäß den in der Diözese Regensburg 
geltenden reisekostenrechtlichen Vorschriften. 
3 Der oder dem Vorsitzenden und der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden kann eine Auf-
wandsentschädigung gewährt werden.

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden für die 
Teilnahme an Sitzungen der Einigungsstelle im 
notwendigen Umfang von ihrer dienstlichen Tä-
tigkeit freigestellt.

(4) Auf die von den Diözesanen Arbeitsgemein-
schaften der Mitarbeitervertretungen bestellten 
Beisitzerinnen und Beisitzer finden § 18 und § 
19 entsprechende Anwendung.

§ 43 Berufungsvoraussetzungen

(1) 1 Die Mitglieder der Einigungsstelle müssen der 
katholischen Kirche angehören, dürfen in der 
Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehen-
den Rechte nicht behindert sein und müssen die 
Gewähr dafür bieten, jederzeit für das kirchliche 
Gemeinwohl einzutreten. 2 Wer als Vorsitzende/r 
oder beisitzende/r Richter/in eines kirchlichen 
Gerichts für Arbeitssachen tätig ist, darf nicht 
gleichzeitig der Einigungsstelle angehören.
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(2) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellver-
tretende Vorsitzende sollen im Arbeitsrecht oder 
Personalwesen erfahrene Personen sein und 
dürfen innerhalb des Geltungsbereichs dieser 
Ordnung keinen kirchlichen Beruf ausüben.

(3) 1 Zur Listen-Beisitzerin oder zum Listen-Beisitzer 
aus den Kreisen der Dienstgeber und zur oder 
zum vom Dienstgeber benannten Ad-hoc-
Beisitzerin oder Ad-hoc-Beisitzer kann bestellt 
werden, wer gemäß § 3 Absatz 2 Nr. 1 bis 5 
nicht als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gilt. 2 Zur 
Listen-Beisitzerin oder zum Listen-Beisitzer aus 
den Kreisen der Mitarbeiter und zur oder zum 
von der Mitarbeitervertretung benannten Ad-hoc-
Beisitzerin oder Ad-hoc-Beisitzer kann bestellt 
werden, wer gemäß § 8 die Voraussetzungen für 
die Wählbarkeit in die Mitarbeitervertretung erfüllt 
und im Dienst eines kirchlichen Anstellungsträ-
gers im Geltungsbereich dieser Ordnung steht.

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Personal-
wesen tätig sind oder mit der Rechtsberatung der 
Mitarbeitervertretung betraut sind, können nicht 
zur Listen-Beisitzerin oder zum Listen-Beisitzer 
bestellt werden.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Einigungsstelle 
beträgt fünf Jahre.

§ 44 Berufung der Mitglieder

(1) 1 Die oder der Vorsitzende und die oder der 
stellvertretende Vorsitzende werden aufgrund 
eines Vorschlags der Listen-Beisitzerinnen und 
Listen-Beisitzer vom Diözesanbischof ernannt. 
2 Die Abgabe eines Vorschlags bedarf einer 
Zweidrittelmehrheit der Listen-Beisitzerinnen 
und Listen-Beisitzer. 3 Kommt ein Vorschlag in-
nerhalb einer vom Diözesanbischof gesetzten 
Frist nicht zustande, ernennt der Diözesanbischof 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertre-
tenden Vorsitzenden nach vorheriger Anhörung 
des Domkapitels als Konsultorenkollegium und 
der Vorstände der diözesanen Arbeitsgemein-
schaften der Mitarbeitervertretungen. 4 Sind zum 
Ende der Amtszeit die oder der neue Vorsitzende 
und die oder der stellvertretende Vorsitzende 
noch nicht ernannt, führen die oder der bisheri-
ge Vorsitzende und deren Stellvertreterin oder 
Stellvertreter die Geschäfte bis zur Ernennung 
der Nachfolgerinnen und Nachfolger weiter.

(2) 1 Die Bestellung der Listen-Beisitzerinnen und 
Listen-Beisitzer erfolgt aufgrund von jeweils 
vom Generalvikar sowie den Vorständen der 

diözesanen Arbeitsgemeinschaften der Mitarbei-
tervertretungen zu erstellenden Beisitzerlisten, in 
denen die Namen in alphabetischer Reihenfolge 
geführt werden. 2 Bei der Aufstellung der Liste der 
Beisitzerinnen und Beisitzer aus den Kreisen der 
Dienstgeber werden Personen aus Einrichtungen 
der Caritas, die vom zuständigen Diözesan-
caritasverband benannt werden, angemessen 
berücksichtigt.

(3) Das Amt eines Mitglieds der Einigungsstelle endet 
vor Ablauf der Amtszeit

a) mit dem Rücktritt,
b) mit der Feststellung des Wegfalls der Beru-

fungsvoraussetzungen durch den Diözesan-
bischof.

(4) 1 Bei vorzeitigem Ausscheiden des Vorsitzenden 
oder des stellvertretenden Vorsitzenden ernennt 
der Diözesanbischof die Nachfolgerin oder den 
Nachfolger für die Dauer der verbleibenden 
Amtszeit. 2 Bei vorzeitigem Ausscheiden einer 
Listen-Beisitzerin oder eines Listen-Beisitzers 
haben der Generalvikar bzw. die Vorstände der 
diözesanen Arbeitsgemeinschaften der Mitarbei-
tervertretungen die Beisitzer-Liste für die Dauer 
der verbleibenden Amtszeit zu ergänzen.

§ 45 Zuständigkeit

(1) Auf Antrag des Dienstgebers findet das Verfahren 
vor der Einigungsstelle in folgenden Fällen statt:

1. bei Streitigkeiten über längerfristige Ände-
rung von Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie 
der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzel-
nen Wochentage (§ 36 Absatz 1 Nr. 1),

1 a. bei Streitigkeiten über vorübergehende 
Verkürzung oder Verlängerung der einrich-
tungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die 
Einführung von Kurzarbeit nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB III),10 

2. bei Streitigkeiten über Festlegung der Richt-
linien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsrege-
lung (§ 36 Absatz 1 Nr. 2),

3. bei Streitigkeiten über Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (§ 36 Absatz 1 
Nr. 3),

4. bei Streitigkeiten über Errichtung, Verwaltung 
und Auflösung sozialer Einrichtungen (§ 36 
Absatz 1 Nr. 4),

5. bei Streitigkeiten über Inhalt von Personalfra-
gebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(§ 36 Absatz 1 Nr. 5),

10 § 45 Absatz 1 Nr. 1 a tritt mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft.
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6. bei Streitigkeiten über Beurteilungsrichtlinien 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 36 
Absatz 1 Nr. 6),

7. bei Streitigkeiten über Richtlinien für die 
Gewährung von Unterstützungen, Vorschüs-
sen, Darlehen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen (§ 36 Absatz 1 Nr. 7),

8. bei Streitigkeiten über die Durchführung 
der Ausbildung, soweit nicht durch Rechts-
vorschriften oder durch Ausbildungsvertrag 
geregelt (§ 36 Absatz 1 Nr. 8), 

9. bei Streitigkeiten über Einführung und An-
wendung technischer Einrichtungen, die 
dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 
Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu überwachen (§ 36 Absatz 1 Nr. 9),

10. bei Streitigkeiten über Maßnahmen zur Ver-
hütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und 
sonstigen Gesundheitsschädigungen (§ 36 
Absatz 1 Nr. 10),

11. bei Streitigkeiten über Maßnahmen zum Aus-
gleich und zur Milderung von wesentlichen 
wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, 
Einschränkung, Verlegung oder Zusammen-
legung von Einrichtungen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen (§ 36 Absatz 1 Nr. 11),

12. bei Streitigkeiten über die Zuweisung zu den 
einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes 
(§ 36 Absatz 1 Nr. 12).

(2) Darüber hinaus findet auf Antrag des Dienstge-
bers das Verfahren vor der Einigungsstelle statt 
bei Streitigkeiten über die Versetzung, Abord-
nung, Zuweisung oder Personalgestellung eines 
Mitglieds der Mitarbeitervertretung (§ 18 Absatz 
2).

(3) Auf Antrag der Mitarbeitervertretung findet das 
Verfahren vor der Einigungsstelle in folgenden 
Fällen statt:

1. bei Streitigkeiten über die Freistellung eines 
Mitglieds der Mitarbeitervertretung (§ 15 
Absatz 5),

2. bei Streitigkeiten im Falle der Ablehnung 
von Anträgen der Mitarbeitervertretung (§ 
37 Absatz 3).

(4) Auf Antrag des den Wirtschaftsausschuss bilden-
den Organs findet das Verfahren im Falle des § 
27 b Absatz 6 vor der Einigungsstelle statt.

§ 46 Verfahren

(1) 1 Der Antrag ist schriftlich in doppelter Ausferti-
gung über die Geschäftsstelle an die oder den 
Vorsitzende/n zu richten. 2 Er soll die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller, die Antragsgeg-

nerin oder den Antragsgegner und den Streit-
gegenstand bezeichnen und eine Begründung 
enthalten. 3 Die oder der Vorsitzende bereitet 
die Verhandlung der Einigungsstelle vor, über-
sendet den Antrag an die Antragsgegnerin oder 
den Antragsgegner und bestimmt eine Frist zur 
schriftlichen Erwiderung. 4 Die Antragserwiderung 
übermittelt sie/er an die Antragstellerin oder den 
Antragsteller und bestimmt einen Termin, bis zu 
dem abschließend schriftsätzlich vorzutragen ist.

(2) 1 Sieht die oder der Vorsitzende nach Eingang 
der Antragserwiderung aufgrund der Aktenlage 
eine Möglichkeit der Einigung, unterbreitet sie 
oder er schriftlich einen begründeten Einigungs-
vorschlag. 2 Erfolgt eine Einigung, beurkundet die 
oder der Vorsitzende diese und übersendet den 
Beteiligten eine Abschrift.

(3) 1 Erfolgt keine Einigung, bestimmt die oder der 
Vorsitzende einen Termin zur mündlichen Ver-
handlung vor der Einigungsstelle. 2 Sie oder er 
kann der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
und der Antragsgegnerin oder dem Antragsgeg-
ner eine Frist zur Äußerung setzen. 3 Die oder 
der Vorsitzende veranlasst unter Einhaltung 
einer angemessenen Ladungsfrist die Ladung 
der Beteiligten und die Benennung der Ad-hoc-
Beisitzerinnen und Ad-hoc-Beisitzer durch die 
Beteiligten.

(4) 1 Die Verhandlung vor der Einigungsstelle ist 
nicht öffentlich. 2 Die oder der Vorsitzende leitet 
die Verhandlung. 3 Sie oder er führt in den Sach- 
und Streitgegenstand ein. 4 Die Einigungsstelle 
erörtert mit den Beteiligten das gesamte Streit-
verhältnis und gibt ihnen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. 5 Im Falle der Nichteinigung stellen 
die Beteiligten die wechselseitigen Anträge. 6 Über 
die mündliche Verhandlung ist ein Protokoll zu 
fertigen.

§ 47 Einigungsspruch

(1) Kommt eine Einigung in der mündlichen Verhand-
lung zustande, wird dies beurkundet und den Be-
teiligten eine Abschrift der Urkunden übersandt.

(2) 1 Kommt eine Einigung der Beteiligten nicht zu-
stande, so entscheidet die Einigungsstelle durch 
Spruch. 2 Der Spruch der Einigungsstelle ergeht 
unter angemessener Berücksichtigung der Belan-
ge der Einrichtung des Dienstgebers sowie der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
billigem Ermessen. 3 Der Spruch ist schriftlich 
abzufassen.

(3) 1 Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die 
nicht zustande gekommene Einigung zwischen 
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Dienstgeber und Mitarbeitervertretung bzw. Ge-
samtmitarbeitervertretung. 2 Der Spruch bindet 
die Beteiligten. 3 Der Dienstgeber kann durch den 
Spruch nur insoweit gebunden werden, als für 
die Maßnahmen finanzielle Deckung in seinen 
Haushalts-, Wirtschafts- und Finanzierungsplä-
nen ausgewiesen ist.

(4) 1 Rechtliche Mängel des Spruchs oder des 
Verfahrens der Einigungsstelle können durch 
den Dienstgeber oder die Mitarbeitervertretung 
beim Kirchlichen Arbeitsgericht geltend gemacht 
werden; die Überschreitung der Grenzen des 
Ermessens kann nur binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach Zugang des Spruchs beim Kirch-
lichen Arbeitsgericht geltend gemacht werden. 
2 Beruft sich der Dienstgeber im Fall des Absatz 
3 Satz 3 auf die fehlende finanzielle Deckung, 
können dieser Einwand sowie rechtliche Män-
gel des Spruchs oder des Verfahrens vor der 
Einigungsstelle nur innerhalb einer Frist von 
vier Wochen nach Zugang des Spruchs geltend 
gemacht werden.

(5) 1 Das Verfahren vor der Einigungsstelle ist kosten-
frei. 2 Die durch das Tätigwerden der Einigungs-
stelle entstehenden Kosten trägt die Diözese 
Regensburg. 3 Jeder Verfahrensbeteiligte trägt 
seine Auslagen selbst; der Mitarbeitervertretung 
werden gemäß § 17 Absatz 1 die notwendigen 
Auslagen erstattet.

 
VII. Sprecherinnen und Sprecher der  

Jugendlichen und der Auszubildenden,  
Vertrauensperson der schwerbehinderten  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

§ 48 Wahl und Anzahl der Sprecherinnen und 
Sprecher der Jugendlichen und der Auszubilden-

den

1 In Einrichtungen mit in der Regel mindestens fünf Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeitern, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (Jugendliche) oder die zu 
ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben (Auszubildende), 
werden von diesen Sprecherinnen und Sprecher der 
Jugendlichen und der Auszubildenden gewählt. 2 Als 
Sprecherinnen und Sprecher können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vom vollendeten 16. Lebensjahr bis 
zum vollendeten 26. Lebensjahr gewählt werden. 3 Es 
werden gewählt,

– eine Sprecherin oder ein Sprecher bei fünf bis 
zehn Jugendlichen und Auszubildenden sowie

– drei Sprecherinnen oder Sprecher bei mehr als 
zehn Jugendlichen und Auszubildenden.

§ 49 Versammlung der Jugendlichen  
und Auszubildenden

(1) 1 Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugendli-
chen und Auszubildenden können vor oder nach 
einer Mitarbeiterversammlung im Einvernehmen 
mit der Mitarbeitervertretung eine Versammlung 
der Jugendlichen und Auszubildenden einberu-
fen. 2 Im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertre-
tung und dem Dienstgeber kann die Versamm-
lung der Jugendlichen und Auszubildenden auch 
zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden. 
3 Der Dienstgeber ist zu diesen Versammlungen 
unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. 
4 Er ist berechtigt, in der Versammlung zu spre-
chen. 5 § 2 Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. 6 An 
den Versammlungen kann die oder der Vorsitzen-
de der Mitarbeitervertretung oder ein beauftragtes 
Mitglied der Mitarbeitervertretung teilnehmen. 
7 Die Versammlung der Jugendlichen und Aus-
zubildenden befasst sich mit Angelegenheiten, 
die zur Zuständigkeit der Mitarbeitervertretung 
gehören, soweit sie Jugendliche und Auszubil-
dende betreffen.

(2) § 21 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 50 Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher 
der Jugendlichen und Auszubildenden

1 Die Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher der 
Jugendlichen und der Auszubildenden beträgt zwei 
Jahre. 2 Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugend-
lichen und der Auszubildenden bleiben im Amt, auch 
wenn sie während der Amtszeit das 26. Lebensjahr 
vollendet haben.

§ 51 Mitwirkung der Sprecherinnen und Sprecher 
der Jugendlichen und Auszubildenden

(1) 1 Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugend-
lichen und der Auszubildenden nehmen an den 
Sitzungen der Mitarbeitervertretung teil. 2 Sie 
haben, soweit Angelegenheiten der Jugendlichen 
und Auszubildenden beraten werden,

1. das Recht, vor und während der Sitzungen 
der Mitarbeitervertretung Anträge zu stellen. 
3 Auf ihren Antrag hat die oder der Vorsitzen-
de der Mitarbeitervertretung eine Sitzung in 
angemessener Frist einzuberufen und den 
Gegenstand, dessen Beratung beantragt 
wird, auf die Tagesordnung zu setzen,

2. Stimmrecht,
3. das Recht, zu Besprechungen mit dem 

Dienstgeber eine Sprecherin oder einen 
Sprecher der Jugendlichen und Auszubil-
denden zu entsenden.
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(2) 1 Für eine Sprecherin oder einen Sprecher der 
Jugendlichen und der Auszubildenden gelten im 
Übrigen die anwendbaren Bestimmungen der 
§§ 7 bis 20 sinngemäß. 2 Die gleichzeitige Kan-
didatur für das Amt einer Sprecherin oder eines 
Sprechers der Jugendlichen und Auszubildenden 
und das Amt der Mitarbeitervertreterin oder des 
Mitarbeitervertreters ist ausgeschlossen. 

§ 52 Mitwirkung der Vertrauensperson  
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter

(1) 1 Die entsprechend den Vorschriften des Sozi-
algesetzbuches IX gewählte Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nimmt an den Sitzungen der Mitar-
beitervertretung teil. 2 Die Vertrauensperson hat, 
soweit Angelegenheiten der schwerbehinderten 
Menschen beraten werden,

1. das Recht, vor und während der Sitzungen 
der Mitarbeitervertretung Anträge zu stellen. 
Auf ihren Antrag hat die oder der Vorsitzen-
de der Mitarbeitervertretung eine Sitzung in 
angemessener Frist einzuberufen und den 
Gegenstand, dessen Beratung beantragt 
wird, auf die Tagesordnung zu setzen,

2. Stimmrecht,
3. das Recht, an Besprechungen bei dem 

Dienstgeber teilzunehmen.

(2) 1 Der Dienstgeber hat die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in allen Angelegenheiten, die einen einzel-
nen oder die schwerbehinderten Menschen als 
Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend 
zu unterrichten und vor einer Entscheidung an-
zuhören; er hat ihr die getroffene Entscheidung 
unverzüglich mitzuteilen. 2 Ist dies bei einem 
Beschluss der Mitarbeitervertretung nicht ge-
schehen oder erachtet die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einen Beschluss der Mitarbeitervertretung 
als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger 
Interessen schwerbehinderter Menschen, wird 
auf ihren Antrag der Beschluss für die Dauer 
von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschluss-
fassung ausgesetzt. 3 Durch die Aussetzung wird 
eine Frist nicht verlängert.

(3) 1 Die Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Recht, 
mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der 
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in der Dienststelle durchzuführen. 2 Die für die 
Mitarbeiterversammlung geltenden Vorschriften 
der §§ 21, 22 gelten entsprechend.

(4) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der 
Dienstgeber der Mitarbeitervertretung für deren 
Sitzungen, Sprechstunden und laufenden Ge-
schäftsbedarf zur Verfügung stellt, stehen für 
die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Verfügung, soweit hierfür nicht 
eigene Räume und sachliche Mittel zur Verfügung 
gestellt werden.

(5) 1 Für die Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten 
die §§ 15 bis 20 entsprechend. 2 Weitergehende 
persönliche Rechte und Pflichten, die sich aus 
den Bestimmungen des SGB IX ergeben, bleiben 
hiervon unberührt.

§ 53 [Zurzeit unbesetzt]

 
VIII. Schulen, Hochschulen 

 
§ 54 Schulen und Hochschulen

(1) Die Ordnung gilt auch für die Schulen und Hoch-
schulen im Anwendungsbereich des § 1.

(2) Bei Hochschulen finden die für die Einstellung und 
Anstellung sowie die Eingruppierung geltenden 
Vorschriften keine Anwendung, soweit es sich um 
hauptberuflich Lehrende handelt, die in einem 
förmlichen Berufungsverfahren berufen werden.

(3) Lehrbeauftragte an Hochschulen sind keine Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter im Sinne dieser 
Ordnung.

(4) 1 Lehrkräfte, die dem kirchlichen Schulträger zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit, insbesondere nach 
Maßgabe des Art. 31 Absatz 2 Satz 1 oder Art. 33 
Absatz 2 Satz 1 BaySchFG zugeordnet oder nach 
Maßgabe des Art. 44 Satz 1 BaySchFG beurlaubt 
sind, sind nicht wählbar zu der Mitarbeitervertre-
tung der Einrichtung, in der sie tätig sind. 2 Satz 
1 gilt nicht für Beamte des Katholischen Schul-
werks. 3 Diese sind abweichend von § 8 Absatz 
3 auch wählbar zu der Mitarbeitervertretung der 
Einrichtung, zu der die Zuordnung erfolgt.

(5) 1 Die Lehrkräfte im Sinne des Absatz 4, die von 
der Wählbarkeit zur Mitarbeitervertretung der Ein-
richtung, in der sie tätig sind, ausgenommen sind, 
können in der Einrichtung, in der sie tätig sind, 
Sprecherinnen und Sprecher wählen, die an den 
Sitzungen der Mitarbeitervertretung teilnehmen. 
2 Die Sprecherinnen und Sprecher haben, soweit 
Angelegenheiten beraten werden, die auch diese 
Lehrkräfte betreffen,
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1. das Recht, vor und während der Sitzungen 
der Mitarbeitervertretung Anträge zu stellen. 
3 Auf ihren Antrag hat die oder der Vorsitzen-
de der Mitarbeitervertretung eine Sitzung in 
angemessener Frist einzuberufen und den 
Gegenstand, dessen Beratung beantragt 
wird, auf die Tagesordnung zu setzen,

2. Stimmrecht,
3. das Recht, an Beratungen bei dem Dienstge-

ber teilzunehmen. 4 Das Nähere, einschließ-
lich der Einzelheiten des Wahlverfahrens, 
wird in Sonderbestimmungen geregelt.

IX. Schlussbestimmungen 
 

§ 55 Zwingende Wirkung

Durch anderweitige Regelungen oder Vereinbarung 
kann das Mitarbeitervertretungsrecht nicht abweichend 
von dieser Ordnung geregelt werden.

§ 56 Inkrafttreten

1 Diese Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Mai 
2018 in Kraft. 

2 Abweichend von Satz 1 gelten die Änderungen der 
§§ 6 Absatz 2 und 15 Absatz 3 für bei Inkrafttreten 
bereits bestehende Mitarbeitervertretungen erst nach 
dem Ende der laufenden Amtszeit.

3 Abweichend von Satz 1 führen bei Inkrafttreten bereits 
bestehende Gesamtmitarbeitervertretungen ihre Tä-
tigkeit weiter in der aufgrund des § 24 in der Fassung 
vom 30.04.2018 durch Dienstvereinbarung oder Wahl-
ordnung geregelten Zusammensetzung, Mitgliederzahl 
und Stimmengewichtung längstens bis einen Monat 
nach Neuwahl der sie bildenden Mitarbeitervertretun-
gen im nächsten einheitlichen Wahlzeitraum nach § 13.
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